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45. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 6. Juli 1965 

Die Sitzung wird um 11 Uhr durch den Präsidenten des 
Landtages eröffnet. 

Präsident Van Volxem: 

Ich erö!rne die 45. Sit:i:iung des Landtages Rheinland
P!alz. Beisitzer sind die Herren Abgeordneten Adam
zyk und Diel. Die Reunerlisi..e führt der He1•r Abgeord
nete Die!. 

Entschuldigt fehlen die Herren Abgeordneten Billen, 
Wcstenberger und Piedmont sowie Frau Abgeordnete 
Wcl7.el. 

Ich habe bckanntzugeben, daß Herr Dr. Ludwig sein 
Mandat niedergelegt hat. An seine Stelle ist der Herr 
Abgeordnete Belzner bcro.fen worden. Ich wünsche 
dem neuen Kollegen eine erfolgreiche parlamentarische 
Tätigkeit. 

(Beifall des Hauses.) 

Meine Damen und Herren! Unser Kollege Herr Abge
ordneter Heitz hat am 3. Juni das 65. Lebensjahr voll
endet. Unser Kollege Herr Abgeordneter Dr. Völker 
vollendete am 6. Juni das 60. Lebensjahr. Ich übermit
tele beiden Herren noch einmal <lie Glückwünsche des 
Hauses. 

(Beifall des Hauses.) 

Ich habe die Freude, auf der Tribüne ials Gäste des 
Landtages Lehret· a us dem Kreise St. Goar, die Kreis
j.ugendgruppe Ludwigshafen des Deutschen Beamten
bundes und Angehörige des Jabo-Geschwaders 33 aus 
Cocli.cm-Brauheck bcgriißen zu dürfen. 

(Beifall des Hauses.) 

Die T~esordnung liegt Ihnen vor. Dazu erteile ich 
dem Herrn Abgeordneten Schmidt (SPD) das Wort. 

Abg. Schmidt: 

Herr Präs ident! Meine Damen und Herren! Nach § 54 
unserer Geschäftsordnung müssen Vorlagen mindestens 
drei Tage vorher den Mitgliedern des Parlaments zu
gegangen sein. Ich dar! feststellen, daß die Vorlagen 
zu den Tagesordnungspunkten 18 und 19 nicht recht
zeitig zugestellt worden sind. Wir erheben d aher gegen 
d ie Beratung d ieser beiden Vorlagen Widerspruch. 

Präsident Van Volxem: 

Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Abgeordnete 
Dr. Kohl (CDU). 

Abg. Dr. Kobl: 

Herr Präsldenl! Meine sehr verehrten Damen und Her
renl kh bin mir darüber im klar en, daß dieser Ein
spruch der SPD-Fraktion hie r nicht übernrunden wer-

den kann. Ich möchte .aber doch Wert au! die Feststel
lung legen, daß der Urantrag der F raktion der CDU 
betreffend das Landesgesetz zur Änderung des Privat
schulgesetzes - das ist Punkt 19 der Tagesordnung -
rechtzeitig im Landtag eingegangen ist und wir unse
rerseits die verspätete Drucklegung nicht z.u vertreten 
haben. 

Präsident Van Volxem: 

In der Tat sin<l die Vorlagen nicht fristgemäß verteilt 
worden; ich muß daher dem Einspruch der SPD-Frak
tion Rechnung tragen. Die Punkte 18 und 19 werden 
von der T.agesoronun.g abgesetzt. 

Im übrigen ist die Tagesordnung angenommen. 

Ich rufe auf Punkt l der Tagesor<lnung: 

Fragestunde 

- Drucksachen 11/430/454 -

Ich bitte, die Mündliche Anfrage Nr. 49 zu verlesen. 

Abg. Adamzyk (Schriftführer): 

Mündliche Anfrage Nr. 49 des Abgeordneten Dr. Haas 
(SPD) bet.reifend Baudenkmäler in privatem Bcsiiz. 

E in Bürger des Landkreises Altenkirchen ~antragte 
für ein ihm gehörendes Fachwerkhaus die Abbruch
genehmigung. Da es sich um eines der ältesten und 
schönsten Fachwerkhäuser des Kreises handelt und ein 
moderner Zw.eck.bau an dieser Stelle das bis jetzt ein
heitliche Ortsbild erheblich beeinträchtigen würde, ver
sagte das Landratsamt die beantragte Abbruchgeneh
migung. Der Hausbesitzer erhob Widerspruch beim 
Kreisredltsausschuß, der zuriickgewiesen wurde. Das 
Verwaltungsg.ericht Koblenz jedoch verpflichtete das 
Landratsamt, dem Kläger die Genehmi.gung zum Ab
bruch des Hauses zu erteilen, da rechtlich e Grundlagen 
für die Versagung dieser Genehmigung au! Grund 
denkmalpfiegerischer Gesichtspunkte fehlen. Bei die
sem Rechtsstreit wurde klargestellt, daß es in Rhein
land-Pfalz eine gesetzliche Regelung über d en Schutz 
der dm privaten Eigentum stehenden Baudenkmäler 
nicht gibt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig ge
worden. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

l. Was gedenkt sie zu tun, um ·auch die in privatem 
Besitz befindlichen Baudenkmäler zu erhalten? 

2. Ist beabsichtigt, zu diesem Zweck ein eigenes Gesetz 
vorzulegen? 

Präsident Van Volxem: 

Zur Beantwortung ert eile ich d em Herrn Kultusmini
ster das Wort. 
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Kultusminister Dr. Orth: 

Herr Prä-:ident.! Meine Damen und Herren! Ihre Münd
liche Anfrage, Herr Kollege Dr. Haas, dar.! ich wte folgt 
beantworten : 

\. &•it sP.iner Grünchmg hat das Land Rheinland-Pfalz 
in Ausführung von Artikel 40 Abs. 3 seiner Verfassung 
die Dc-nkmäler der Kunst und der Geschichte in seine 
Pflt>ge genommen. Daz:u gehören auch. die in privatem 
Be~Hz b"findlichl'n Baudc-nkmäler, zu deren Erhaltung 
in ~t.än<li~ i:te.i~end.er Höhe im Haushalt des Landcs
;1mt.t-s fiir Denkm;.lpftcge Mittel zur Verfügung stehen. 
So sin<i in d!;\n Jahren 1964 und 19~5 jeweils 1,2 Millio
nE>n DM bereitgestellt \Vorden, von denen alle!n für 
private, a1so OOr profane, Kunstdenkmäler - und -dar
unt.Pr fällt da.c;, was Sie hier ansprechen - 600000 DM 
vm•!(t>>;PhPn wurden. 

Dies«> Summe.n erscheinen erst im rechten Licht. wenn 
man die Gesamtausgaben vergleichbarer Bundesländer 
für profane ·und kirchliche Bauten und Kunstdenk
mäler <l.anebenstellt. So werden beispielsweise aufge
wendet - das '11.-iro Sie sicherlich interessieren - in Ba
den-Württemberg 816 000 DM, in Hessen 325 000 DM. tn 
Niedersactt~en 800 000 DM und im Saarland 200 000 DM. 
TI<!i uns i:lnd e.s jedoch 1,2 Millionen DM. davon 
EiOO Oflfl DM für profane Denkmäler. 

Mit den ?.ur Verfü~ung stehenden Mitteln konnte bis
hE>r ctie R-t't'ieitigung oder Beeinträchtigung privater 
Baudenkmäkr in unserem Lande verhindert werden. 

2. Mit Rücksicht •auf die bisherige Behandlung der Bau
denkmäler durch das Landesamt für Denkmalpflege in 
Zusammcnarbdl mit dem Kultusministerium als der 
ob(•r~l.<:'n Denkmalschutzbehörde erscheint im gegen
wärtigen Zeitpunkt. die Vorlage eines e igenen Gesetzes 
zum Schutze der priviaren Denkmäler weder erforder-
1 ich noch zw<.'Ckmäßig. Ein solChes Gesetz würde erh~b
]j~ Verfü~ungsbeschränkuogen zu Lasten der priva
ten Denkmaleigentümer bringen, die dann oft auch zu 
wirt.sehaftlichen Einbußen des Betroffenen führen wür
den. El.ne <iererlige Regelung wird kaum zu vertreten 
sPin. <:la die für den Staat entstehenden finanziellen 
Bt-lai;tungen erhd.1lich sein werden und zui:- Zeit noch 
nicht zu übersehen sind. 

Man hat uns berichtet, daß aus diesem Grunde bei
spielsweise in Bayern der vor acht Jahren erstellte 
Entwurf eines Denkmalschutzgesetzes nicht weitei:- vet·
folgt wurde. Ein von der Landesregiel'Ullg Baden
Württembcrg bereits am 27. November beschlossener 
Entwurf ist im Liandtag noch nicht behandelt worden. 
Das Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-Hol
stein vom 7. Juli 1958 enthält zwar V-0rschrilten über 
die Enteignung und die Entsd1ä<.iigung, ist aber in sei
nen ent&:heidenden Punkten bis heute nicht angew.andt 
wordl:'n. 

Mei.n Ministerium st.eht in ständigen Verhandlungen 
mit den obersten Denkmalschutzbehörden der anderen 
Länder und wird sofort die notwendigen Maßnahmen 
trt-ff~n, wenn die bei der Vorlage neuer Denkmal
sc:hut;e,g~elzc zutage getretenen Streitfragen grundsätz
licher Art gelöst sein werden. 

D..is in der Mündlichen Anfrage erwähnte Fachwerk
hau:; im Kreis Altenkird1en - es handelt sich um die 
.sogenannte Alte Schule in Mehren - ist trotz des Ur
tt>ils des Verwaltung&gerichts in Koblenz nicht abgeris
sen wot'den, sondern es wurde den Wünschen der staat-

liehen Denkmalpflege entsprechend erhallen und re
stauriert. In einer Verhandlung im März .diesen Jahres 
hat islch der Eigentümer auch mit der Belastung des 
Baudenkmals einverstanden erklärt. 
••1111111111i1l1111111i1•t1h11u. il • ' '"' ' " ;„ ,,.,.,, ''" • 

Die e.i.n~anill dargelegte Praxis der Denkmalpflege hat 
sieh ·aui::h ·in diesem Falle, den Sie hier angesprochen 
haben, bewährt. 

Präsident Van Volxem: 

Ei~~- ?,:.~~rag~ _Herr Abgeordneter Dl'. Haas (SPD)? 

Abg. Dr. Baas: „. 

Herr Minister, darf ich Ihre Antwort so versteht!n, daß 
das Land bereit ist., die für die Unterhalhmg privater 
Baudenkmäler entstehenden Kosten zu übernehmen, 
und .daß nicht - wie es im vorliegend'en Fall jahrelang 
geschehen ist - dem B~sitzer Auflagen erteilt werden, 
ohne gleichzeitig die Kostenfrage zu regeln? 

Kultusminister Dr. Orth: 

Selbstverständlich, Herr Kollege Dr. Hl'las, können wir 
keine .Anordnung geben, wenn nicht auch ein entspre
chender Zuschuß gegeben wird. Es ist j~doch dem Amt 
für Denkmalpflege und dem Land nit'ht zumutl>ar, die 
gesamten Kosten zu üt>ernehmen, denn der Hauseigen
tümer oder der Besitzer dieses Kuns tdenkmals ist ja 
auch persönlich dadurch bereichert, daß dieses Ge
bäude bei einer Renovierung in einen b1.--s:.;cr1m Zu
stand versetzt wird. Man muß sowohl d!e Interessen 
der Denkmalpflege als auch die Interessen des Haus
besitzers aufeinander abstimmen, und jeder muß den 

„ 'lhm "icre&terwci.Se Zu.fallenden Anteil auch überneh
men.· 

Präsident Van Volxem: 

Ich ru!e auf -die Frage Nr. 51 des Herrn Abgeurdndcn 
Di;, ~~, .(~f'.D) .b~tre.flend Einrichtung von Förder
o'1ei:- .B~~g~~i,ui.g;;;;;tu,Cen. Die Anfrage wird verlesen. 

Abg. Adamzyk (Schriftführer): 

Die vom Daut.schen Ausscliuß für das Erziehungs- und 
BildWlgswesen in seinem Rahmenplan lio1·geischlagene 
Einlühl·ung einer ~weijälu·.igen Förderstufe sollte eine 
bessere Auslese der für weiterführende Schulen geeig
neten. Kinder .gewähl'leisten. Das Ministerium für Un
terricht und Kultus .in Rheinland-Pfalz hat im Juli 
1959 in einem eigenen Vorsehlaie einen gemeinsamen 
Unterbau nur für die weiterführenden Schulen vorge
sehen und zu dessen Erprobung einige Schulversuche 
durchgeführt. Nunmehr gibt das Hamburger Abkom
men der Ministerpräsidenten die Möglichke it, ein für 
alle Schüler gemeinsames 5. und 6. Schuljahr einzu
richten, das die BczeiChnung „Förder- oder Beobach
tungsstufe" tragen kann. 
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(Adamzyk) 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Erfahrungen und Ergebnisse liegen aus den 
laufenden Schulversuchen in Rheinland-Pfalz vor? 

2. Welche Folgerungen gedenkt die Landesregierung 
aus diesen Versuchen und den Möglichkeiten des 
Hamburger Abkommens für das Schulwesen in 
Rheinland-Pfalz zu ziehen? 

Präsident Va.n Volxem: 

Zur Beant.wortung hat der Herr Kultusminister das 
Wort. 

Kultusminister Dr. Orth: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die 
Mündlic.:he Anfrage wie folgt beantworten. 

Zur Frage 1: Die Erfahrungen und Ergebnisse aus den 
laufenden Schulversuchen, die Kinder des 5. und 6. 
Schuljahres an den weiterführenden Schulen zusam
menzufassen, so wie in Altenkirchen, sind positiv. Die 
Versuche sind allerdings noch nicht endgültig abge
schlossen. Die Pädagogen werden einen entsprechen
den Bet·icht nach Abschluß vorzulegen haben. 

Es sollen zunächst noch weitere Erfahrungen gesam
melt werden - so ist mir berichtet worden -, inwieweit 
insbesondere für das 6. Schuljahr eine Differenzie
rung des Unterrichts in den sogenannten Kern-Pflicht
fächern, also Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen, 
möglich ist und inwieweit eine Angleichung der Lehr
pläne von Realschulen und Gymnasien, vor allem in 
der 5. Klasse - 5. Klasse ist die Eingangsstufe zum 
Gymnasium bzw. zur Realschule -, aber auch in der 6. 
Klasse erforderlich wird, um die Kinder nach ihren 
unterschiedlichen Begabungen vernünftig zu orientie
ren und in die richtige Schule einzuweisen. 

Zur Frage 2: Es ist daran gedac.:ht, den Versuch von 
Altenkirchen auf andere Städte zu erweitern, sobald 
die dafür erforderlichen Voraussetzungen - räumlich 
und personell - geschaffen sind. Wir werden uns aller
dings darauf beschränken, nur die Kinder des 5. und 
6. Schuljahres der weiterführenden Schulen, also Real
schule und höhere Schule, in einen Klassenverband als 
Beobachtungsstufe zusammenzuführen, was nach § 4 
des Hamburger Abkommens der Ministerpräsidenten 
zulässig ist. 

Bevor man daran denkt, ein für alle Schüler oder Schü
lerinnen gemeinsames 5. und 6. Schuljahr einzurichten, 
sollte die Entwicklung der Schulverbände und der Mit
telpunktschulen im Volksschulbereich und der Ausbau 
des Realschulwesens doch wenigstens noch etwas ab
gewartet werden. 

Es erscheint pädagogisch - so bin ich unterrichtet wor
den - nicht sinnvoll, allzu viele Versuche auf allzu vie
len Gebieten gleichzeitig durchzuführen, weil damit -
nach Meinung der Pädagogen - noch mehr Unruhe in 
das schulische Leben hineingebracht wird, als ohnehin 
zwangsläufig durch Lehrermangel und durch Schul
raumnot an und für sich schon besteht. 

Präsident Van Vob:em: 

Zusatzfrage? - Herr Abgeordneter Dr. Haas (SPD)! 

Abg. Dr. Ha.as: 

Herr Minister! Der Schulversuch in Altenkirchen läuft 
bereits fünf oder sechs Jahre. Sie sagten selbst, daß 
er positiv zu beurteilen sei. Da entsteht doch die Frage, 
ob man nach sechs Jahren nicht endlich Konsequenzen 
auch auf andere Schulen daraus ziehen müßte. Wir 
können ja solche Versuche nicht 10 oder 15 Jahre 
durchführen. Wenn sie sich bewährt haben - das war 
ja der Sinn eines solchen Versuchs - muß man auch 
Konsequenzen daraus ziehen. 

Kultusminister Dr. Orth: 

Ich habe ja auch gesagt, daß wir diese Versuche, so
weit sie in Altenkirchen vorangetrieben wal'en, an an
deren Schulen nunmehr ebenfalls einführen. Wenn sich 
diese Dinge auch dort bewähren, müßte man sich dann 
eventuell - das geht aber über den Rahmen einer sol
chen Mündlichen Anfrage und den Rahmen einer Dis
kussion, die wir hier führen können, hinaus - darüber 
unterhalten, ob man dara'us nun auf dem Wege der 
Verordnung oder sonstwie entsprechende allgemeine 
Richtlinien erläßt. 

Präsldent Van Volxem: 

Eine weitere Zusatzfrage, Herr Abgeot'dneter Dr. 
Haas (SPD)? 

Abg. Dr. Baas: 

Darf ich in diesem Zusammenhang als Grundlage !Ur 
die kommende Diskussion die Frage stellen: wann und 
in welchem Umfang? 

Kultusminister Dr. Orth: 

Ja, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall werden 
wir die Sache nicht hinausschieben. ldi. sagte Ihnen 
schon, daß das, was sich in Altenkirchen vollzogen hat, 
an weiteren Schulen eingeführt wird, und ich kann 
mir vorstellen, daß wir zu Beginn des nächsten Schul
jahres - weil Sie nach der Zeit fragen - in einer gan
zen Anzahl von Fällen einen solchen durchlässigen und 
gemeinsamen Unterbau für Realschule und Gymna
sium sicherlich einführen werden. 

Präisident Van Vob::em: 

Ich rufe auf die Frage Nr. 55 des Herrn Abgeordneten 
Schmidt (SPD) betreffend Neubau der Kreisberufs
schule Oberwesterwald. 
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Abg. Adamzyk (Schriftführer}: 

Der Kreistag des Oberwesterwaldkreises beschloß im 
Dczembt:>1· 1963 auf Vorschlag der Kreisverwaltung, für 
die Kreisberufsschule einen Neubau 7.U errichten. Als 
St·hulstandort wurde mit 17 gegen 12 Stimmen die 
Stadt Hachenburg best immt. Nachdem seitens der 
!'><·rHA laufsid1t.;b1.·hörde gegen diesen Besl!h.luß Bedenken 
vorgdrag•m wurden, beschloß der Kreistag in seiner 
Sitzung am 29. März 1965 erneut mit i7 gegen 10 Stim
men an dem ersten Beschluß bezüglich des Standortes 
HaC'henbur~ festzuhalten. 

Da somit keine übereinstimmung zwischen Kl'eistags
mehrheit und Schulaufsichtsbehörde erzielt werden 
konnte, ü:t die Landc-sn~gienmg nach dem Berufsschul
gesetz v~'rpfiichtet. im Ministerrat eine Entsclleidung in 
der Standortfrage zu treffen. Eine schne11e Entschei
dung is t erforderlich, da .aus st.:hulischen Gründen der 
Neubau nicht mehr weiter verzögert werden ka nn. 

kh frage daher die Landesregierung, wann sie die er
fo rd<'rliche Entsch.eidung zu treffen gedenkt. 

Präsident Van Vobcem : 

Die Münc:l'lime Anfrage wird durch den Herrn K,u.U.us
minister beantwortet 

Kultusminister Dr. Orth: 

Herr Präsident, meine Damf'n und Herren! Ich darf 
dieii.P Anri-age wie folgt beantworten: 

Die vom Kreistag in Westerbul."g gewünschte Verlegung 
des Schulstandortes der Berufsschule ist eine Maß
nahme, die sich rechtlich als Aufhebung der Schule im 
alten St<1ndort und Neuerrichtung an einem anderen 
Standort darstellt. 

Da e.s sich im vorliegenden Fall um eine staatliche Be
rufs- und Berufsfach.5chule handelt, wäre d!i~ Maß
nahme gemäß § 23 Satz 2 des Berufsschulgesetzes mit 
Zustimmung d es Schulträgers, die in dem Beschluß des 
Kreistags w erblicken i.st, durch Oq~anisationsvedü
l(un~ der Bezirkregierung zu vollziehen. 

Die 8chulaufskhtJ;bt•hörde hat jedoch - im Zuge t"ines 
N(>Ub.aues allerdings - nun .g~n die vorgesehene Ver
legung der D-erufsschule Bedenken vorgetragen, die 
skh .auch durch mehrere Gutachten - daher auch die 
Vc1~.tögo11u1i.g - h at unterstützen lassen. De.:;halb ist 
nunmehr gemäß § 23 des Berufsschulgesetzes eine Ent
sch.;-id•mg der Landes1~gierung erforderlich. Diese Ent
scheidung wird der Ministerrat in seiner Sitzung am 
7. J 1uli - al..c;o morgen - treffen. 

Präsident Van Volxem: 

Zusat:r.fr::1.l!e? - wird nicht .gesie1Jl! 

ld\ rufe auf Punkt 2 der Tagesordnung: 

zweite und dritte Beratung eines Vierten Lan
d~!igesetzes zur Änderung des Landesbesoldungs

gesetzes 

- Drucksachen II/308/373 -

Die Berkht.er.slattung über die Drucksache Il/440 und 
IIl4!i3 - letztere ist inz,wischen verteilt - erfolgt durch 
die Herren Abgeordneten Dr. Neubauer und König. Zu
nächst erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Neubauer. 

„ „ . " ' .„„ „ .. 
„ . . ' . „.„. ' 1h„.„„„„„„.„.„ .„. . 

Abg. Dr. Neubauer: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Am 4. November 1964 hat die Landesregierung 
mit der Drucksache ll/308 eine Novelle zum Landesbe
.soldungsgesetz eingebracht. 

(Vdzepräsident Rothley übernimmt den Vorsitz.) 

Die Regierungsvorlage wurde vom Haushalts- und Fi
nanza.u.ssclluß in der Zeit vom 4. März bis 16. Juni 1965 
an insgesamt 21 Sit7.ung,;tagen iber<1ten. wobei er wegen 
der ruhigeren Atmo:;phäre .an vti.er Tagen auch aus
wärts tagte. 

Arbeit.'!grundlage war die Drucksache Ill373, in der die 
Regierungsvorlage dem .geltenden Reeht J.{egenüber
geslellt war. Der relativ lange Zeitraum zwfschen Ein
bringung der Vorlage und Beginn <ler Ausschußbera
tungen hatte zwei Grunde: eirunal war dn diesem Jahr 
~l..IJ.'.t:P.. die Kommunalwahlen im vergangenen Oktober 
eine Verzögenung der diesjährigen Etatberatungen ein
getreten, und zum an.deren waren dle Fraktionen über
eingekommen, allen interessierten Verbänden vor Be
ginn der Ausschußberatua.gen Gelegenheit zur münd
lichen Darstellung ihl'er Auffassungen zu geben. Von 
~em Recll.t haben, wie e,s auch nicht anders zu er
"Wlarten war, nicht nur die Spitzenverbände, sondern 
d ie Vertreter fast jeder einzelnen Beamtengruppe in 
reichlichem und manchmal. auch überrdchlichem Maß 
Gebrauch gemacht. Trotz dieser Vorabanhörung haben 
aber die Von;pracben und Interventionen seitens d er 
Beamten- und Illchterve.rtreter auch während der Aus
ßchußberatungen zu keiner Zeit ausgesetzt. 

Dabei haben einige Interessengruppen eine Akt ivität 
. «D.tw:l.ckelt, di.e teilweise - und der Ausschuß war ein
he'llig der Au!!assung, daß -auch das hie1· einmal gesagt 
werden soUle - wohl bis an die Grenzen des Zumut
baren .ging. 

Der Ausschuß selbst hatte bei seinen Beratung1:m ein e 
ungeheuere Fülle von Material zu bewältigen. Von 
den Beamtenverbänden, den Vereinigungen der Rich
ter der einzelnen Gerichtsbarkeiten sowie einzelnen 
Gruppen und Grüppchen wurden bis zur letzten Sit
zung des Ausschusses nicht weniger als 86 Eingaben 
und Denkschriften eingereicht, deren Inhalt in jedem 
einzelnen Fa!ll mit in G;ie Erwägungen einbezogen 
wurde. Dazu kamen 5tl Vorlagen und übe rsichten -
kleinere gar nicht gezählt - seitens der Ministerien 
und der Landtagsverwaltung, die auf Wunsch des Aus
schusses zu einzelnen Sach- und Recht,;!ragen erstellt 
wurden, davon allein 30 vom Finanzministerium, das 
im übrigen auch bei den Beratungen von den einzel
nen Ressorts bei. weitem die Hauptlast zu tragen hatte. 
Für die Arbeit. des Ausschusses kam weiter erschwe
renli ll.i,1;1.:..:u • . da~ der jeweilige Stand und Fortgang der 
Parallelberatunge1~ in den anderen Ländern nicht nur 
sorgfältig beobat.:hld„ sondern auch immer wieder in 
die . Diskussion eingeführt wurde. Das soll nicht hei
ßen, daß wir nicht aud1 eigene - und zwar nichl selten 
günstigere - Lösungen gefunden h~tten. 
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Das Ergebnis der Beratungen liegt Ihnen vor in der 
Drucksache IIi440. Es ist nunmehr die Au.fgabe des 
Berichterstatters, Ihnen den Inhalt dieser Drucksache . 
verständlich zu machen. Den Ablauf der Berichterstat
tung stelle ich mir so vor, daß ich Ihnen zunächst einige 
wichtige Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses erläu
tere, um dann einige Ausführungen zum Gesetzestext 
der Vorlage zu machen, die in zehn Artikeln nicht nur 
das Besoldungsgesetz ändert, sondern auch eine Reihe 
weiterer Gesetze, die mit dem Besoldungsgesetz in 
engem sachlichem Zusammenhang stehen. 

Herr Kollege König, als stellvertretender Vorsitzender 
des Ausschusses, wird dann die Freundlichkeit besit
zen, Ihnen die Besoldungsordnungen A, B und H vor
zutragen sowie einige Schlußbemerkungen zu dem Ge
setzeswerk machen. 

Als eine der wichtigsten Änderungen im neuen Besol
dungsgesetz ist wohl die Einführung der sogenannten 
Regelbeförderung zu bezeichnen. Hiermit hat der Aus
schuß - zusammen mit den Ländern Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen, die teilweise auch als Vorbild 
dienten - besoldungsrechtliches Neuland betreten. Sie 
finden diese Regelung unter Ziffer 3 des Änderungsge
setzes in dem neu eingefügten § 5 a. Bei der Schaffung 
dieser neuen Bestimmung ließ sich der Ausschuß von 
der Erwägung leiten, daß jeder Beamte, ganz gleich in 
W<"kher Laufbahn - im einfachen, mittleren, gehobenen 
od~r höhel'en Dienst - er in das Beamtenverhältnis ein
tritt, mindestens mit einer Beförderung rechnen kann. 
Du es im einfachen Dienst die Besoldungsgruppe A 1 
de facto nicht mehr gibt, wurde die Regelbeförderung 
hier von A 2 nach A 3 vorgesehen, und zwar bereits 
nach t:?inem Zeitraum von einem Jahr. In den drei an
deren Laufbahnen ist die Regelbeförderung jeweils von 
der Eingangsgruppe der Laufbahn in die erste Beför
derungsgruppe vorgesehen, also im mittleren Dienst 
von A 5 nach A 6, im gehobenen Dienst von A 9 nach 
A 10 und im höheren Dienst von A 13 nach A 14. 

Hinsichtlich des Zeitpunktes der Beförderung wurden 
in den einzelnen Laufbahnen unterschiedliche Rege
lungen getroffen, nämlich im mittleren Dienst nach Er
füllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen - das 
wird in aller Regel ein Jahr nach der Anstellung sein -, 
im gehobenen Dienst drei Jahre nach Erfüllung der 
lauCbahnrechtlichen Vorausetzungen und im höhel'en 
Dienst nach der 8. Dienstaltersstu!e - also in der Regel 
mit 39 Jahren. Die im gehobenen und höheren Dienst 
zur Ernennung und Regelbeförderung gewählte Zeit
spanne macht es auch künftig möglich, in Wahrung des 
Leistungsprinzips besonders tüchtige und bewährte Be
amte entsprechend früher zu befördern. 

Eine Sonderregelung war notwendig für Polizeii.voll
zugsbcamte. Hier mußte die P~gelbeförderung aus der 
Gruppe A 6 nach der Gruppe A 7 vorgesehen werden, 
weil die Laufbahn der Polizeivollzugsbeamten prak
tisch mit der Gruppe A 6 beginnt, wobei hier die Be
förderung drei Jahre nach Erfüllung der la ufbahn
rcchtlichen Voraussetzungen vorgesehen ist. 

Schwierigkeiten im Rahmen de~· Regelbeförderung be
reiteten die VolksschuUehrer, und zwar deshalb, weil 
die Lehrer künftig in clie Besoldungsgruppe A 11 - das 
ist die Amtmanngruppe - eingestuft s ind, ihre Lauf
bahn also bereits mit der zweiten Beförderungsgruppe 
des gehobenen Dienstes beginnt. Es soll deshalb nicht 
verschwiegen werden, daß ursprünglich der Ausschuß 
für die Lehrer (Volksschullehrer, Sonderschullehrer und 
Realschulleht·er) eine andere Regelung vorgesehen 

hatte, die allerdings in ihren Konsequenzen zum glei
chen Er.gebnis geführt hätte. Aus Gründen einer ein
heitlichen Regelung für alle Beamtengruppen hat der 
Ausschuß schließlich dann doch die Lehrer aller Kate
gorien <in die Regelbe.förderung mit einbezogen, wobei 
zu betonen ist, daß Rheinland-Pfalz - soweit sich die 
Dinge zur Zeit übersehen lassen - das einzige Land 
sein wird, das künftig eine solche - sagen wir - fort
schrittliche Regelung haben wird. Sie finden diese Re
gelung im Absatz 2 des § 5 a. Dort ist vorgesehen, daß 
die Lehrer nach der 8. Dienstaltersstufe befördert wer
den und die Amtsbezeichnung „Oberlehrer" erhalten. 
Für diejenigen Lehrer, die aus dem Volksschuldienst 
über eine Zusatzausbildung und -prüfung in eine Lauf
bahn mit höherem Eingangsamt aufsteigen, wie zum 
Beispiel eln Teil der Realschullehrer, di.e Taubstum
men- und Blindenlehrer, kann dies dazu füht·en, daß 
sie ein zweites Mal regelbefördert werden; dies jedoch 
erst dann, wenn sie sich mindestens drei Jahre in dem 
neuen Amt bewährt haben. 

Eine zweimalige Regelbeförderung kann sich auch bei 
den Beamten der allgemeinen Laufbahng1·uppcn erge
ben, nämlich bei den sogenannten Aufsli.egsbeamten. 
Wenn zum Beispiel ein Beamter aus dl'm mittleren 
Dienst nach entsprechender Prüfung in den gehobenen 
Dienst aufsteigt, dann kann er auch ·im gehobenen 
Dienst, ungeachtet dessen, daß er bcr.eits in der mitt
leren Laufbahn eine Regelbeförderung erfahren hat, 
noch einmal regelbefördert werden. Dies gilt jedoch 
nicht für den Au!stieg vom gehobenen Dienst in den 
höheren Dienst, und zwar aus zwei Gründen: einmal 
fehlt es bei dem Aufstieg in den höheren Dienst an 
einer entsprechenden Aufstiegsprüfung, zum anderen 
hätte dies dazu geführt, daß diese Beamten häuCig die 
Eingangsgruppe des höheren Di-ens tes - A 13 - gänz
lich übersprungen hätten, weil die Er!ahrung zeigt, daß 
der Aufstieg in den höheren Dienst zu einem Zeitpunkt 
erfolgt, wenn der Beamte bereits die 8. Dienstalters
stu!e erreicht hat. 

Der Ausschuß war sich aber darüber einig, daß auch 
für die Aufstiegsbeamten .aus dem gehobenen Dienst 
in die Laufbahn des höheren Dienstes bl!i entsprechen
der Leistung grundsätzlich weitere Beförderungen mög
lich sein sollten. 

Abschließend ist zu betonen, daß es die einhellige Auf
fassung des Ausschusses war, daß auch bei der soge
nannten Regelbeförderung das Leistungsprinzip nicht 
völlig außer Betracht bleiben kann. Aus diesem Grunde 
wurde ,ausdrücklich Iestge.stellt und auch in per For
mulierung des § 5 a zum Ausdruck gebracht, daß kein 
Beamter einen Rechtsanspruch au! die Regelbeförde
rung hat. Die Vorschrift ist so abgefaßt, daß sie ledig
lich eine Art Selbstbindung des Gesetzgebers darstellt, 
in Zukunft die Stel1enpläne so zu gestalten, daß die 
Ihnen eben im einzelnen vorgetragenen Beförderungs
möglichkeiten gegeben sind. Des weiteren wurde aus
drücklich in die Bestimmung aufgenommen, daß sich 
der Beamte nach Leistung und Führung entsprechend 
bewährt haben muß, wobei die Vorstellungen des Aus
schusses dahin gingen, daß für die Regelbeförderung 
eine chtrchschnittliche Leistung ausreichend sein soll . 

In engem Zusammenhang mit der Regelbeförderung 
muß auch die Neuregelung der Versorgungsbezüge, wie 
sie in Artikel 4 der Ihnen vorliegenden D1-ucksache 
niedergelegt ist, gesehen werden. Auch hier ist der 
A·usschuß neue Wege gegangen: In Zukunft wird es 
grundsätzlich keine Versorgungsempfängl'l' mehr ge
ben, die Versorgungsbezüge aus der Eingangsgruppe 
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ihrer Laufbahn beziehen. In Absatz 2 des gienannten 
Arlikels 4 ist nämlich festgelegt, daß dann, wenn der 
Beamte Aufgaben eine; Amte;; bestimmte Mindestzei
ten wahi'genommen hatte, V:ersorgungsbezüge aus der 
l'J'o>len B<o>förderungsgruppe der jeweiligen Laufbahn 
gezahlt we1'<ien. Mit dieser Regelung sollen die Besol
dungsverzenungen beseitigt werden, die in der Ver
gimgenhdt dadurch entstanden waren, daß Versor
gung:sempfänger nur an den strukturellem Verbesserun
gen der aktiven Beamten teilnahmen - das heißt, wenn 
einzc-lne Heamt.engruppen in den Besoldungsordnungen 
hüh!:'t·ge:;tuft vrurdcn -, nicht aber an dem Besoldungs
gt?winn, den di·e aktiven Beamten durch die günsUg~ren 
Bl:'fürderungsmöglichkeiten aui Grund der besseren 
Stellenpläne der letzten J'ahre erz:ielen konnten. Diese 
Anp;issung der Versor.gungsbezüge gilt selbstverständ
lich auch ffü die Hinterbliebenenbezüge. Auch hier 
mußte allPr<iings die Einschränkung gemacht werden, 
daß nur solche Vensorgungsempfänger in den Genuß 
der höheren Vet'sotigungsbezüge kommen &0Uen, die die 
Von:ius~et.1.ungen der Regelbeförderung erfüllt hätten, 
sich ali<(\ während ihrer aktiven Dienstzeit entspre
chend bewährt haben. 

In Absatz 1 des Artikels 4 wurd~ dann wiederum die 
durch !I 94 unseres Beamtengesetzes vorg·eschriebcne 
strukturelle Überleitung aller Versorgungsempfänger 
festgelegt, das heißt, daß Ruhestandsbeamte Pension 
aus der Besoldungsgruppe beziehen, in die der heutige 
Amtslnhabe!' eingestuft i.st. Um es Ihnen .an einem Bei
spiel zu verdeutlichen: In Zukunft werden die in der 
Vergangenheit pensionierten Volksschullehrer, selbst 
wenn sie in der Besoldungsgruppe A 9 in den Ruhe
stand trnt.en. Versorgungsbezüge aus der Gruppe A 11 
beziehen. 

Eine für breite Schichten der Beamten merk.liehe Ver
bes:;erung ihrer Bezüge wird die Neueinteilung der 
Tarifklas!'<en für den Orts:wsc-hlag bringen. wi.e Sie aus 
der Anlci~e 2 der Drucksache 111440 ersehen können. 
Hier war durch den Wegfall der Tarifklasse IV per 1. 
Oktober 1964 für die wirtschaftlich schwächeren Beam
tengruppen sche>n .im Vorgriff eine Verbesserung vor
ger10m1rn·n v,·orden. Durch den WegfaU der Ortsklasse 
B 5')it dt'm 1. JimJUar dieses Jahres und die Einführung 
der Bl"~Oldungsordm.mg H ist eine völlige Umgestaltung 
dPt' Ort~wscli.laJ!stabelle notwendig geworden. Die neue 
Ortszuschlagstabelle sieht danach künftig so aus, daß 
die 'färifklasse III von A 1 bis A Ba reicht, wobei die 
Sät1.e in Stufe 2 und Stufe 3 - das heißt bci verhei-
1·att'tt>n Beamten - eni;prf'Chend der Regelung im Bund 
;u1gehobl'n wurden. Die Tarifklasse II umfaßt die Bc
S<>ldungsgruppen A 9 bis A 12 a, die Tarifklasse I b die 
Besoldungsgruppen A 13 bis A 16, H 1 bis H 4 sowie 
B 1 und B 2. 

Die Anderun.gen und Verbesserungen gegenüber dem 
bisherigen Zustand bestehen - neben der schon er
wühnt en Anhebung im einfachen und mittleren Dienst 
- im wesentlichen darin, daß im gehobenen und hühe
l'en Dienst. jew.eils die Ein~angsgruppe und die erste 
B<?förd<?nmgsgruppe, also A 9 und A 10 bzw. A 13 und 
A 14, in die nächsthöhere Tarifklasse eingestuft wur
dl'O. 

Die Tarifklasse I a, die bi5her die Besoldungsgruppen 
B 7 bis B 11 umfaßte, wird künftig bereits mit der Be
soldungsgmppe B 3 beJtinnen. 

Zu ({("n grundRätzlichen Beschlüssen des Ausschusses 
muß auch gezählt werden, daß im einfachen und mitt
f Pr~n Diens t neue Spitzengruppen geschaffen wurden, 

n:ltmlkh :in der Form der Besoldungsgruppen A 4 a und 
A .8~ llnl ·durch diese zusätzlichen Beförderungsmög
lichkeiten gevade diesen beiden Beamtengruppen eine 
fühlbare VerbeßSerung ihrer Besoldung zukommen zu 
lassen. Aus diesem Grunde wurden die neuen Gruppen 
so geschnitten - ein neuer besoldungsrechtlicher termi
nus technicus -, daß sie in der Höhe von 75 v. H. des 
Unterschiedsbetrages zwischen A 4 und A 5 bzw. A 8 
und A 9 verlaiufen. Die bereits in der Regierungsvor
lage vorgesehene Besoldungsgr.uppe A 12 a, die hier 
ebenfalls zu nennen ist, konnte in ihren Gehaltssätzen 
nicht ganz in der genannten Höhe festgelegt werden, 
weil sonst Fälle denkbar gewesen wären, in· denen durch 
eine Be.förde.run,g nach A 13 und der damit verbun
denen VersChlcclJ.terun.g des Besoldungsdienstalter:> skh 
eine Verringerung der Dienstbezüge ergeben hätte, eine 
besoldungspolitisch hö1.h:>t ·W1erwünsd1te Konsequenz. 

An dieser Stelle sei vermerkt, daß die Forderung der 
Ver:bände, die einzelnen Laufbahnen jeweils in der 
Eingangsgruppe <le.r nächsthöheren Laufbahn auslaufen 
zu las.sen, aus einer Reihe von Gründen, insbesondere 
abe1· auch. aus rahmenrechtHche.n Gründen, nicht er
füllt werden konnte. 

Ein wesentliches Novum ist auch die Schaffung einer 
eigenen Besoldungsgruppe H für Hochschullehrer, die 
aber im Zusammenhang mit den Besoldungsordnungen 
A und B dargestellt werden .soll. 

Von den Änderungen im Gesetzestext des Besoldungs
gesetzes - Artikel 1 der Drucksache - möchte .ich Ihnen 
nur diejenigen vortragen, ctl.e von einioger Bedeutung 
sind; ein Großteil der zahlreichen Änderungen sind 
rein gesetzestecl:ulli3che1· Natur bzw. enthalten notwen
dige Konsequenzen aus den zu den Besoldungsord
nungen A, B und H gefaßten Beschlüssen, 

Inhalt und Bedeutung der unter Ziff. 3 enthaltenen 
Regelbeförderung ist bet'eits .erläutl'rt. 

Lange diskutiert wurde die Bestimmung des § 5 Abs. 
5, die Sie unter Ziff. 4 Buchst. g) des Änderungsgeset
z.es finden. DiE;>se Vorschrift enthält die Hinausschl€-
bunif de!; :Besoldungsdienstalters ab den Gruppen A 7, 
A 11 und A 15 wn jeweils vier Jahre. Von den ver
smietlensfon Seiten war die Verkürwng bzw. der Weg
fall dieser Vier-Jahres-Frist gefordert. worden. Wenn
gleich der Ausschuß der Auffassung war, daß diese 
Hinausschiebung des BDA bd einer Beförderung des 
Beamten - wodurch die Erreichung des Endgrundg~
halts entsprechend hinausg~chob1.'n wird - kaum noch 
den gesellschaftspolitischen Erfordernissen, die an ein 
modernes Beamtenr'echt zu stellen sind, entspricht, 
konnte er sich dennoch nicht entst.:hU.eßen, hier eine 
Änderung vorzunehmen, weil ein Urteil des Bundes
verfassungsgerichts vom Oktober 1964 in diesem Punkte 
ausdrücklich eine Bindung der Länder an das Rahmen
redit des Bundes festgestellt hat. 

Der Ausschuß hat aber die Landesregierung gcb~len, 
daß sie sich bei einer Reform des Rahmenrechts, <lie, 
wie wir gehört haben, ja bereits im Gange is.l, für einen 
Wegfall dieser BDA-Verschlechterungen einsetzen soD. 
Von der Einbringung eines diesbezUglichen Entschlie
ßungsantrags wuiide abgesehen, weil die Regierungs
vertreter eine entsprechende Haltung bei den Verhand
lungen z.ugesagt haben. Dasselbe gilt für die Frage der 
Vorv.erl~g des Stichtags bei der Am·eclmung von 
Kri~dienstzciten vom 17. auf das 16. Lebensjahr. 

Der unter ZW. 5 Budl.stabe d) in § 7 Abs. 3 eingefügte 
neue Satz 3 wurde aus der Regierungsvorlage zur Ver-
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wallungsvcrein!achung nach hier übernommen und da
mit die Möglichkeit eröffnet, eine Reihe von Entschei
dungen über die Anerkennung von Vordienstzeiten aus 
den Ministetfon an nachgeordnete Behörden zu dele
gieren. 

Unter Ziffer 6 wurde § 8 Abs. 1, der sich mit der Be
rücksichtigung von Dienstzeiten bei der Berechnung 
des BDA bt'f.aßt, dahin geäußert, daß künftig in An
gleichung an die Bundesregelung bei Beamten, die aus 
einer Einheitslaufbahn oder als Aufstiegsbeamte in den 
höheren Dienst aufgestiegen sind, die nach der Auf
stiegsprüfung abgeleistete Tätigkeit als gleichwertig 
angerechnet wird'. Diese Vorschrift ist vor allem für 
Polizeibeamte von Bedeutung. 

Unter Zif(cr 8 wurde der § 10, der die Wahrung des 
Besitzstandes regelt, in seinem Absatz l ebenfalls der 
Bundesregelung angeglichen. In Absatz 3 mußte für 
Allcinslehende und Erste Oberlehrer, die die bekannte 
A- und E-Zu1age beziehen, eine Besitzstandsklausel für 
den Fall geschaffen werden, daß ihr Grundgehalt im 
F.alle einer Beförderung hinter den bisherigen Bezügen 
:wrück bleibt. 

Unter Ziffer 9 finden Sie eine Änderung des § 12 Abs. 
2, wonach die Polizeibeamten, die auf Grund dienst
licher Verpffichtung in einer Gemeinscha!tsunterkunft 
wohnen, also die kasernierte Polizei, künftig statt des 
halben Ortszuschlags 75 v. H. des vollen Ortszuschlags 
erhalten, womit eine ·alte Forderung dieser Beamten
gruppe erfüllt wurde. 

Unter Ziff. 10 Buchstaben a) bis c) wurde der Absatz 1 
des § 18, der die Grundlage und Höhe des Kinderzu
schlags regelt, in Anpassung an die allgemeine wirt
schaftliche Entwicklung dahin geändert, daß künftig 
für Kinder über 18 Jahren, die infolge körperlicher 
oder geistiger Gebrechen erwerbsunfähig sind, der 
Kinderzuschlag erst dann nicht mehr gewährt wird, 
wenn der von anderer Seite gezahlte Unterhalt monat
lich mehr als das 21/!fach·e (sprich 125 statt bisher 100 
DM) des Kinderzuschlags beträgt. 

Im Absatz 2 - Sie finden ihn unter Ziff. 10 Buchstabe 
d) - wurde festgelegt, daß Kinderzuschlag in Zukuntt 
auch während der. Teilnahme an einem freiwilligen 
Sozialen Jahr gewährt wird. Grundsätzlich wurde das 
Alter, bis zu dem Kinderzuschlag gewährt wird, vom 
2.5. ·auf das 27. Lebensjahr erhöht, wobei selbstver
ständlich Voraussetzung geblieben ist, daß sich das 
Kind in einer Schule oder Berufsausbildung befindet. 

Im Absatz 3 - in der Vorlage Ziff. 10 Buchstabe e) -
wurde eine wesentliche Änderung dahingehend vorge
nommen, daß künftig Kinderzuschlag für .ein Kind, das 
wogen körperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd 
erwerbsunfähig ist, nicht nur ohne Rücksicht auf das 
Lebensalter gewährt wird, sondern auch ohne Rück
sicht darauf, wann die dauern<le Erwerbsunfähigkeit 
eingetreten ist. Bisher konnte ein Beamter in einem 
solchen Falle Kinderzuschlag nur bekommen, wenn die 
Erwerbsunfähigkeit vor Vollendung des 25. Lebensjah
res eingetreten war. 

Während ·bisher für verheiratete, verwitwete oder ge
schiedene Kinder kein Kinderzuschlag gewährt wurde, 
wird nach dem neuen Absatz 5 - in der Vorlage Ziff. 
10 Buchstabe O - künftig auch für Verheiratete Kin
derzuschlag gewährt, wenn der Ehegatte außerstande 
ist, den Unterhalt zu bestreiten - z. B. weil er sich 
noch im Studium befindet. Dassel-be gilt auch für ver-

witwete oder geschiedene Kinder, wenn sie selbst nicht 
in der Lage sind, für ihren Unterhalt aufzukommen -
z. B. weil sie nach dem Tode des Ehegatten noch ein
mal in eine Berufsausbildung eintreten. 

Unter Ziffer 11 finden Sie eine Neufassung des § 25, 
der das Besoldungsdienstalter der unter das Gesetz 131 
fallenden Beamten regelt. Hier· wurde die im Bund 
geltende Regelung übernommen. 

Unter Ziffer 12 ist von Bedeutung zunächst die Ergän
zung des Absatzes 3 des § 34. Dort ist vorgesehen, daß 
die Richtlinien über die Eingruppierung der Vorstands
mitglieder der Sparkassen sowie der Werkleiter der 
kommunalen Eigenbetriebe im Benehmen mit dem 
Haushalts- und Finanzausschuß erlassen werden. Die 
Einschaltung des Ausschw;ses wurde festgelegt, um 
sicherzustellen, daß die Besoldung der Sparkassen- und 
Werkdirektoren in einer angemessenen Relation zur 
Besoldung der Bürgermeister und Beigeordneten steht, 
die j.a erstmals durch Gesetz geregelt wird. 

Wichtige Neuerungen finden Sie in der Ziff. 12 Buch
stabe d), wo die neuen Absätze 5 und 6 formuliert sind. 
Die im neuen Absatz 5 vorgeschlagene Regelung ist 
einer ähnlichen Vorschrift des Landesbe:soldungsge
setzes von Baden-Württemberg nachgebildet und hat 
eine Besserstellung der Beamten in kleineren Gemein
den und Gemeindeverbänden zum Ziel. Nach dieser 
Vorschrift können künftig besonders bewährte Beamte 
in kleineren Gemeinden für ihre Person in die nächst
höhere Besoldungsgruppe aufrücken, und zwar ohne 
Anderung des Stellenplans, wenn sie das Endgrund
gehalt der Besoldungsgruppe ihrer Planstelle minde
stens vier Jahre lang bezogen haben. 

In dem neuen Absatz 6 wurde dann weiter noch die 
Möglichkeit geschaffen, daß geschäftsleitende Beamte 
in ehrenamtlich verwalteten Gemeinden, bei denen 
aus irgendwelchen Gründen die persönlic-he Vorrückung 
nach Absatz 5 nicht zum Tragen kommt, eine Stellen
zulage von monatlich 60 DM erhalten. Eine solche Zu
lage erschien dem Ausschuß gerechtfertigt in Anbe
tracht des besonderen Maßes an Verantwortung und 
Arbeitsbelastung, durch welches die Tätigkeit der ge
schäftsführenden Beamten in ehrenamtlich verwalteten 
Gemeinden gekennzeichnet ist. Die näheren Einzel
heiten sollen in der bis zum 1. September 1965 zu er
lassenden Stellenplanverordnung für die Gemeinden 
und Gemeindeverbände aufgenommen werden, wobei 
das Innenministerium die beabsichtigte Regelung be
reits jetzt im Ausschuß vorgetragen und der Ausschuß 
sich grundsätzlich einverstanden erklärt hat. 

In Artikel 2 finden Sie einige allgemeine 'Oberlei
tungsvorschriften und in Artikel 3 einige Sondervor
schriften für die 'Oberleitung der Hochschullehrer. Ins
besondere die letzteren sind durchaus einer Lektüre 
wert; trotzdem bitte ich Sie, es mir aus Zeitgründen 
zu ersparen, sie hier im einzelnen vorzutragen. 

Artikel 4 enthält die Regelung über die Anpassung der 
Versorgungsbezüge, die ich Ihnen als einen der Grund
satzbeschlüsse bereits erläutert habe. 

In Artikel 5 des Änderungsgesetzes finden Sie eine 
Reihe von Änderungen des Landesbeamtengesetzes. Die 
Änderungen in den Ziffern 1, 8 und 10 müssen zusam
men betrachtet werden. Es handelt sich hier um die 
umstrittene Drei-Jahres-Beförderungssperre vor Er
reichen der Altersgrenze. Diese Frist wurde durch eine 
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entsprechende Anderung in § 12 Satz 1 des Landes
beamtengesetzes - Ziffer 1 der Anderungsdrucksache -
für die Zukunft auf zwei Jahre festgesetzt, wie sie 
bereits bisher für Polizeivollzugsbeamte üblich war. In 
einer Übergangsvorschrift - § 224 a - "''Urde dann weiter 
Iestge!egt, daß für eine Dauer von drei Jahren ein 
Beamter ohne Rü<:k.sicht auf sein Alter befördert wer
den kann. Diese Übergangsvorschrift erschien dem 
AusschuB notwendig, damit die durch die Regelbeför
derung und die verbe:;serten Stellenpläne geschaffenen 
günstigeren Bcförderun~smöglichkciten von der Exe
kutive auch für ältere Beamte noch effektuiert werden 
können. 

In diesem Zusammenhang war noch eine weitere Uber
gang:;vol'i:;clirift notwendig, die § 118 LBG betrifft - Sie 
finden diese Regelung unter Ziffer 10 -. Um sicherzu
stelien, daß die in ihrem letzten Dienstjahr beförder
ten Beamten auch die Versorgungsbezüge aus dem Be
förderungsamt beziehen, mußt.e die Vorschrift des § 118 
LBG, wonach Versorgungsbezüge aus dem Beförde
rungsamt nur dann gewährt werden können, wenn der 
Beamte mindestens ein Jahr lang Bezüge aus diesem 
Amt bezogen hat, für die Dauer von drei Jah1·en gleich
falls außer Kraft gesetzt werden. 

Die Änderung des § 18 LBG - in der Vorlage Ziffer 2 -
war notwendig geworden, weil die im Beamtengesetz vor
gesehene Frist, die am L August dieses Jahres ab
läuft,' zum Erlaß der Ausbildungs- und Prüfungsord
nungen nicht eingehalten werden kann. Die heute zu 
besdlließenden Änderungen des Landesbesoldungsge
setze:; führen zwangsläufig audl zu einer G€samtübcr
prüfung der Laufbahnverordnung, die ihrerseits wie
derum Auswirkungen auf die zu erlassenden Ausbil
dungs- und Prüiungsordnungen hat. 

Unter Artikel 5 Zif!. 3 der Vor:lage finden Sie eine 
Änderung des § 94 LBG, wodurch die bisher zwingend 
vorgeschriebene totale und permanente strukturelle 
Überleitung der Versorgungsempfänger für die Zu
kunft dahingehend geändert wurde, daß der Gesetzge
ber hier einen größeren Ermessensspielraum haben 
wird. 

Die Änd~rung des § 164 Abs. 1 LBG - Ziffer 4 der Vor
lage - ist wiederum eine Ubernahme aus der Regie
rungsvorlage über die Verwaltungsvereinfachung. Die 
dort. aufgezählten Enti;cheidungen können künftig von 
der obersten Dienstbehörde auf nadl.geordnete Behör
den delegiert werden. 

Unter Ziffer 5 wurde§ 174 LBG dahingehend geändert, 
daß auch bei der Zahlung von Waisengeld das frei
willige Soziale Jahr berücksichtigt wird und, wie beim 
Kinderzuschlag, auch das Waisengeld bis zum 27. Le
bensjahr gewährt werden kann. Den gleichen Inhalt 
hat auch die Änderung unter Ziffer 9 der Vorlage. 

Durch die Neufassung des § 201 LEG - in der Vorlage 
ZiC!er 6 - werden alle bestehenden und gegebenenfalls 
noch neuzugründenden $Jaat!_ichen Ho.cti.schulin!ititute 
erfaßt. während bisher nur zwei Hochschulinstitute na
mentlich genannt waren. 

Die Anderung des § 207 - Zilfer. 7 der Vorla.g~ - . ))ein
haltet eine Konsequenz aus der Änderung des § 12. 

Al'tikel 6 der Vorlage behandelt einige Änderungen des 
Ministergesetzes, die vom Ausschuß einhellig als not
wendig erachtet wurden. 

Unter Ziffer 1 wurde zunäch~t § 9 des Ministergesetzes 
dahingehend geändert, daß das AmtsgPh.alt des Mini
sterpräsidenten künftig dE'm Grundgehalt der Besol
dungsgruppe B H zuzüglich eines Zuschlags von zehn 
Prozent entspricht. Die Minister Wttt'den aus der Be
soldungsgruppe B 10 in die Besoldungsgruppe B 11 
übergeleitet. Die Dienstaufwandsentschädigung, die 
bisher im Ministergesetz festgelegt war, soll künftig 
nach Maßgabe des Haushaltsplan!': gezahlt werden. Der 
neue Absatz 4 in § 9 enthält c>ine Angleichun,e; an das 
allgemeine Beamtenrecht. 

Unter Ziffe1· 3 wird durch eine Neufassung des § 12 
Ab!:;. 1 des Ministergesetzes die Pensionsregelung für 
Minister grundlegend geändert. Nach der bisherigen 
Regelung erhielt ein Minister nur dann Ruhegehalt, 
";enn er bei seinem Ausscheiden das 55. Lebensjah1· 
vollendet und das Ministeramt vier Jahre lang beklei
det hatte. Danach hatte ein Minister, der gegebenen
falls 20 .Jahre la~ Mitglied der Landesregierung war, 
bd seinem· Ausscheiden das 55. Lebensjahr aber noch 
nicht" eireiCht hatte, keinen Anspruch auf Versorgung. 
Diese :Regelung wurde für nicht mehr länger vertret
bar gehalten. In Zukunft soll deshalb ein Minister nach 
vierjähriger Amtszeit Ruhegehalt erhalten, wobei aller
dings der Anspruch ruht, bis der ehemalige Minister 
das 60. Lebensjahr vollendet oder die Landesregierung 
den Eintritt der Dienstunfähigkeit im Sinne des Lan
desbeamtengesetzes feststellt. Hat ein Minister dage
gen zehn Jahre lang ein Ministeramt bekleidet, so soll 
er kunf'tig mit dem Ausscheiden Ruhegehalt erhalten, 
ohne Rücksieht darauf, wie alt er bdm Ausscheiden ist. 

Durch die Änderung der Ruhegehalbregelung war auch 
eine .Änderung der Hinterbliebenenfürsorge notwendig. 
Durc.11 die Neufassung des § 13 ... AJ..bs. 1 - Ziffcl' 4 der 
Drucksache - wurde festgelegt, daß die Hintet·b!iebenen 
ein.es Mitgliedes der Landesregierung - also eines im ak
tiven Dienst verstorbenen Ministers - Hinterbliebenen
versorgung beziehen. Dasselbe gilt, wenn der Verstor
bene zur Zeit seines Todes Ruhegehalt bezog oder sein 
Anspruch auf lebenslängliches Ruhegehalt nach § 12 
Abs. 1 ruhte. 

Artikel 7 enthält eine Anderung der Reichshaushalts
ordnung. Um siclil;!rt.u::;tellen, daß die für die Durch
ffil:frühg der Regelbeförderung not wendige Anzahl von 
Planstellen der Regelbeförderungsgruppen vodumden 
:Ist, würde § ·u der Reichshaushaltsordnung dahinge
hend geändert, daß die entsprechenden Besoldungs
gruppen im Haushaltsplan jeweils zusammen aw;ge
wiesen werden können. 

Durch Artikel 8 wird die Einstufung der Hochschul
lehrer, soweit sie in die Besoldungsordnung H über-. 
geleitet wurden. im Reisekosten- und Umzugskostenge
setz festgelegt. 

Artikel 9 stellt klar, daß die Überleitungshcslimmun
gen und die Vorschriften über die Anpas::;ung der Ver
s.argungsbezüge auch für die Kommunalbeamten gel
ten. 

Artikel 10 enthält die übliche Ermächtigung zur Neu
fassung des Gesetzes. 

Zwn 'Inkrifttreten - Artikel 11 der Vorlage - wird 
Irefr 'K'.6Ue.ge Kop.ig n;och einige nemerk,ungen machen, 
!l,en. ich jetzt bitte, in de;r ~erichterstattung fortzufah
~~ „„ ' ' . 

(Beifall des Hausei;.} 
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''izepräsldent Rothley: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erteile das 
Wort zur weiteren Berichterstattung dem Herrn Ab
geordneten König. 

Abg. König: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lassen Sie 
mich - wie angekündigt - einiges zu den Besoldungs
ordnungen A und B sagen, deren Beratung ein Groß
teil der 21 Sitzungstage eingenommen hat. Ich muß 
damit Ihre Geduld noch einige Zeit in Anspruch neh
men; wir waren jedoch der Meinung, daß die Bericht
erstattung so ausführlich sein müsse, damit es nicht 
später bei der Auslegung des Gesetzes zu irgendwel
chen Mißverständnissen kommt. 

Der Ausschuß hatte sich das Ziel gesteckt, nicht nur 
einige Lehrergruppen auf die Angemessenheit ihrer 
Einstufung hin zu überprüfen, sondern die gesamten 
Kataloge der Besoldungsordnungen A und B darauf 
zu untersuchen, ob die bisherige Einstufung der ein
zelnen Beamtengruppen unter Berücksichtigung der 
verschiedensten Gesichlpunkte - insbesondere ihrer 
Vor- und Ausbildung, des in den letzten Jahren stark 
veränderten Amtsinhalts der einzelnen Dienstposten 
und schließlich in ihrer Zuordnung zueinander - noch 
als recht und billig angesehen werden kann. Es soll 
nicht vcrscllwiegen werden, daß hierbei die Auffas
sungen teilweise stark differierten, wobei die Fronten 
häufig quer durch die Fraktionen gingen. Bei der Be
wertung der einzelnen Amter, bei der Frage der Ge
wi-ihrung einer Zulage und der Höhe der Zulage sind 
eine Reihe von Entsclleidungen mit wechselnden 
Mehrheiten gefallen; die endgültige Willensbildung im 
Ausschuß hat sich dabei manchmal erst im dritten und 
vierten Anlauf vollzogen. 

Wenn ich mich nun den Änderungen in den Besol
dungsordnungen A und B im einzelnen zuwende, so 
werden Sie zweifellos Verständnis dafür haben, daß 
ich hier nicht jede Neueinstufung, nicht jede Änderung 
einer Fußnote und nicht jede Änderung einer Amts
bezeichnung erwähnen kann und möchte. In der Ihnen 
vorliegenden Drucksache, die eine Gegenüberstellung 
der Regierungsvorlage mit der Finanzausschußfassung 
enthält, sind die Änderungen durch Kursivdruck auf 
der linken und Fettdruck au! der rechten Seite leicht 
zu erkennen. Ir.:h werde mich deshalb bei meiner Dar
stellung auf einige wesentliche und für die Gesamt
konzeption des Ausschusses typische Änderungen be
schränken, wobei Sie mir gestatten mögen, auch die 
Veränderungen gegenüber dem geltenden Recht - die 
aus der Drucksache II/440 insoweit nicht mehr als neu 
zu ersehen sind, als die Regierungsvorlage bereits eine 
Änderung vorgesehen hatte - mit in die Betrachtungen 
einzubeziehen. 

So sind zum Beispiel die Ziffern 5 und 6 der allgemei~ 
nen Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen neu 
cingefüi.,tt: Ziffer 5 war notwendig, weil die Besoldung 
in einer Rci)1c von Fällen von der Einwohnerzahl eines 
Bezirks abhängt - beispielsweise bei den Landräten 
und Polizeipräs identen -; die Ziffer 6 beruht darauf, 
daß eine Reihe von Amtsbezeichnungen in den Besol
dungsordnungen A mit dem Zusatz „künftig wegfal
lend" versehen wurde. 

Als erste Änderung der Besoldungsordnung A ist die 
schon erwähnte Einführung der neuen Gruppe A 4 a im 

einfachen Dienst zu nennen. Hier finden Sie cm1ge 
neue Amtsbezeichnungen, die durch die Schaffung die
ser neuen Spitzengruppe des einfachen Dienstes unum
gänglich geworden waren. 

Die nächste weitere bemerkenswerte Änderung wurde 
im mittleren Dienst bei den Pflegeberufen vorgenom
men: Das beamtete Pflegepersonal wurde durchweg -
wie schon in der Regierungsvorlage vorgesehen - eine 
Besoldungsgruppe höher eingestuft und erhält in allen 
Besoldungsgruppen bei einer Verwendung an einer 
Heil- und Pflegeanstalt eine Zulage von 45 DM. 

Darüber hinaus hat der Ausschuß den „Erstpfleger", 
der bisher in A 5 .eingestuft war, nach A 6 höhergc
stuft wid zum Ausgleich dem ebenfalls in A 6 einge
stuften „Abteilungspfleger" eine Zulage von 35 DM ge
währt. Den „Oberpfleger" finden Sie in A 7, die „Obe
rin" und den „Pflegevorsteher" in A 8 und auch in der 
neuen Spitzengruppe des mittleren Dienstes A a a, in 
beiden Gruppen außerdem - je nach der Zahl der 
planmäßigen Betten - mit einer Zulage von 35 DM. Mit 
dieser Neueinstufung erfolgte einmal eine Anpassung 
an die Mehrheit d'er anderen Länder, zum anderen aber 
auch eine Berücksichtigung der tarifvertraglich besse
ren Besoldung der Pflegekräfte im Angestelltenver
hältnis. 

Eine Verbesserung der Einstufung wurde auch vol'ge
nommen bei den Feuerwehrleuten - auch hier über die 
Regierungsvorlage hinausgehend -. Der „Feuerwehr
mann" wird künftig wie bisher der „Oberfeuerw.ehr
mann" besoldet, nämlich aus der Besoldungsgruppe 
A 5. Der „Oberfeuerwehrmann" wird nach A 6 über
geleitet und erhält außerdem eine sogenannte Techni
kerzulage in Höhe von 27 DM. In A 7 findet .sich dann 
der „Brandmeister", in Besoldungsgruppe A 8 der 
„Brandobermeister" und in der neuen Spitzengruppe -
Besoldungsgruppe A 8 a - der „Brandhauptnwi.ster". 

Wesentlich vei·bessert wurden auch die Bezüge de!' 
Poliz.eibeamten während der Ausbildung. Der „Polizei
wachtmeister" erhält künftig während der G1·undaus
bildung, also wähi·end eines Zeitraumes von einem 
Jahr, ein Grundgehalt von 392 DM gegenüber bis 340 
DM, nach Abschluß der Grundausbildung ein Grund
gehalt von 420 DM. Mit dem Ende der Au~bildung wird 
der „Polizeiwachtmeister" dann als „Polizeioberwacht
meister" in dLe Besoldungsgruppe A 5 übernommen. 
Außerdem erhalten die Polizeibeamten wie schon an 
anderer Stelle erwähnt, während der Z~it der Gcmein
schaftsuntei·kun!t 75 v. H. des vollen Ortszuschlags .ge
genüber bishei· 50 v. H. In der Besoldungsgruppe A 8 a 
wurden neue Spitzenstellungen für sämtliche Polizei
laufbahnen geschaffen mit den Amt~be:wichnungen 
„ Po 1 izeiha up tmeister", „ Genda rmerieha uptmeister" und 
„ Kriminalhauptmeister". 

Lassen Sie mich an dieser Stelle generell etwas sagen 
zu den Amtsbet:eichnungen. Wie in der Besoldungs
gruppe A 4 a so waren auch in der Besoldungsgruppe 
A 8 a neue Amtsbezeichnungen notwendig. Da die neue 
Spitzengruppe des mittleren Dienstes für alle Beam
tengruppen geörfnet werden sollte, mußte man auch 
für alle Gruppen neue Amtsbezc-khnungen finden -
oder wenn Sie wollen „erfinden". Wie Sie aus dem 
Katalog in A Ba ersehen, war· dies häufig nur möglich 
durch den Zusatz „Erster", also zum Beis1)id „El'Ster 
Regierungshauptsekretär". Auf der anderen Seite war 
der Ausschuß bemüht, wobei er mit Rücksicht auf die 
psychologische Seite d es Problems äuß<:-rst behutsam 
vorgegangen ist, einige Amtsbezeichnung1m zu verein-
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faC'hen, teilweise genau entgegen den Intentionen der 
Regierungsvorlage, um die ·schlimmsten Wortbandwür
mer zu v~rmeiden. So wurde an vielen Stellen, wo sidl 
die Amtsbezeichnungen .aus der Bezeichnung des Dienst
he1Tn, der Fachrichtungen und der hierarclidscllt!U Ein
ordnung des Beamten zusammensetzt, auf die Angabe 
des Dienstherrn verzichtet, wobei auf den in der Praxis 
üblichen Sprachgebrauch weitgehend RUcksicht genom
men wui·de. So wurde aus dem „Regier·ungsvermes
sung:;;ubersekretär" schlicht der „Vermessungsoberse 
kreti\1"', <:1us dem „Regierungsbaurat" der „Baurat". aus 
dem „Rcgierungsf'tewerberat" deI' „Gewerberat" ·und 
<Hl~ dem „RegierungslandwirtscbaftsJ:-at" der „Land
wirtsehaft.,;1·.at·'. Auch hier wurde bt!8onderen Gegeben
heiten R€'drnung getragen, so daß .es zw-n Beispiel auch 
künftig be-i dem „Regierungsveterinärrat" bleiben wlrd, 
weil der „Veterinärrat" zugleich eine Titelverleihung 
durch den Herrn Ministerpräsidenten für besondere 
Verdil'n->te auf dem Gebiete des Veterlnärwesens dar
!<lellt. Daß dit> Veterlnärräte aUerdings nicht bevorzugt 
worden sind. mö~<m Sie daraus ersehen, daß durch 
Vornahme einer klei'llen Amputation von dem ~Ober
regierungsveterinärrat" nur noch der „Obcrvcte1·inär
ratk übriggeblieben ist. 

Dcx:h nun zurück z.um mittleren Dienst. Hier ist noch 
nachzutl·ag1m, daß in den Besoldungsgruppen A 5 und 
A 6 für entsprechend ausgebildete Bedienstete der Ar
~hivvt'rw-altung die Amtsbezcichnunl'( „Restaurator" 
ausgebracht \\'Urde und in der Besolgungsgruppe A 7 
die Ami~bez~ichnung „Obeniestaurator" mit ent.<;pre
d1ender l<'ort.setzung in den Besoldungsgruppen A 8 und 
A 8 a. Einige andere nicht voll ausgebaute Laufbahnen 
wurden ebenfalls um ein Beförderungs- und Spitzen
amt erweitert. So ~'Urden z.um Beispiel in der Besol
dungsgruppe A 8 die AmteI' des „Eichhaupim~isters", 
des _Hauptpräparatorsw und des „Hauptwerkmetsters" 
geschaffen und in der Besoldungsgruppe A 8 a die ent
sprechen<len Spitz.enämter. 

Aus dem mittleren Dienst verdient weiter erwähnt zu 
werden. daß allen Beamten im technischen Dlellst 1n 
de1· Besoldungsgruppe A 6 e.ine unwiderrufliche und 
ruhegehaltfähige Stellenzulage in Höhe von ~7 DM ge
währt wurde, die häufig als „ Technike1:zulage" be
zek"hnet \vird, in Wahrheit aber eine Ausgleichszulage 
ist. 

Zum Ausgleich für den besonders schwierigen Dienst 
bt'i Juslli.vollzugsansbalten hat -der Ausschuß hier für 
alle Beamtengruppen des mittleren Dien.stes, also von 
A 5 bis einschließlich A 8 a, eine einheitliche widerruf
liche und nlchtruhegehaltfähige Stellenzulage in Höhe 
von 35 DM vorgesehen. 

Für die Geridüsvollziehet· wurde nach eingeh~nder, 

mehrf<1cher Beratung im Ausschuß rals neues Eingangs-
11mt di.e Besoldungsgruppe A 8 vorgesehen, während 
dl'.'r Oberg(.'richtsvollzieher in die Spitzengruppe A 8 a 
t>inge::;luft wurde. Mit dieser Höher-stufung wollte der 
Ausschuß dem für die Rechtspflege wie für die Wlrt
:o;d1<:1ft gleichermaßen bedeutsamen Amt des Gerichts
vollzi.ehers Reclmung tragen. 

lm l'Whobt'nen Dienst wurden die wichtigsten .Ände
rungen bei den Lehrergruppen vorgenommen. Lassen 
Sie mich aber zunächst einige andere ebenfalls nicht 
unbedeutende Änderungen vortragen. Hier wurde 
einem selt Jahren immer wieder- vorgetragenen Wunsch 
der PQlizei Rechnung getragen und die alte Amtsbe
zeichnun~ „Kommissar" wieder eingeführt. Es wlrd 

&lso kün!tig wieder den „Polizeikommissar", den „Gen
darmeriekommi.ssar" und auch den „Kriminalkommis
sar" geben.. Der Ausschuß glaubte dit$en mit einigen 
Ressentiments behafteten Titel wieder einführen zu 
können. ohne daß dadurch das demokratiS<'he Empfin
den verletzt wird. Der frühere Polizeiverwaltungsin
spektor kann deshalb in Zukunft wieder einfach „Poli
zellnspektor" heißen. 

In der Besoldungsgruppe A 12 wurde die Amtsbezeich
nung „Amtsrat", die bisher nur bei den obersten Lun
desbehörde.ri. zulässig war, auch füL' die nachgeordne
ten BehlSrdcn und damit audl für die Gemeinden und 
Städte geöffnet. Während dort die entsprechenden Be
amten bisher die Amtsbezeichnung „Oberamtmann" 
führt~m, dürfen sie sich in Zukunft einheitlich ~Amts
rat" titulieren lassen. Das gleiche gilt für die Besol
dungsgruppe A 12 a un<l die dort ausgebrachte Amts
bezeiclmung „Oberamtsrat". 

'Wte· lro ein.fachen und mittleren. Dienst, so wurde lm 
gehol>tmen Diens't durch die Schaffung entsprechender 
Amtsb~eic:hnungen in der Besoldungsgruppe A 12 a 
das Aufsteigen sämtlicheI' Beamtengruppen in diese 
Spitzengruppe des gehobenen Dienstes ennöglicht. Al
lerdings· wurde durch eine entsprechende Fußnote klar
gestellt, daß eine Einstufung in die Besoldungsgruppe 
A 12 a nur füI' Stellen von besonderer Bedeutung in 
Frage kommt_ 

Auch im gehobenen Dienst wurden einige nicht voll
ausgebaute Laufbahnen um ein Beförderungs- und 
Spitzenamt erweitert. So wird es künftig das Amt des 
„Archivamhnanns", des „Fürsorgeamtmanns" und des 
„Landwirtschaftsamtmanns" geben, mit der entspre
chenden Fortführung bis zur Spitzengruppe A 12 a, so 
daß auch für diese Beamtengruppen künftig wesent
llch bessere Aufstiegsmöglichkeiten bestehen_ 

F'ür die „Amtsanwälte", die bish.:!l' ausschließlich in der 
Bes?ld~~U,1?.Pe. A 11 und als „Oberamtsanwälte" in 
Besoldungsgruppe A 12 ausgebracht waren, wurde 
ebenfalls die Besoldungsgruppe A 12 a geöffnet, indem 
dte ~6,b~tm~&n\viUte", soweit sie Leiter einer Amt..s
anwaltschal't sind, in die Besoldungsgruppe A 12 a 
übergefoitei' werden. Neben dem „Steuerrat" in A 12 
wi'rd . es. XCunrtig' 'auclt' ein~n „Obersteuerrat" in A 12 a 
geben. Die Leiter der kleinen PCJlizeidirektionen, die 
bisher in der Besoldungsgruppe A 12 eingestuft waren, 
werden als „Polizeiobcramtsrat" in die Besoldungs
gruppe A 12 a übergeleitet. 

Um die Gev.'innung quaH!i:;;ierter ,~achwuchskräfte 
sich~rzüSte1i:en,''wurde das Eingangsamt für die Beam
ten des Stenographischen Dienstes beim Landtag der 
Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet mit der Amtsbe
reichnun.g „Landtagsstenograph" und in Angleichung 
an dle Regelung in den übrigen Ländern als neue Spit
zengruppe die Amtsbezeichnung „Oberr~gierungsrat im 
StenQgraphischen Dienst" ausgebracht. 

Bemerkenswert für den gehobenen Dienst ist weiter, 
daß "a'uch efuige Stellenzulagen erweitert bzw. neu ein
ie!Uhrt wurden. So wird zum Beispiel die Techniker
.tülage, die bisher nur in der Besoldungsgruppe A 9 
gewAhrt wuI'de, künftig fü1· alle technischen Beamten, 
füI' die neben der Laufbahnprüfung die Abschlußprü
fung einer Höheren Technischen Lehranstalt als An
stellWlgsvoraussetzung vorgeschrieben is t , in den Be
soldungsgruppen A 9 und A 10 gewährt. Die Zulage ist 
unwiderruflich und ruhegehaltfähig und beträgt 54 DM. 
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Lange umstritten, meine Damen und Herren, war die 
sogenannte Rechtsp!legerzulage, für die sich erst gegen 
Schluß der Beratungen im Ausschuß eine Mehrheit 
fand. Für die Justizinspektoren und Justizoberinspek
toren wird künftig - soweit sie überwiegend als Rechts
pfleger tätig sind - ebenfalls eine Zulage in Höhe von 
54 DM gezahlt. Ein entsprechender Antrag für die 
SteuerU..eamten insgesamt fand •im Ausschuß keine 
Mehrheit. Für die Gewährung -der Rechtspftegerzulage 
war die Erwägung maßgebend, daß die R echtspfleger 
weitgehend richterliche Tätigkeiten ausüben und inso
weit nicht weisungsgebunden sind. Es soll nicht ver
schwiegen werden, daß Rheinland-Pfalz künftig neben 
Baden-Württemberg - wo da·s Gesetz allerdings noch 
nicht verabschiedet ist - das einzige Land sein wird, 
das sein~n Rechtspflegern .auch in d er Besoldungs
gruppe A 10 eine Zulage gewährt. 

Eine Stellenzulage wurde auch beschlossen für die 
Beamten aller Besoldungsgruppen des gehobenen Dien
stes der Steuerverwaltung, die ausschließlich im Außen
dienst der Betriebsprüfung oder Steuerfahndung ver
wendet werden, und zwar ebenfalls in Höhe von 54 DM. 
Da es noch einige Beamte in den Besoldungsgruppen 
A 8 und A 8 a gibt, die als Betriebsprüfer eingesetzt 
sind, wurde diese Betdebsprüferzulage auch in diesen 
beiden Besoldungsgruppen ausgebracht. 

Und nun, meine Damen >Und Herren, lassen Sie mich 
zu den Lehret·bcrufen kommen. Sie wissen, daß die 
Neueinstufung der Lehrer Ausgangsbasis der Besol
dungsreform, wenn iCh einmal so sagen darf, war, und 
auch in den Beratungen des Ausschusses Schwerpunkt 
der Besoldungsneuordnung geblieben ist. In Anglei
chung a n die Entwicklung in den anderen Ländern 
wird der Klassrnlehrer an der Volksschule aus der bis
herigen Besoldungsgruppe A 10 I A 10 a in die Besol
dungsgruppe A 11 übergeleitet. Wie schon an anderer 
Stelle erwähnt, wird er dann - bei entsprechender Be
währung - nach der 8. Dienstaltersstufe in die Besol
dungsgruppe A 11 a aufsteigen und die Amtsbezeich· 
nung „Oberlehrer an Volksschulen" führen. Noch über 
die Regierungsvorlage hinausgehend wurde der „Haupt
lehrer als Leiter einer Volksschule mit 3 bis 6 Schul
stellen" - bisher in der Besoldungsgruppe A 10 b ein
gestuft - in die Besoldungsgruppe A 12 übernommen. 
Dasselbe gilt !ür den „Konrektor a n einer Volksschule 
mit mindestens 7 Schulstellen", wobei die Zahl der 
Schulstellen von bisher 10 auf 7 herabgesetzt wurde. 
Der „Rektor als Leiter einer Volkssch·ule mit minde
stens 16 Schulstellen", der bisher in A 11 a eingestuft 
war, wird in die Besoldungsgruppe A 12 a übergeleitet, 
wobct die Zahl der Schulstellen von bisher 16 auf 7 
herabgesetzt wurde. 

Ähnliche entscheidende Verbesserungen wurden auch 
für die anderen Lehrerkategorien, also zum Beispiel 
die Hilfsschullehrer, die Taubstummen- und Blinden
lehrer sowie die Realschullehrer, beschlossen: Da die 
Hilfsschulen in unserem Land künftig, wie in anderen 
Ländern, die Bezeichnung „Sonderschulen" tragen, 
wurden auch die bisherigen Amtsbezeichnungen ent
sprechend geändert. Der „Sonderschullehrer" wurde in 
A 121 - bisher A 10 b I A 11 - eingestuft, der „Sonder
schuloberlehrer" in A 12 a, der "Hauptlehrer als Lei
ter einer Sonderschule mit 3 bis !i Schulstellen" wurde 
v-0n der Besoldun,isiruppe A 11 a in die Besoldungs
gruppe A 13 übernommen, ebenso der "Konrektor an 
einer Sonderschule mit mindestens 6 Schulstellen". 
Außerdem werden .alle ,;Sonderschulrektoren", das 
heißt die Leiter von Schulen mit 6 und mehr Schulstel
len, in die Besoldunisgruppe A 13 a übergeleitet. 

Für die „Blinden- und Taubstummenlehrer" ist künf
tig Eingangsamt di.e Besoldungsgruppe A 13 - bisher 
als „Blindenoberlehrer" in A 12 mit einer Zulage ab 
der 9. Dienstaltersstufe -, als „Blindenoberlehrer" und 
„ Taubstummenoberlehrer" kommen sie nach A 13 a 
und der „Direktor an -einer Blinden- oder Taubstum
menanstalt" n.ach A 14. 

Die „Realschullehrer" beginnen künftig in der Besol
dungsgruppe A 12 und bleiben damit den „Sonder
schullehrern" gleichgestellt. Sie kommen als „Real
schuloberlehrer" nach A 12 a. Statt bishe r drei Grup
pen von Realschulrektoren wird es künftig nur noch 
zwei Gruppen geben, wobei der Leiter der Schule künf
tig die Amtsbezeichnung „Realschuldirektor" führt. Der 
„Realschuldirektor einer Realschule bis zu 5 Klassen" 
wurde in A 13 eingestuft, der „Realschuldirektor einer 
Realschule mit 6 Klassen und mehr" in d ie Besoldungs
gruppe A 13 a. 

Zu erwähnen bleibt noch, daß die A- und E-Lehter, 
das heißt die „Alleinstehenden und Etstcn Lehrer an 
Volkssch-ulen und Sonderschulen", die bekanntlich eine 
Stellenzulage bekommen, diese Stellenzulage auch in 
Zukunft behalten, und zwar auch als „Oberlehrer" in 
der Besoldungsgruppe A 11 a. Die ursprünglichen Vor
s tellungen des Ausschusses waren dahin gegangen, 
diese Zulagen für die A - und E-Lehrer an Volksschu
Len ·und Sonderschulen künftig entbehrlich zu machen. 
Diese Vorstellungen mußten aber im Verlauf der wei
t eren Beratungen wieder fallengelassen werden, weii 
durch die generelle Einbe:tiehung der Lehrer in die 
Regelbeförderung eine Heraushebung der A- und E
Lehrer sich anders als durch. eine Zulage zufrieden
stellend nicht verwirklichen ließ. Bei der A- und E
Lehrerzulage ist noch zu betonen, daß sie in unserem 
Land vom ersten T.ag an, an dem der Lehrer Schule 
hält, gezahlt wird, während sie zum Beispiel in Nord
rhein-Westfalen erst vom ~ag der planmäßigen An
stellung an gewährt wird. 

Die höhere Eingruppierung der Volks- und Sonder
schullehrer konnte n atürlich nicht ohne Auswirkung 
bleiben für die Einstufung der Beamten des Schulauf
sichtsdienstes. Aus diesem Grunde werden die Schul
rlite, für die die Regierungsvorlage eine Beförderungs
möglichkeit nach A 13 a eröffnet hatte - die Schulräte 
sind zur Zeit in A 13 elngestuft - einheitlich nach A 14 
übergeleitet. Der Ausschuß glaubte, diese auch im Ver
gleich zu den Nachbarländern besonders günstige Ein
stufung der Schulräte deswegen rechtfertigen zu kön
nen, weil die schulorganisatorischen Maßnahmen, die 
in den nächsten Jahrzehnten zu bewältigen sein wer
den, für diese Beamtengruppe eine besondere Belastung 
mit sich bringen wird. Für den „Oberregierungsschul
r.at" als dem Schuliaufsichtsbe.amten bei der Bezirks
regierung hielt der Ausschuß eine Neueinstufung !Ur 
nicht notwendig, weil er der Auffassung war, daß hier 
der notwendige Ausgleich durch die Aufstiei smöglich
lreit in die Besoldungsgruppe A 15 gegeben sei. 

Auch für die Lehrer im berufsbildenden Schulwesen 
sieht die Novelle durchweg - zum Teil nicht unbeacht
lic:be - Besoldungsverbesserungen vor. Dadurch soll 
auch besoldungsmäßig der besonderen Bedeutung, die 
dem Berufsschulwesen in der modernen Industriege
sellschaft zukommt, Rechnung getragen werden. 

Der technische Lehrer für die Fächer Kurzschrift und 
Maschinenschreiben erhält die Amtsbezeichnung „Leh
rer für Bürowirtschaft". Da er sich in der Eingangs
besoldungsgruppe des gehobenen Dienstes (A 9) be-
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findet, nimmt er an der Regelbeförderung teil, das 
ht"ißt er kann drei .Jahre nach Erfüllung der laufbahn
l'l.'1.:lit!ichen Voraussetzungen zum Oberlehrer der Be
sol<:lungg~ruppe A 10 befördert werden. 

Für den Fachleht·er an einer berufsbildenden Schule, 
der wr 7.t->i t in der Gruppe A S / A 10 eingestuft ist, 
i:;1 künftig neue Eingangsgruppe A 10 mit Aufstiegs
mii).(lichkcit nach Durchlaufen der a. Dienstaltersstufe 
als l•'tttf\olwrlPhrer nach Besoldungsgruppe A 10 a. 

Die noch vorhanden(>n Berufsschullehrer alter Art mit 
<-'iner Au:-:hildung von weniger als vier Semestern wer
den von der Besoldungsgruppe A 10 a I A 10 b in die 
Bf~soldungsgruppe A 11 a übergeleitet. 

Die Fachscliu.loberlehrer erhalten künftig Bezüge nach 
Besoldungsgruppe A 12 a (statt bisher A 11 a / A 12), 
wodurch ihre bisherige besoldungsmäßige Stellung in 
d<'l' Spitzengruppe de.s gehubeuen Dienstes erhalten 
wü·d. 

Eine besonders ins Gewit.:ht fallende Maßnahme steHt 
die P~u~ch<tlüberleitung der Gewerbeoberlehrer/Ge
wcrlA>;;ludienräte. Handelsoberlehrer/Handelsstudien
rätt> ~owi ... der Landwirt.schafü::riberle<ht'er in die Edn
g<1ng,,;gruppe A 13 des höheren Dienstes dar. Dadurch 
wi;>rdt>n di~se Lehrergruppen alter Ausbildung ihren 
Ko!!egen mit der neuen hochschulmäßigen Ausbildung 
be.soldun~smäßig gleichgestellt. Zugleich wird damit 
eine alte Forderung erfüllt, die in der Vergangenheit 
bei je-der Besoldungsneuregelung vorgetr.agen wurde 
und der ihre innere Berechtigung nicht abzusprechen 
ist. Die Amtsbezeichnung für diesen Personenkreis soll 
„ G~werbf'.'litudienr:at", „Handelsstudienrat" und „Lan<l.
wirtsch~ftsstudi€'Ilrat" lauten, wodurch sie s ich insoweit 
von den hoch.schulmäßig vorgebildeten Lehrpersonen, 
die die Amtsbez<:>ichmmg „Studienrat" führen, unter
scheiden. 

Die Bffiolchmg <l~r Abteilungsleiter, Direktorstellver
h'et€l' und DirP.ktor1>n von berufsbildenden Schulen 
wird ebenfalls nicht unerheblich verbessert. Die let:z
t~n Einzelheiten dieser äußerst komplizierten Materie 
mögen Sie bitte aus der Überleitungsüb.ersicht ersehen. 
Hie1· sei nur soviel gesagt, daß für die Direktoren 
von Berufs-, Ben1f.sfach- oder Berufsaufbauschulen die 
Aufrückungsmöglichkeiten nacll Besoldungsgruppe A 15 
dadurch verbessert wu1·dcn, daß die Zahl der hierfür 
maßgeblichen Schulstellen von 36 auf 24 herabgesetzt 
wurde. 

Der Direktor einer F.adtschule - bisher A 13 a + 92 
DM Ste1lenzulage - wird mit der Amtsbezeichnung 
•. Studiendirekt-0r als Leiter einer Fachschule~ nach Be
soldungsgruppe A 14 a übergeleitet. Daneben be
steht die Möglichkeit, Direktoren von großen Fach
schulen nach näherer Bestimmu~ des Ministers für 
Unterrichi. und Kuitus im Einvernehmen mit dem Mi
nister für Finanzen als Oberstudiendirektor in Besol
dungsgruppe A 15 einzustufen. 

Für die Fachleiter an einem Berufspädagogischen Se
minat· ist die Einstufung in die Besoldungsgruppe A 
14 .a mit der Amtsbezeichnung „Studieridirektor" vor
gesehim. Der Direktor eines l3crufspädagogischeh Semi
nar.; wird als „Oberstudiendirt'.!ktor" aus der Besol
dungsgruppe A 14 in die Besoldungsgruppe A 15 über
~eleitet. 

Meine Damen und Herren, diese nur·auszugsweise wfo
dQ!<gcgcbenen Veränderungen aus dem Volkiss<:hul- und 
Bernfssdtl1lwesen mögen Ihnen• einen. ·Eindruck von 

dem Ausmaß der beschlossenen Verbesserungen ver
mitteln, aber auch 1.ugleich einen Eindruck davon -
lassen Sie mich das an dieser Stelle bitte einm11l i>n
gen - von der Füile und Kompliziertheit des Stoffes. 
den der Ausschuß zu bewältigen hatte. 

Wenn Sie den Ausführungen des Berichlerstatters -
kh darf es kaum erwarten - aufmerksam gefolgt sind -
was bei der Trockenheit der Materie nicht ganz ein
fach ist -, dann werden Sie bemerkt haben. daß wir 
über die Lehrerbesoldung unversehens beim höhei·en 
Dienst angekommen sind. Wegen des S<tch:wsammen
hangs erscheint es angezeigt, hier mit den höheren 
Schulen fortzufahren. Die entscheidende Verbesserung 
wurde hier dadurch erzielt. daß künftig jeder Studien
rat im Wege der H.egelbeföl'derung die Möglichkeit 
hat, naCh A 14 aufzU!;teigen. Das halte ~u1· Folge, daß 
der .echte Funktionsoberstudienrat, das heißt der soge
nannte Verwaltungsoberstudienrat, in die vom Aus
schuß neu geschaffene Be:;oldungsgruppe A 14 a einge
stuft wird. Damit w:'lr aber auch das ProlJlern einer 
neuen Amtsbezeichnung gestellt, über das man lange 
beraten hat. Vorübergehend war einmal an die Wie
dererweckung des alten Studienprofes.rnrs bzw. Gym
nasialprofessors gedacht. Schließlich hat man sich aber 
auf die Amtsbezeichnung „Studiendirektor" gt'.!einigt. 
Die Oberstudiendirektoren verbleiben in der Besol
dungsgruppe A 15. Aber auch diese Beamtengruppe er
zi~l~ .~~::i:ei: . . J?e~oldl.\ngsgewinn dadurch, daß die Besol
dungsgruppe A 15 dergestalt neu geschnitten wurde, 

. daJ;l.,g,!:Ui~ .. ~~~~~· ~~u;c;Iilag v.on 79 DM in jeder Dicnst
altersstwe die :Sesoldungsgruppe A 15 nunmehr mit 
2 000 DM - das ist nur das Grundgehalt - ausläuft. 
Dadurch wurde, das sei schon an dieser Stelle er
wähnt, auch für alle Direktoren der vei·schiedcnsten 
Gerichtsbarkelten ein entsprechender Beso~dungsge
winn möglich gemacht - eine Beamtengruppe, die sonst. 
aus rahmenrechtiichen Gründen hätte völlig leer aus
gehen müssen. 

Aus de1n; S<;hulwesen bieibt noch nachzutragen, daß die 
Lehr:li;räfte .~n , den hö~ren Wirtschaftsschulen und an 

„ d'i.\J. :::fn~~ri,ie~cpy.l,eo, also den Schulen, die zu einer 
F.akultätsreife führen, künftig die Amtsbezeichnung 
„Dozent" führen :werden, und zwar sowohl in den Be
so1dun:gsgruppen A 13 und A 14, und als Direktorstell
vertret~r auch in A 14 a, während der „Direktor" selbst 
mit dieser Am~bezeichnung, wie der Direktor der hö
h.~ .~cl,i~~~~ ~p. .A ~5 eingestuft ist. 

n'i~."~i;;h ' ·~i~t"'.~~f Lehrer bezi~henctPn Änderungen in 
den Besoldungsgruppen A 13, A 13 a und A 14 sind, 
soweit si.e nicht vorgetragen wurden, übct·wiegend 
zwangsläufi.g Konsequenzen ·aus der besdi!ossenen Re
gelbeförderung. Aus der Besoldung~gruppe A 13 a ist 
vielleicht noch erwähnenswert, daß es ki.inftig die et
was Bchwerfällige Amtsbezeichnung „Regierungs- und 
- • • • - " 1 also zum Beispi.el „Regierungs...., und Baurat'\ 
„Regierungs- und Kulturrat". nicht mehr geb1~n wird. 
Sie er.sehen. dies daraus, daß d~r gesamte Katalog die
ser Amtsbezeichnungen auf der rechten Seite der Vor
lage mit „künftig weg.fallend" gekennzeichnet ist. Diese 
BeamLen, die bishe1· „in der Besoldungsgruppe A 13 a 

-waren, werden demnächst alle in der Besoldungsgruppe 
A 14 wieder auftauchen, aber lm We,g'-' ein<=):. echten 
Beförderung, und <lann eine wesentlich kürzere Amts
be;zeichnun,g triagen - um bei. den eben gewählten zwei 
Beispielen zü bleiben - „Oberbaurat" und „Oberk ultur
ral". 

Aus der Besoldungsgruppe ·A 14 sei noch ein Satz :iiur 
Fußnote 1 gesagt, die für die gesamte Besoldungs-
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gruppc ausgebracht ist. Durch die Regelbeförderung ist 
es notwendig geworden, Behördenleitern, die bisher in 
A 14 eingestuft waren, eine Zulage zu gewähren, um 
sie von den ihnen unterstellten Beamten, die ja nun 
ebenfalls in die Gruppe A 14 aufrücken, i·hrer Dienst
leiter-Stellung entsprechend, abzuheben. Es handelt 
sich um eine widerrufliche Stellenzulage von 50 DM. 

Der Polizeidirektor, der bisher ausschließlich in A 14 
eingestuft war, hat den Zusatz erhalten „soweit nicht 
in Besoldungsgruppe A 15". Er hat also künftig die 
Möglichkeit, im Wege der Beförderung nach A 15 zu 
kommen. Dasselbe gilt auch für die „Polizeipräsiden
ten", die In A 15 und A 16 ausgebracht wurden. Man 
wollte dadurch eine etwas flexiblere Regelung errei
chen und die tabächliche Einstufung der Amtsinhaber 
dem jeweiligen Haushaltsplan überlassen. 

Auch im höheren Dienst wurden einige nicht vollaus
gdJ.<lute Laufbahnen um ein Beförderungs- oder Spit
zenamt erv.·eitert. So wurden in der Besoldungsgruppe 
A 15 die Ämter des „Archivdirektors", „Chemiedirek
tors", „Eichdirektors", „Vennessungsdir.ektors" und 
„Veterinärdirektor" neu geschaffen. Der Landeskonser
vator wurde von A 14 nach A 15 übergeleitet. Der bis
herige „Polizei- und Gendarmeriedirektor", der höchste 
Polizeivollzugsbeamte des Landes, führt künftig die 
Amtsbezeichnung „Landespolizeidirektor" und ist in 
A 15 eingestuft. 

In Besoldungsgruppe A 16 wurden neu geschaffen die 
Ämtet• des „Leitenden Medizinaldirektors", des „Lei
tenden Baudirektors" und des „Landesbrandinspek
teurs", der damit erstmals mit einer besonderen Amts
bi:zeichnung in die Besoldungsordnung Eingang gefun
den hat. Ebenfalls neu in der Besoldungsgruppe A 16 
ist das Amt des „Direktors der Universitätsbibliothek", 
das dem Umfang und der Bedeutung der Bibliothek 
entsprechend, von Besoldungsgruppe A 15 nach A 16 
übc!'geleitet wurde. 

Um auch optisch die richtige Zuordnung der Beamten 
des Wissensch.artlicben Dienstes beim Landtag als Par
lamentsboamtc kenntlich zu machen, wurde weiter in 
A 16 - dem Ministerialrat entsprechend - die Amtsbe
zeichnung „Parlamentsrat" eingeführt und als Pendant 
zwn ,,Leitenden Minlsterialr.at" in B 3 auch der „Lei
tende Parlamentsrat". 

Meine Damen und Herren, ich habe bewußt die Richter 
insgesamt bei der Behandlung des höheren Dienstes 
bisher ausgespart, um nunmehr im Zusammenhang et
was zur Justiz zu sagen. Hier ist zunächst festzustel
len, daß es bei der schon bisher geltenden Automatik 
geblieben ist, wonach jeder Richter nach Durchlaufen 
der 8. Dienstaltersstufe kraft Gesetzes in die Besol
dungsgruppe A 14 aufsteigt. Hier gibt es also im Ge
gensatz zum Institut der Regelbeförderung keinen Er
messensspielraum für den Dienstherrn, sondern hier 
handelt es sieb um eine gesetzliche Durchstufung, die 
keine Ausnahme duldet. 

Bleiben wir zunächst bei der Ordentlichen Gerichtsbar
keit: Hier wird der „Oberamtsrichter" als aufsichtfüh
rcnder Richter bei einem Amtsgericht m it drei richter
lichen Planstellen, der bisher in der Besoldungsgruppe 
A 14 mit einer Zulage von 49 DM eingestuft war, in 
die Besoldungsgruppe A 14 a übei·geleitet. Dasselbe gilt 
für den „Ersten Staatsanwalt". Gleichzeitig wurden 
weitere A 14 a~Stellen und damit Beförderungsstellen 
dadurch geschaffen, daß bei den größeren Amtsgerich
ten Abteilungsleiter vorgesehen wurden, wobei die Ab
teilung jedoch mindestens zwölf richterliche Planstellen 

umfassen muß. Daß die Direktoren aller Gerichtszweige 
an der besser.en Schneidung der Besoldungsgruppe A 15 
partizipieren, wurde schon erwähnt. 

Die nächste bedeutsame Verbesserung wurde bei den 
„Leitenden Oberstaatsanwälten" und den „Landge
richtspräsidenten" vorgenommen, die im Zusammen
hang zu sehen .sind. Di.e Landgerichtspräsidenten wer
den künftig in den Besoldungsgruppen B 2, B 3 oder 
B 4 eingestuft sein, wobei die Eingruppierung jeweils 
von der Zahl der Richterstellen abhängt. Der Ausschuß 
hat nun die Leitenden Oberstaatsanwälte in eine feste 
Relation zu den Landgerichtspräsidenten gesetzt, und 
z;war dergestalt, daß bei einem Landgerichtspräsiden
ten nach B 4 der Leitende Oberstaatsanwalt nach B 2, 
bei einem Landgerichtspräsidenten nach B 3 der Lei
tende Oberstaatsanwalt nach A 16 und bei einem Land
gerichtspräsidenten nach B 2 der Leitende Oberstaats
anwalt nach A 15 mit einer Zulage von 106 DM einge
stuft ist. 

Auch die Vertreter der Landgerichtspräsidenten sind 
an die Einstufung der Präsidenten gekoppelt, und zwar 
erhält - Sie finden dies in der Fußnote 3 in Besol
dungsgruppe A 15 - der Landgerichtsdir.ektor als Stän
diger Vertreter des in B 2 oder B 3 eingestuften Prä
sidenten eine unwiderrufliche und ruhegehaltfähigc 
Stellenzulage von 53 bzw. 106 DM, während der Stän
dige Vertreter eines in B 4 eingestuften Landgerichts
präsidenten als Landgerichtsdirektor in A 16 eingestuft 
ist. 

Der „Generalstaatsanwalt", bishet· in B 3 eingestuft, 
wurde der staatspolitischen Bedeutung des Amtes ent
sprechend nach B 5 übergeleitet, während sein Ständi
ger Vertreter in B 2 eingestuft wurde, a lso in der glei
chen Gruppe wie der Leitende Oberstaatsanwalt bei 
einem sogenannten ,,großen" Landgerichtspräsidenten. 
Die beiden Oberlandesgerichtspräsid~nten wurden von 
B 6 nach B 7 gehoben und der Vizepräsident bei einem 
Oberlandesgericht von A 16 nach B 3. 

Die Senatspräsidenten der Ordentlichen Gerichtsba1·
keit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der Sozial
gerichtsbarkeit, die bisher in A 16 eingestuft waren, 
wurden nach B 2 übergeleitet, ebenso die Verwaltungs
gerichtspräsidenten. Dabei muß man wissen, daß hier 
die eigentliche Verbesserung darin liegt - B 2 liegt nur 
73 DM über dem Endgrundgehalt von A 16 -, daß die 
Gehälter aus der B-Gruppe ohne Rücksicht auf das 
Alter des Amtsinhabers gezahlt werden, so daß zum 
Beispiel bei einem jüngeren Senatspräsidenten e in er
heblicher Besoldungsgewinn eintr.cten ka nn. 

Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts wurde mit 
Rücksicht darauf, daß er zugleich d<>r geborene Vor
sitzende des Verfassungsgerichtshofs ist - wie es für 
die Staatssekretäre bereits durch die Regierungsvorlage 
vorgesehen war - durch den Ausschuß von B 8 nach 
B 9 eingestuft. Dasselbe .giJt für den Präsidenten des 
Rechnungshofes, der auch bisher mit den Staatssekre
tären in der gleichen Besoldungsgruppe war. Die Vize
präsidenten wurden entsprechend nach B 5 C'ingesturt. 

Aus der Arbeitsgerichtsbarkeit ist noch zu erwähnen, 
daß ·in Besoldungsgruppe A 15 das Amt des „Arbeits
gerichtsdirektors al:; Leiter eines Arbeitsgerichts mit 
mindestens 4 richterlichen Planstellen" neu gescbaf!cn 
wurde. Bisher erhielt der betreffende Richter lediglich 
eine geringe Zulage in A 14. Der Ausschuß war sich 
darüber einig, daß im Rahmen der Verwaltungsreform 
die Bezirke der Arbeitsgerichte so gebildet werden 
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~ollten. daß auch tatsäclillch einige Arbeitsgerichte mit 
4 ricliterlichen Planstellen entstehen. 

Während bisher die Sozialgecidltsdirektoren in A 15 
Pin!{ruppit'rt waren, bei größer.cn Gericht.en mit einer 
Zulage, führen sie in Zukunft die Am.tsbezeichnung 
,.Sozialgerichtspräsident" und werden einheitlich aus 
cier Besoldungsgruppe A 16 besoldet. Der Prä;;i.dent des 
Lund<.>ssoiialgcrichtes vvurde von B 3 nach B 5 gehoben 
und entsprechend der Vizepräsident beim Landes
sor:i :'l !gi>rich t nacll B 2 mit einer Zulage von 100 DM -
bisher in A 16. Entsprechend der Entwicklung bei den 
übrigen Gerichtsbarkeiten wurde der F!nanzgerichts
pr~~idE>nt. von A 16 nach B 3 übergeleitet. 

Zur B-Besoldung, die durch die zusammenhängende 
Darstellung der Richterbesoldung sclwn zu einem .gro
ßen Teil vorweggenommen wurde, ist generell folgen
de~ zu bE'merken: Dle Vermehrung der Beförderungs
stellen in den unteren Besoldungsgruppen des höheren 
Dienstes machte es zur Wahrung einer angemessenen 
Besoldungr;ri.>lation not,wendig, auch einige leltende 
Ämter entsprechend neu zu bewerten. 

ln B 2 neu aufgenommen wurden die Ämter des „Di
rektors des LandessoziaJ.amtes", des „Direktors des 
Lande-svern<.>rgungsamtes·' und des „Geschäftsführen
<l<"n DirP\l'tor~ des Römisch-Germanischen Zentral
museums in Mainz". 

An dieser Stelle sind auch e1mge Worte :zur Neuoro
nunl{ der Besoldung der Landräte zu sagen. Bisher 
waren dii:' ·Landräte nach A 14 eingestuft und waren 
nach der Re!l:ieru~svorlage für clie Besoldungsgruppe 
A 15 vorgesehen. Daneben erhielten sie aber seit jeher 
dnf:' ll>ll'h di>r Größe df's Kreises gestaffelte Kreiskom
munalzulage. Der Ausschuß hat nunmehr besci:llilsse.n. 
die Krebkommunalzulage wegfallen zu lassen und die 
Lan<lriite, bei entsprecllend höherer ElngruppLerung, 
dttr<:h ein au9schließlich vom Land zu zahlendes Staats
g<>h<i I t zu besolden. In Konsequenz dieser Erwägungen 
wurden die I..andräte i.n B 2 und 3 eingestuft, je nach 
d<.'r Gl·öJ$e des Landkreises, wobei der Schnitt bei 
60 000 Einwohnern gemacht wurde. Daneben erhalten 
die Lan<lräte eine Dienstaufwandsentschädlgun.g, eben
ta!ls gestaffelt nach der Größe des Kreises, von 220 
bzw. 260 DM, die vom Landkreis zu mhlen ist. 

Aus der Besoldungsgruppe A 16 wurden die Amter des 
Präsidenten des Statistiscllen Landesamtes, der Direk
toren bei der Landesversicherungsanstalt, das Amt des 
Re14iernn~:.vizepräsidenten und des Finanzpräsidenten 
in die Besoldungsgruppe B 3 übergeleitet. Die Neuein
stufung der Regierunitsvi.zepräsidenten in die Besol
dungsgruppe B 3 mad:ile die besoldungsmäßige Gleich
~tellung entspre<'hender Abteilungsleiter in den Mini
;;t<-1·ien. not.wendig. Es •vurde deshalb das Amt des 
Leitenden Ministerialrats in Besoldungsgruppe B 3 neu 
geschaff<:-n, wie dies in der Mehrzahl der übrigen Län
der bereits geschehen oder vorgesehen ist. 

Neu geschaffen wurde in der Besoldungsgruppe B 3 
eb"nfalls das Amt des „Präsidenten des Staatlichen 
Prüfungsamtes für das Lehramt im höheren Dienst", 
d<:1s dem Amt des Präsidenten des Jusüzprüfungsamtcs 
entspricht. 

Der Erste Direktor bei der Landesversicherungsanstalt, 
bisher in der Besoldungsgruppe B 2, wurde nach B 4 
hühergestuft, der Kanzler der Johannes Gutenberg
Universität aus A 16 nach B 4 übergeleitet. Der Vize
präsident des Rechnungshofs wurde von B 3 nach B 5 
~ehohen. ebenso der Präsident der Landesstraßenver-

waltung. :Oas in der Regicrungsvot'lage vorgesehene 
Amt ·i:tes „Landesforstpräsidenten" in Besoldungsgruppe 
B 5 wurde ersatzlos gestrichen, weil der Ausschuß der 
Au!!as$ung warT daß für Abteilungsleiter in Mintste-

„ rien dllie besondere Amtsbezeichnung nieht veranlaßt 
ist.' Die' Mlliisterialdirigenten werden künftig ihre Be
züge aus der Besoldungsgruppe B 6 - bisher B 5 - er
halten. Die Regierungspräsidenten und der Oberfinanz
präsident wurden mit Rücksicht auf die Verbesserung 
in der Bewldung der Vizepräsidenten und des Finanz
präsidehteri sowie 'zur Angleichung an die Verhältnisse 
in anderen Bundesläildem aus B 6 nach B 7 überge
leitet. Und schließlich wurden :>:ur Wahrun~ eines 
angemessenen Besoldungsi.hst<inctf's geg<'nüber den vor
genannten Leitern der Mittelbehörden die Stm1ts:sekre
täre - wie schon erwähnt -, ebenso wie in mehreren 
anderen Ilundesländern, von B 8 naC'h B 9 höhergestuft. 

Damit, meine Damen und Herren, komme 1ch zur 
H-Besoldung, die - das hat der Herr Kollege Dr. Neu
bauer schon gesagt - eine grundsätzliche Änderung des 
bisherigen Systems bedeutet. Künflig wird es neben 
den bishedgen Besoldungsordnungen A und B also 
auch eine Besoldungsordnung H geben, die die Besol
dungsgruppen H 1 bis H 4 umfaßt, das heißt mit an
deren Worten, vom Privatdozenten bis zum Ordentlichen 
Professor reicht. Damit sind die bisherigen Bestim
mungen für Hochschullehrer, die in den Besoldungs
gruppen A 16 a bis A 16 c mit entsprect1enden Fuß
noten enthalten waren, überflüssig geworden l!lld 
konnten. gestrichei:i werden .. 

Schon die Regierungsvorlage hatte eine Besoldungs
ordnung H für Hochschullehrer im Sinne des § 190 des 
Landesbeamlengesefacs vorges('hen. F.itw entscheidende 
Änderung. wurde allerdings vom Ausschuß dadurch 
vorgenommen, daß auch die Professoren an den Päd
agogischen Hochschulen und den Staatlichen Hochschul
instituten mit in die neue Besoldungsordnung H auf
genommen wurden. 

In den Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung H 
finden Sie unter I. einige für die Ho<"hschullehrei•besol
dung typische Sonderregelungen. So ist in Ziffer 1 
festgelegt, daß zur Gewinnung hl"rvo1T::1gender Leht·
.stuhlinhaber der Kultusminiii-t.,.r dPn Ordentlichen und 
Außerordentlichen Professoren 

1. Dienstalterszulagen vorweg gewähren kann, 

2. in besonderen Einzelfällen Sondergrundgehälter ge
währen kann 

- und damit Sie auct1 einnrnl hiken, was das in Zah
len bedeutet: in H ~ bi!'I 7.\1 2 331 DM und in H 4 bis 
zu 2797 DM -

und schließlich 

3. zur Ergänzung des Grundgehalts ruhegehaltfähige 
oder nichtruhegehaltfähige Zuschüsse gewähren kann, 
und Z\var in H 3 bis zu 600 DM und in H 4 bis zu 
700 DM. 

Dabei ist. festgelegt, daß Sondergrund.gehälte1· für mehr 
als 25 v. H. der Ordentlichen und Außerordentlichen 
Professoren und Zuschüsse zur Ergänzung des Grund
gehalts an mehr als 10 v. H. der Ordinarien nur mit 
Zustimmung des Finanzministers gewährl werden 
könne.c., wobei sich die Prozentsätze nach den Planstel
len H 3 und H 4 im jährlichen Haushaltsplan be
rechnen. 

-. 
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In I. Ziff. 2 der Vorbemerkungen finden Sie die Neu
regelung des bisherigen Kolleggeldsystems. Bisher 
erhielten die Hochschullehrer einen Anteil an den für 
ihre Vorlesungen eingehenden Unterrichtsgebühren, so 
daß die Kolleggeldeinnahmcn von der Anzahl der 
Hörer abhängig war, Dieses bisherige Kolleggeldsystem 
wird jetzt durch ein System abgelöst, in dem eine feste 
Kolleggeldpauschale gewährt wird, und zwar für die 
Nicht-Ordinarien in einer Höhe von 1200 bis 2 400 DM -
im einzelnen in den Fußnoten zu H 1, H 2 und H 3 
geregelt - und für die Ordinarien je nach Vereinbarung 
zwischen 3 000 und 18 000 DM. Dabei ist zu bemerken, 
daß die Kolleggeldpauschale, mit Ausnahme eines Be
trages von 250 DM monatlich, nicht ruhegehalt!ähig 
und nicht emeriticrungsfähig ist. 

Unter II. der Vorbemerkungen zur H-Besoldung wur
den für die Professoren an den Pädagogischen Hoch
schulen und an den Staatlichen liochschulinstituten die 
Mö!:lichkeiten für ähnliche Sonderregelungen geschaf
!cn; auch hier können zur Gewinnung hervorragender 
Wissenschaftler Dienstalterszulagen vorweg sowie Son
dergrundgehälti:?r und Zuschüsse zum Grundgehalt ge
währt werden - allerdings in etwas geringerer Höhe -, 
nicht aber ist vorgesehen eine Ko11eggeldpauschale. 

Im einzelnen ist zur H-Besoldung folgendes zu bemer
ken: In die Besoldungsgruppe H 1, die nach den Be
schlüssen des Ausschusses in den Gehaltssätzen der 
Ocsoldunggruppc A 14 entspricht - die Regierungsvor
lage hatte die Gruppe H 1 nach A 13 a geschnitten -, 
wurden die bish t•r in A 13 eingestuften Hochschullehrer 
übernommen. Ergänzt wurde die Gruppe H 1 noch 
durch den Wissenschaftlichen Assistenten, der in Zu
kunft mit der Habilitation automatisch in die Besol
dungsgruppe H l aufrückt. Der Ausschuß glaubte diese 
Änderung vornehmen zu sollen, weil er es angesichts 
der auch im höheren Dienst geltenden Regelbeförde
rung nicht für vertretbar hielt, habilitierte Leute noch 
in der Besoldungsgruppe A 13 zu belassen. 

Der außerplanmäßige Professor, der nach der Regie
rungsvorlage in H 1 eingestuft war, wurde vom Aus
schuß in die Besoldungsgruppe H 2 - die der Besol
dungsgruppe A 14 a entspricht - eingestuft. Dasselbe 
gilt für die Oberärzte, die Oberassistenten und die 
Wissenschaftlichen Assistenten, immer vorausgesetzt, 
daß sie außerplanmäßige Professoren sind. 

Zur Verstärkung des sogenannten Mitte lbaues wurde 
in der Besoldungsgruppe H 2 das Amt des Abteilungs
vorstehers neu geschaffen. Auch der Wissenschaftliche 
Rat und Pro!essor an einer Wissenschaftlichen Hoch
schule, der bisher in der Besoldungsruppe A 13 a ein
gestuft war, erhält künftig Bezüge aus det· Besoldungs
gruppe H 2. 

In der Besoldungsgruppe H 3, die der Besoldungsgruppe 
A 15 entspricht, finden Sie den Abteilungsvorsteher -
in Stellen von besonderer Bedeutung - sowie den 
Außerordentlichen Professor, der bisher der Besol
dungsgruppe A 16 a (g1eich A 14) zugeordnet war. Neu 
aufgenommen wurden vom Ausschuß in die Besol
dungsi:(ruppe H 3 der Professor an einer Pädagogischen 
Ho"hschule sowie der P rofessor an einem Staatlichen 
liod1schulinstitut, beide mit dem Zusatz „soweit nicht 
in Besoldungsgruppe H 4". 

Der BC'soldungsgruppe H 4, die jetzt in ihren Gehalts
sätzen mit der Besoldungsgruppe A 16 gleichsteht -
bishE.'r Besoldungsgruppe A 16 c, die 168 DM unter der 
Gruppe A 16 lag -, sind der Ordentliche Professor an 

einer Wissenscha!tlichen Hochschule sowie die Profes
soren an den Pädagogischen Hochschulen und den 
Staatlichen Hochschulinstituten zugeordnet; die beiden 
letzteren mit dem Zusatz „soweit nicht in der Besol
dungsgruppe H 3". 

In Konsequenz der Einbeziehung der Staatlichen Hoch
schulinstitute in die H-Besoldung - um Ihnen die Dinge 
einmal an einem Beispiel etwas plastischer vortragen 
zu dürfen - werden der Direktor des Hochschulinstituts 
für Leibeserziehung, der Direktor des Hochschulinsti
tuts für Kunst- und Werkerziehung sowie der Direktor 
des Hochschulinstituts für Musik in die Besoldungs
gruppe H 4 übergeleitet und erhalten die Amtsbezeich
nung „Professor an einem Staatlichen Hochschulinsti
tut". 

Mit der Einführung der H-Besoldung, die insbesondere 
für die jüngeren Hochschullehrer spürbare Besoldungs
verbesserungen bringt, hofft der Ausschuß Bestrebun
gen Rechnung getragen zu haben, !ü1· die der Wissen
schaftsrat, die Kultusministerkonferenz und der Hoch
schulverband schon seit längerer Zeit eingetreten sind. 
Durch die Reform d es Kolleggeldsystcms soll die not
wendige Vermehrung der Lehrstellen, insbesondere die 
Schaffung von Parallel-Lehrstühlen und der Ausbau 
eines qualifizierten Mittelbaues des Lehrkörpers zur 
Entlastung der Ordinarien ~rleichtert werden. So be
trachtet, dar! in der Neuordnung der Hochschullchrer
besoldung vielleicht ein Stück Hochschulreform gesehen 
werden. 

Lassen Sie mich hier an dieser Stelle noch die inzwi
schen an Sie verteilte Drucksache II/453 erwähnen. Sie 
schlägt im wesentlichen einige Korrekturen vor, die 
der Ausschuß nach letzter Lesung der Vorlage, wie wir 
sie Ihnen unterbreitet haben, noch miteinbeziehen zu 
müssen glaubte. Im einzelnen brauche ich darauf nidü 
einzugehen. 

Zum Schluß noch em1ge Bemerkungen zum Inkraft
treten des Gesetzes. 

In der Regierungsvorlage war ursprünglich vorgesehen, 
die Novelle zum 1. April 1965 in Kraft treten zu lassen. 
Dieses Datum hät te nur durch eine rückwirkende In
kraftsetzung eingehalten werden können. Angesichts 
der erheblichen Verbesserungen auf Grund der Be
schlüsse des Ausschusses und der damit notwendiger
weise verbundenen Mehrau.Cwendungen - nach der 
Regierungsvorlage wurden die Kosten vom Ministerium 
au.f 25 Millionen DM geschätzt, die Ihnen vorliegende 
Drucksache soll nach Meinung des Finanzministeriums 
Mehrausgaben von zirka 55 bis 60 Millionen DM jähr
lich verursachen - glaubte der Ausschuß, eine so weit
gehende Rückwirkung des Gesetzes nicht mehr ver
a ntworten zu können. Auch in diesem Punkte - das 
muß ich betonen - war der Ausschuß einhelliger Auf
fassung. 

Lassen Sie mich nun noch ein letztes Wort sagen zu 
einer Diskrepanz, die der Vorlage innewohnt. Während 
ein Teil der Beamtensehc:tft unmittelbar mit Inkrafttre
ten des Gesetzes höhere Bezüge bekommt - dies trifft 
in all den Fällen zu, in denen der Beamte Kraft Ge
setzes in eine höhere Besoldungsgruppe eingestuft 
wurde -, bedarf es für die Masse der Beamten n och 
eines entsprechenden Tätigwerdens ihrer Dienstherrn, 
nämlich der Aushä ndigung einer Beförderungsurkunde; 
dies gilt zum Beispiel für alle Beamten, die für eine 
Regelbe!ürderung in Frage kommen. Die haushalls-
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rechtlicht!n Voraussetzungen hierfür wurden bereits 
vorsorglich in § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes für da:> 
Rechnunizsiahr 1965 geschaffen, indem dort der Finanz
minii;ler ermächtigt wurde, mit Zustimmung des Raus
halt~- und F'inanzausschusses des Landtags bei einer 
Änderung der Besoldungsordnungen Planstellen umzu
wandeln oder neu zu scha!fen. 

Dab<'i gibt der Ausschuß jetzt und hier seiner Über
zeugung Ausdruck, daß von dieser Ermächtigungsnorm 
alle Höherstufungen gedeckt sind, also auch zum Bei
spiel die Regelbeförderungen, die auf Grund des neuen 
Besoldun~sgesetzes möglich sind. Der Ausschuß ist des
halb übereingekommen, daß die Landesregierung im 
S~ptember - es V\'1lrde bereits ein fester Termin ver
einbart - dem Ausschuß eine entsprechende Vorlage 
zuleitet, damit auch diesen Beamten die volle Wohltat 
des Gesetzes wie beabsichtigt zugute kommt. 

In <lteser Sitimng soll ebenfalls - auch darüber bestand 
Einmütigkeit - über eine Neugestaltung der Stellen
pläne Besdiluß gefaßt werden, wobei sich der Aus
!;Chuß dahingehend einig war. daß im einfachen und 
mittlerE'n Dienst alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer
den sollten. Für den einfachen Dienst hal sich der Aus
:,;chuß sc-hon jetzt auf folgende Relation festgelegt: 

Rt>~olci1mgi;gruppcn A 2 ! A 3 = 35 v. H . -
bisher 65 v. H. -

Besoldungsgruppe A 4 
bisher 35 v. H. -

und in der 

50 v. H. -

neuen Besoldungsgruppe A 4 a = 15 v. H. 

Meine DAmen und Herren! Damit wäre ich am Ende 
der Bericht.erstattung über die Beratungen und Bera
tungsergebnisse im Haushalts- und Finanzausschuß. 
Der Bericht mußte notwendigerweise - das habe ich 
Yorweg ~esagt - trotz seines Umfanges lückenhaft blei
ben. Dennoch, so hoffe ich, hat er einiges von den Be
mühun~(?ll - das ist auch an die Adresse der gesamten 
Beamtenschaft unseres Landes gesagt - des Ausschusses 
deutlich werden lassen, ein modernes und den Erfor
derni!'>st>n der Zeit gerecht werdendes Besoldungsgesetz 
zu schaffen. um damit auch von der materiellen Seite 
hel· ein deu11iches Ja zum Berufsbeamtentum zu sagen. 
Gleichzeitig ho!!e ich, daß der Bericht es Ihnen, meine 
verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Sie bei den 
Beratungen des Finanzausschusses nicht dabei waren, 
erleichtert, nunmehr Ihr Votum abzugeben. 

Es bleibt mir in Übereinstimmung mit dem Herrn Vor
sit?.enden des Ausschusses noch übrig, Dank zu sagen 
all denen, die dem Ausschuß bei der nicht immer leicht 
zu bewältigenden Arbeit unterstützend zur Seite ge
standen haben. Dieser Dank gilt allen Ministerien, 
speziell naturgemäß dem Finanzministerium, und hier 
ersllinig den Herren der Abteilung 1, die sicherlich ein 
wesc>n tliches Paket an Arbeit mit zu bewältigen hatten. 
kh darf aber auch Dank sagen den Herren des Wissen
.:;chaftlichen Dienstes und den Herren des Stenogra
phischen Diens tes, die zweifellos diesen Dank verdie
nen; sie sind beinahe über Gebühr in Anspruch genom
men worden. 

Namens des Haushalts- und Finanzausschusses bitte 
ich um Ihre Zustimmung zu den beiden Drucksachen. 

(Beifall des Hauses.) 

Vlzeprlsld.ent Rotbley: 

Ich danke fiür die Berichterstattung. Wir treten nun in 
die.Mittagspause ein. Ich habe <lern Hause bekanntzu
geben, daß um 14.00 Uhr der Hauptausschuß im Frak
tionszimmer der CDU zur Wahl seines Vorsitzenden 
zusammentritt. 

Ich unterbredte die Sitzung bis 14.15 Uhr. 
1 1 . ': l·, ,; „:.: 

Unterbrechung der Sitzung: 12.43 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitz u 11 g: 14.15 Uhr. 

Prllsident Van Volxem: 

Die Sitzung ist wieder erö:Unet. Ich b egrüße auf der 
Tribüne als Gäste des Landtages Beamte des Bundes
iJ.'enzsclJ..utzes un.d. die Untersekunda der Ursulinen
schule ii;+ ~rier. 

(Beifall des Hauses.) 

Wir fahren fort beim Punkt 2 der Tagesordnung. Ich 
eröffne die Besprecl'.l.ung. Das Wort hat Herr Abg·eord
neter Schmidt (SPD). 

Abg. Schmidt: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zunächst 
möchte ich als Sprecher der sozialdemokratische n 
Landtagsfraktion unseren Herren Berichterstattern 
Dank sagen für die umfangreichen Mühen, die sie sich 
in Verbindung mit dem Wissenschaftlichen Dienst 
unseres Landtages gemacht haben, um dem Parlament 
eine gute 1J'bcrsicht über die Be8chlußfassung zur Be
soldungsordnung zu geben. 

(Beifall im Hause.) 

Wer zugehört hat, hat gespürt, daß hier fast eine Wis
senschaft .für sich behandelt wurde. In der Tat ist das 
E!odringcn in die Besoldungsprobl~matik auch für den, 
der sich jahraus, jahrein damit beschäftige n muß, all
mählich eine bedeutsame und sd1wlel'il!(e Aufgabe ge
worden. Die Zeit ist längst vorbei, wo sich unsere öf
fentlichen Bediensteten nur auf den guten Willen der 
Dienstherren verließen und wo die Tätigkeit zur Wahr
nehmung eigener Inter~ssen im Rahmen von Organisa
tionen fast standesunwürdig war. Die moderne gesell
sci:\aftUche Entwicklung hat dazu geführt, daß der Be
amte - mit Recht - seine materiellen Interessen wah1·
nimmt, und man muß aus dieser Wahrnehmung der 
materiellen Interessen wohl zu der Einsicht kommen, 
daß auch bei den öffentlichen Bediensteten die Titel 
zwar noch interessant sind, abc1· die Mittel wichtiger 
geworden sind. Das kann nicht anders sein in einer 
Gesellschaft, die insgesamt so sehr die wirtschaftli
chen X..ebensb~in.gungen in den Vor-dergrund ihrer 
Betrachtungen gerückt hat. Und es wird 1:ermutlich 
auch atrl lange Sicht dabei bleiben. 

Wir, die wir uns an der Besoldungsordnung, kh möchte 
sagen, :fast „aufgehängt" haben, wel'den nicht damit 
rechnen können, daß mit der heutigen Verabschiedung 
der Besoldungsneuordnung Ruhe auf lange Sicht ein
gekehrt ist. Im Gegenteil, wir müssen damit rech
nen, daß sich im Gefolge des in Gang gekommenen 
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Umschichtungsprozesses neue Unterhaltungen und am 
Ende Auseinandersetzungen über weitere Reformen ab
zeichnen werden. kh will damit nicht schon heute er
muntern zu neuen Anträgen und .:u neuem vorgehen. 

Ich glaube, niemand bedarf einer solchen Ermunterung; 
A~zeichen dafür liegen bereits vor. 

Ich möchte, auch namens unserer Fraktion, bitten, daß 
man beim Betrachten des Ergebnisses den Bemühungen 
des Pat·lamcnts ein wenig Gerechtigkeit widerfahren 
läßt! 

(Beifall im Hause.) 

Wir alle haben es uns sicherlich nicht leicht gemacht, 
Insbesondere da wir in diesem Parlament wissen, daß 
wir mit unserem Vorgehen manche kritischen Bemer
kungen anderer Länder auslösen werden. In diesem 
Zusammenhang darf ich jedoch darauf verweisen, daß 
dieser Landtag bereits zu Beginn der 50er Jahre eine 
Besoldungsgesetzgebung entwickelte, die damals auch 
als fortschrittlich galt; in kurzer Zeit schlossen sich alle 
übrigen Länder unserem Vorgehen an. Es ist nicht un
bedingt derjenige am ausgabefreudigsten, der am 
schnellsten aus den Entwicklungen die Konsequenzen 
zieht. 

Wir sind der Meinung, daß der öffentliche Bedienstete 
- auch eines finanzschwachen Landes - das Recht hat, 
gerecht behandelt zu werden. Und wir glauben, nichts 
beschlossen zu haben, was dem Prinzip einer gerechten 
Behandlung widerspricht. 

Wir wissen, daß wir in einzelnen Entscheidungen zu
nächst noch etwas vorne liegen. Wer das gesamte Sy
stem richtig wertet, weiß jedoch, dll.ß wir unsere An
kündigung wahrgemacht haben, unsere neue Besol
dungsordnung in die gute Mitte der Länder zu legen. 
Es mag sein, daß die eine oder andere Bestimmung den 
Nachbarländern etwas überspitzt erscheint. Wir glaub
ten jedoch, im Interesse einer harmonischen Abrundung 
der ganzen Dinge hie und da gewisse Konzessionen 
machen zu müssen, weil auch wir wissen - ich glaube, 
das war die Meinung all derer, die an der Beratung be
teiligt waren - , daß der öffentliche Bedienstete in der 
allgemeinen Einkommensentwicklung der letzten Jahre 
zurückgeblieben war. 

Der Abstand von ehedem wird - so meinen wir - nicht 
mehr voll erreichbar werden. Es wäre auch nicht ein
mal wünschenswert; denn es ist gut, daß gewisse 
Schichten unseres Volkes, welche früher das Niedrigst
einkommen erhielten, nachziehen konnten. Man kann 
nicht alle Dinge, die heute auf der Besoldungs- und 
Einkommensebene geschehen, nur von den früheren 
Niedrigsteinkommen gewisser Volksgruppen ableiten. 

Man muß der anderen Seite allerdings sehen, daß der 
öffentliche Bedienstete auch nicht deshalb gegenüber 
Einkommensgruppierungen - besonders in der Privat
wirtschaft - weitgehend zurückhängen kann, weil er 
öffentlicher Bediensteter ist. Hier muß die öffentliche 
Hand, und damit auch das Parlament, versuchen, einen 
gerechten Ausgleich zu finden. Wir haben diesen Ver
such in der vorliegenden Besoldungsordnung gemacht. 

Meine Damen und Herren! Dieser Umschlchtungspro
zeß, den wir zu verzeichnen haben, wird sich - wie ich 
e ingangs schon festges tellt habe - nach unserer Auf
!assung noch fortsetzen. Es wird Aufgabe des Paria-

ments sein, bei einem Fortsetzen des Umschichtungs
prozesses eines Tages wieder zu den Dingen Stellung 
zu nehmen. 

Es ist eine gute Sache, daß dieser Landtag sich - so 
glaube ich jedenfalls noch bis zu dieser Minute an
nehmen zu können - einstimmig zu den Beschlüssen 
bekennen wird, die heute morgen vom Haushalts- und 
Finanzausschuß vorgelegt wurden, weil es damit ge
lungen ist, die Besoldungsreform in Rheinland-Pfalz 
noch vor den Bundestagswahlen aus den politischen 
Auseinandersetzungen herauszunehmen. Wir haben uns 
In unserer Arbeit von dieser Absicht auch deshalb lei
ten lassen, um nicht die Besoldungsprobleme der ein
zelnen öffentlichen Bediensteten und deren Gesamtheit 
zum Gegenstand von wahlpolitischen Auseinanderset
zungen zu machen. 

Die gefundene Regelung ist eine edlte Kompromiß
lösung. Alle Beteiligten haben ab- und zugegeben. 

Ich muß seitens der sozialdemokratischen Fraktion an
erkennen, daß das Bemühen allseitig war, eine mög
lichst breite Basis für die Verabschiedung der Besol
dungsordnung zu finden. Dadurch sind wir heute in die 
Lage versetzt worden, seitens unserer Fraktion auf 
Abänderungsanträge irgendweldler Art verzichten zu 
können, um damit das, was beschlossen worden ist, 
·parlamentarisch breit untermauern zu hel!en. Wir sind 
uns sicher, daß auch unsere eigenen Vorstellungen 
nicht überall erfüllt worden sind. Wir hätten beispiels
weise in der Lehrerbesoldung gerne die L-Besoldung 
gesehen. Nach unserer Meinung wird sie nicht mehr 
von der Tagesordnung herunterkommen; s ie wird eines 
Tages Gegenstand von Beschlußfassungen werden. Wir 
hätten in der Frage der Ortszuschläge s icherlich gern 
eine andere Regelung gesehen, we il es hier möglich 
gewesen wäre, gerade die Einkommen der unteren 
Bedienstetengruppen erheblich zu verbessern. :Hier 
wird es insbesondere eine Frage der Bundesgesetzge
bung sein, die notwendigen Sdllußfolgerung aus einer 
Entwicklung zu ziehen, die sich auf diesem Gebiet an
gekündigt hat. Die Zusammenlegung der Ortszuschläge 
in zwei Gruppen ist nach unserer Auffassung sinn
voller als die Beibehaltung der vier Gruppen. Mit die
sen Dingen wird sich der Bundesgesetzgeber über das 
Bundesrahmengesetz demnächst zu b eschäftigen haben. 

Wenn wir heute der vorgelegten Besoldungsordnung 
zustimmen, dann verbinden wir mit dieser Zustim
mung den Wunsch, daß auf der Bundesebene in Ver
bindung mit den Ländern in Zukunft überlegt wird, 
wie eine möglichst gemeinsame und gerccllte Besol
dungsregelung gefunden werden kann, sofern diese ge
meinsame Regelung wünschenswert ist und sich mit 
den allgemeinen Dienstaufgaben vereinbaren läßt. 

Meine Damen und Herren! Die sozialdemokratische 
Landtagsfraktion weiß, daß mit der gefundenen Lösung 
nicht alle Wünsche erfüllt sind. Sie ist aber der Mei
nung, daß gegenüber dem Bisherigen ein erheblicher 
Fortschritt erzielt wird. 

Sie ist nicht böse darüber, daß so viele Organisationen, 
Verbände und Gruppen an uns herangetr eten sind, um 
ihre Wünsche anzumelden. Wir glauben, daß die Zu
sammenarbeit und die Mitarbeit der Betro!fenen auch 
uns als Abgeordneten in vielen Fragen wertvolle Hin
weise gegeben hat. Wir hoffen aber - und damit möchte 
ich schließen -, daß die Besoldungsordnung, die wir 
heute verabschieden, ein Beitrag dazu ist, daß zwi-
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sdien den öffenllichen Bediensteten und den demo
kratischen Parteien auch in Zukunft ein gutes Ver
trauensve1·hältnis gegeben sein möge! 

(Beifall der SPD und im Hause.) 

Präsident Van Vob::em: 

Das Wort h<:lt d~r Herr A!J-'eo1·dnete Dr. Kohl (CDU). 

Ab~. Dr. Kobl: 

Herr Prfü~ident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Wer sich in den letzten Monaten - der Herr Be
richterstatter hat das heute früh bereits ausgeführt -
ir1 über 21 gam.tägigen Arbeitssitzungen des Haus
halts- und Finanzausschusses und - ich darf das für 
meine Fraktion sagen - in mindestens ebensovielen 
Besprechungstagen innerhalb der Fraktion mit den 
Vertr<>tern der einzelnen Beamtenorganlsationen mit 
diesem Besoldungsgesetz, das heute zur Verabschie
dun~ an;; lehl. beschäftigt hat, wird Gefühle nachemp
finden, die man vielleicht so umschreiben kann, daß 
man sagt: Endlich! Aur.h ein Parlamcn~arier hat das 
Recht, ein solches Gefühl zum Ausdruck zu bringen, 
zumal er sich~r ~ein kann, daß zumindest ~i allen· 
~utmeinenden und gutwilligen Bediensteten unseres 
Landes ge'IA<iirdigt werden wird, daß der .Landtag heute 
dncn ganz entscheidenden S<:hritt in der Fürsorge
pflicht für die Bediensteten des Landes Rheinland
Pfalz getan hat. 

Meine Damen und Herren! kh möchte auch von mir 
aus bet onen, daß diese Beratungen in einer wohltuen
den un<l bemerkenswert guten Atmosphäre im Aus
schul5 stattfanden. Der Herr Kollege Schmidt hat eben 
schon diwon gesprochen, daß ein solche.s Gesetz, das 
Ja für den NichtfadJmann und für den, der sich nicht 
amtlich damit beschäftigen muß, ka-um mehr verständ
lich ist in seinen einzelnen Darstellungen und Abkür
zungen, das Signum eines Komproi;nisses trägt. Aber 
ich glaube, es ist ein vernünftiger, ein guter Kompro
miß. Und ich habe auch Grund, von mir aus als Vor
sitzender der CDU-Landtagsfraktion all denen sehr 
herzlich zu danken, die uns dabei gehoUen haben, auch 
den Damen und Herren der Verwaltung des Landes. 
kh nenne hier insbesondere das Finanzministerium 
und den Wissensdl.aftlicben Dienst unseres Landtags, 
der wohl wie in keiner anderen Form diesmal seine 
gl'oße Feuertaufe bestanden hat. 

Meine Damen und Herren! Idl bin glücklich, daß ich 
heutt> hier ein klares Ja für die CDU zu dieser Besol
duni;:snovelle sagen kann, weil es die große Besoldungs
rP.form il;l, die wir gefordert, erwartet, erho.fft und 
Jetzt gemeinsam durchgesetzt haben. 

<Beifall des Hauses.) 

Nach m<inC'herlei schwierigen Bcratung1m, die auch 
anßerhalb des Landtags - ob ihres Zeitverzugs - nicht 
immer verstanden wurden, ist es ein gutes Gesetz ge
'.1'or<.iE>n. }~s ist kein Gesetz - dazu sind wir niclit fähig-, 
d<1:-: <1lle Wümche erfüllt. Aber es ist ein Gesetz - ich 
gt'he hier ein Stück weiter als Sie, Herr Kollege 
Schmidt -. das dieses Land Rheinland-Pfalz weit an 
die Spitze der Beamtenpolitik in der Bundesrepublik 
bringt. 

! 
! 
.l 
1 
1 
1 

1 

Wir hatten µns zu Beginn der Beratungen das Ziel ge
setzt, daß wir die Einkommensvel'li.ältnisse unserer 
Bediensteten den allgemeinen Entwicklungen des Le
bensstandards in der Bundesrepublik und hier im 
Lande Rheinland-Pfalz anpassen wollen. Wir haben 
dieses Ziel angestrebt;· wir haben es sicher niC'ht in 
allen Punkten erreicht, aber im großen. und ganzen 
möchte ich die Behauptung wagen, daß dieses Gesetz 

l
j ein großer Wurf ist, und daß es durchaus vorzuzeigen 

ist im Reigen der Besoldungsgesetze der Deutschen 
J · Bu.ndcsrepublik. El'innern Sie sich nur an die sehr 

1

1 scharfen Auseinandersetzungen, die in diesen Wochen 
und Monaten gerade hier über dem Rhein im Nach
barland Hessen zum gleichen Thema stattfinden. 

kh will nicht auf Einzelheiten eir11~ehen . Die Herren 
Berichterstatter haben das Plenum und die Öffentllch
keit des Landes heute sehr eingehC'nd über die einzel
nen llc.st.immun.gen informiert. Ich will nur drei Stich
worte hier nennen. Die Einführung der Regelbeförde
rung, die Übe1·!ühti.m~ der Ruhegehaltsempfänger in 
die erste Beförderunggstu!e ihrer Gruppe und die H
Besoldung in ihrer heutigen - wie ich meine - modern
sten Ausgestaltung in der Bundesrepul.>lik sind Mark
steine . . e.Jne;r be.sonderen, modernen Beamtenpolitik des 
Landes. Rheinland-Pfalz. 

Wir haben in diesen Tagen aus Anlaß der Demons tra
tion zum 1. Juli und der Deballe zum Thema „Bil
dungsnotstand" - der Gedanke ist einem ja heute früh 
bei der Berichterstattung gekommen, als über die Uni
versitätsbesoldung gesprolilen wurde, lassen Sie mich 
das ohne Ironie doch sagen - in großen Tageszeitungen 
lesen können, daß etwa für den Unterbau, den M!ttel
bau, für die Assistenten an deutscht·11 Universitäten 
wenig oder fast nichts geschehe. Wenn Sie dieses Be
iüldun,gs.gesetz, wenn Sie diesen Bericht, der h eute fi~üh 
zu diesem Thema gegeben wurde, betrachten, werden 
Sie sehen, daß wir beispielhaft für andere Länder ge-
füHi'i!!eU"liaoe1L · · · · 

'''"' •• „„111 ''' • ' ,. 

Ich bin mir darüber im klaren, daß das, was hier für 
die Beamt'en ' getari wurde, notwendigerweise - Sie ha-

. ben ~s auch angedeutet, Herr Kollege Schmidt - auch 
bei der 'Aligestelltenschaft Konsf'quenzen mit sich brin
gen wird, · daß man nicht unterscheiden kann in einem 
strikten Sülne in der Daseinsvorsorge !üt· den Einzel
bediensteten des Landes zwischen Beamten und An-

. ·· gestellten, und daß hier die entsprechenden Konse

.. quenzen in absehbarer Zeit auch gezogen werden müs
.sen. 

Das Land Rheinland-P.falz und alle Fraktionen dieses 
Hohen Hauses haben diesen Schritt <1.u~ freiem J<:rmcs
sen gct11~. ~bwohl wir wissen, daß unsere Finanzlage 
nicht die günstigste ist, trotz der Tatsache, daß wir 
enorme Investitionen au! den vielfältigsten Gebieten 
des staatlichen Daseins in den nächsten .Jahren zu er
füllen haben, trotz der Tatsache, daß gerade unser 
Land ein besonders starkes Hnarndelles Engagement 
in den nächsten Jahren in Vot·bereitung zur Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft erlebrm wirrl. 

Wtr wls..c;en auch. m€'inE' namE'n un<l H<>rren - auch das 
w ill ich mit allem Ernst hier aussprechen -, es ist 
e!rifa'ch' notwendig, daß Uun<l und LändPr gemeinsam 
in deor nächsten Legislaturperiode des Deutschen Bun
destages dafür sorgen, ohne daß die verfas;;ungsmäßi
gen Kompetenzen verwlschl werden. daß dieses Besol
dung.ska1·ussel1 - wenn ich es einmal so nennen darr -
gestoppt wird und daß vernünftige Absprachen zwi
schen Bund und Ländern erfolgen. 

{Beüall bei den Regierungspal'teien.) 
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Man soll nicht nur davon sprechen: zwischen Bund 
und Länd<>rn, das gilt in vollem Umfang auch für die 
Länder untereinander. Es ist ein unguter Zustand, 
wenn wir bei Beratung etwa eines solchen Gesetzes er
leben, daß man dann auch seitens der Verbände - das 
ist deren legitimes Recht, aber unsere Pflicht ist es, 
darauf zu achten, daß die Dinge nicht übertrieben wci'
den - unentwegt aus diesem oder jenem Bundesland 
diese oder jene Spezialfrage herausgreifen und fordern 
kimn. Eine solche Entwicklung kann am Ende über
haupt nicht mehr übersehen werden. 

Die Tatsache etwa, daß unser Nachbarland Hessen jetzt 
keinen Stellenkegel mehr kennt, sondern die Dienst
postenbcwertung eingeführt hat, deren Ergebnis ich 
noch nkhi abzuschätzen und abzusehen vermag, führt 
dazu, daß heute kein echter Vergleich mehr zwischen 
der Situation in unserem Lande und dem unmittelba
ren Nachbat'land erfolgen kann. So gibt es viele, viele 
Punkte. 

Ich bin kürzlich mit einem Kollegen zu unserer Frak
tionsvorsitzendenkonferenz nach Stuttgart gefahren mit 
dem Hochgefühl, ein großartiges Gesetz geschaffen zu 
haben, und als wir dort ankamen und die neuesten 
Drncl<sachen des baden-württembergischen Landtags 
auf den Tisch bekamen, haben wir gesehen, daß dort 
in dieser und jener Frage nur die entsprechenden Fuß
noten mit entsprechenden Zusätzen übernommen wur
den. Hier wird eine entscheidende Schlacht des Föde
ralismus in Deutschland für die Zukunft geschlagen 
und, wenn es nicht vernünftig bewältigt wird, auch 
verloren. Deswegen, Herr Minis terpräsident, scheint es 
die Aufgabe auch des Deutschen Bundesrates zu sein, 
daß er sich intensiv darum kümmert, daß au! der 
Ebene der Regierungschefs Ergebnisse erzielt werden, 
die dazu führen - ohne die Länder in ihrer verfas
sungsmäßigen Kompetenz einzuschränken; das ist gar 
nicht notwendig -, daß einfach verfassungspolitischc 
Vernunft obwaltet. Man muß darüber im klaren sein, 
daß es etwa in der Frage der Lehrerbesoldung oder in 
vielen anderen Detailfragen des Besoldungsgesetzes auf 
die Dauer ein unerträglicher Zustand ist, daß das eine 
Land vom anderen Land unter Pression gesetzt wird. 

Ein Weiteres is t wichtig. Es scheint mir notwendig, ge
rade bei der engen Verflechtung der verschiedensten 
Verwaltungen - denken Sie an die Finanzverwaltung - , 
daß auch der Bund - das soll hier ausgesprochen wer
den, da wir immerhin über den Bundesrat eine ge
wisse Möglichkeit dazu haben - das seinige tut, seine 
Desoldung so in Ordnung zu bringen, wie sie sein muß. 
Es ist einfach eine Notwendigkeit, daß im großen und 
ganzen keine Differenz klafft zwischen der Besoldung 
der Länder und der des Bundes. Anfangs der fünf
ziger Jahre hatten wir in der Bundesrepublik den um
gekehrten Zustand. Damals marschierte die Besoldung 
des Bundes vor der Besoldung der Länder. Heute ha
ben s ich die Dinge etwas verkehrt. Ich glaube, das ist 
auch kein gesunder Zustand, und wir sollten Sorge 
dafür tragen, daß er abges tellt wird. 

Wenn man über Beamtenpolitik und Besoldungspolitik 
spricht, ist das nur in einem begrenzten Teil der Bevöl
kerung populär; auch das soll hier ausgesprochen wer
den. Ein Großteil unserer Mitbürger - und alle Frak
lionen di'Cses Hauses sind sicherlich von diesen Gefüh
len nicht gänzlich frei - geht auch heute noch an Fra
gen der Beamtenbesoldung mit einem Teil der Bela
stungen, die aus dem Emotionalen herauskommen. Es 
wird viel zu wenig bedacht, daß gera de der demokra
tische Rechtsstaat seiner Repräsentanten in d er Be am-

tenscha!t bedarf. Es wird viel zu wenig bedacht, daß 
etwa eine öffentliche Verwaltung, die nicht auf das 
Leistungsprinzip auch unsere Regelbefürderung 
nimmt ausdrücklich Bezug auf das Leistung$prinzip -
aufgebaut ist, auf die Dauer taub und in jeder Webe 
unergiebig sein wird. 

Wir haben durch die eben erwähnte Regelbeförderung 
den psychologischen Anreiz einer echten Se!örderungs
möglichkeit zu einer gangbaren Zeit gefunden. 

Ich glaube, niemand von uns wird es auf die Dauer für 
richtig hallen oder in seinem eigenen privaten Leben 
als überzeugend empfinden, wenn er über dnc lange 
Zeitspanne nicht auch einmal die Anerkennung für ge
leistete Arbeit erfährt, also eine Dokumentation, die 
hier in einer Beförderung ihren Ausdruck findet. 

Und so bejahen wir gerade diesen Grundsatz, der neu 
im Gesetz zu finden ist und die Möglichkeit gibt, auch 
dem einzelnen Bediensteten unseres La ndcs in einer 
Beförderung die Anerkennung für geleistete Dienste 
zum Ausdruck zu bringen. Insgesamt sind die Entwick
lungen im Bereich der Beamtenpolitik erfreulich. Es 
gibt eine neue Sicht auf vielen, vielen Gebieten. Die 
alte Sicht - wie es ein sehr maßgeblicher Kommentar 
des Beamtenrechts noch vor wenigen Jahren darstellte-, 
daß der Beamte vor allem Hoheitsträger sei, ist weit
gehend verschwunden. Sicher, der Beamte ist das und 
soll es auch in Zukunft bleiben, aber der Beamte soll 
zunächst und vor allem Bürger in einem demokrati
schen Rechtsstaat sein. Er soll nicht am Schalter ab
fertigen. Er soll diaran denken, daß sich hinter und vor 
dem Schalter jeweils ein Mitbürger befindet. Das Ge
fühl der Partnerschaft soll vorhanden sein; wir sollten 
nie vergessen, daß gerade die Überzeugungskraft und 
das klare Ja der Beamtenschaft zum demokratischen 
Rechtsstaat entscheidend sein wird für das Gelingen 
des demokratischen Gedankens in unserem Vaterland. 
Wir sollten nie die Lehren der jüngsten deutschen Ge
schichte vergessen. Denken Sie an die Erfahrungen der 
Weimarer Zeit. Denken Sie an die Erfahrungen der 
hohen Reichsbeamtenschaft zu Beginn der Weimarer 
Zeit; ich nenne nur den Kapp-Putsch. Ich könnte auch 
andere Beispiele bringen. Das alles sollte doch für uns 
ein Hinweis sein, bei der Ausbildung junger Beamter 
dafür Sorge zu tragen, daß die Männer und Frauen, 
die in den öffentiichen Diens t kommen, dieses Gefühl, 
Bürger eines demokratischen Rechtss taates auch hinter 
ihrem Schreibtisch und bei ihrem Ermessensentscheid 
zu sein, immer mit sich tragen, damit sie es ihren Mit
bürgern sozusagen beispielhaft weitergeben. Es ist un
geheuer wichtig, daß die Aussagekraft dessen, der den 
Staat permanent in den verschiedensten Funktionen als 
Angehöriger des öffentlichen Dienstes vertritt, die Ge-
samtschau des Staates auch dadurch deutlich macht, 
daß nicht Staat.sverdrossenheit - heute leider eine ne
gative Grundeinstellung - obwaltet, sondern ein posi
tives Verhältnis gn.mdgelegt wird. 

Meine Damen und Herren! Beamte sind auch Menschen. 
Die materielle Grundlage des eigenen Seins, der eige
nen Existenz, der eigenen Familie, spielt eine große 
Rolle. Ich bin ziemlich sicher, daß es uns durch die 
heute zu erwartende Verabschiedung des Gesetzes ge
lingen wird, in vieLen Beamtenfamilien das Gefühl zu 
verstärken: Der Staat hat uns nicht vergessen! - Die
ses Gesetz ist ein entscheidender Fo1-tschritt. 

Dieses Gesetz hat noch ein anderes Merkmal, was ich 
persönlich seh1· begrüße. Es zeigt eine Aufweichungs
t endenz gegen gewisse Monop olansprüche in der Ver-
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(Dr. Kohlj 

wallung. Ich will die Dinge jetzt nicht dm Detail dar
steHen, aber es ist eine bemerkenswerte Tatsache und 
eine glückliche Fügung, daß gerade in diesem Augen
blick, in dem vdr dieses Besoldungsgesetz verabschie
den. die Landesregierung auch di.e Lösung der Frage 
d~ Referendariats für Diplom-Volkswirte und ähnliche 
Ausbildungszweige beschlossen hat. 

kh will hJer nicht die Frage des Juristenmonopols ins
gesamt in der Verwaltung ansprechen, .aber es er
scheint mir wich,tig, daß in diesem Gesetz. auch der 
technit;che Zweig der Verwaltung in seiner vielfältigen 
Fm·m eine ~hte Anerkennung gefunden hat. Wir wis
sen, daß es ohne eine solche Breite der ~mten be
ami.enmäßigen Dars~iiung des Staates einiach nicht 
möglich ist, die notwendigen Mitarbeiter- für die viel
fältigen Gebiete öf!entlicht!r Tätigkeit zu finden. 

DiE'Se Entwicklung vom Obrigkeitsstaat zum sozialen 
R·~·d1lsst~Hü, in der der Beamte in vielfältiger Form 
heute Verteiler- und Dienstleistungsfunktionen wahr
nimmt. ist begrüßenswert. kh warne vor einer Ent
'.Vicklung. die hier und da auch in unseren Landen zu 
beobachten ist, die unentwegt mit dem Motto „soviel 
lk;nnie, soviel Staat" ganz ·allgemein zu Feld :zieht. Es 
wird zwrcr von <lieser oder jener Gruppe immer wieder 
vom Staat gefordert, und man verlangt für sich per
sönlich jede nur denkbare Lebenssicherung, aber denkt 
dabei nur wenig daran, daß doch der gleiche Staat die 
Sichi:>rstPllung seiner Beamten und Angest,ellten dei,; 
iiffoenUichen Dienste.q ga:rrantieren muß. 

Denken Sie nur an die Fülle der Geset7.e, die Jahr für 
.Jahr von breitesten und einflußreichsten Kreisen der 
BPvölkc>runl! verlangt werden. Betr.achten Sie auch ein
mal - ich will damit ·niemandem zu nahe tr-eten - die 
heutigt- und morgige Tagesordnung witer diesem Ge
sictit~punkt. Wenn Sie alles mit Ruhe bedenken, dann 
werden Sie feststt>llf'n, daß heute kein Bereich unserer 
Bevölkerung frei ist von solchen Überlegungen. 

Wenn m;;i.n das als richtig erkennt, dann kann man 
nicht :;agen: ,.Du, Vater Staat, hast zu viele B.eamten!" 
- Die Sicherung aller Bereich,e des Lebens, die voll
kommen-e Verwirklichung des sozialen Rechtsstaates 
erford(>.r-t zwangsläufig ein Mehr an Verwaltun.gskvaft. 
Wei.m &e manche - iili· mich nicht sehr erfreuliche -
Per~pektiven europäischer Verwaltungsbürokratie, die 
da am Horizont .aufziehen, beobachten, dann bekom
men Sie eine Ahnung, die Alexis de Tocqueville schon 
vor über 130 Jahren nicht nur in der Vision eines gro
ßen freien Europa:-;, i;:ondern auch von einer ungeheue
ren Verwaltungsbürokrat.ie hatte, die den Menschen 
das DenkC'n und zum Schluß auch noch praktisch das 
Leben abnimmt. 

Wir ,„·ünschen, daß dh~ses Gesf!t.7. neben der Skherste1-
lung und Verbesserung der materiellen Situation .für 
die Beamten unseres Landes ·auch ein Beitrag zum 
NaC'hdenk{'n sein lloll. Mö!{lichst vieLe, vor allem aus 
der jungen Be<imtengeneration, sollen empfinden, daß 
sie mit. d~r Übernahme der Rechte und Pflichten eines 
B<'<'lmte-n niC'ht zunächist Untertan und Hoheitsträger, 
.'oncit"'rn in erster Linie Bürg~r unter ßürgern sind. 
W0nn wir di<>„e1' GP.l<<"t7: j€'tzt in diesem Ge-ist beschlie
Hen, und aucb die Verwaltung des Landes so hand
lrnbtm, dann, meine Damen und Herren, haben wir 
beute <:>inoen ent<:rh~dof'nden Schritt nach vorne getan. 

<Beifall de. Hauses.} 

Prlsldent Van Yol:xem: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Storch (FDP.) 

Abg. Dl'. Ston:h: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lassen Sie 
mich ebenfalls beginnen mit einem Dank an die Be
richterstatter, die das schwierige Werk dieses Gesetzes 
uns so eindeutig heute dargelegt haben; ferner mit 
einem Dank an den Wissenschaftlichen Dienst des 
Landtages und an die Damen und Herren der Landes
regierung, insbesondere des Finc1n:r.minisLeriums, die 
im Laufe der Beratungen uns intensiv geholfen ha
ben, dieses schwierige Gesetz zu gestalten. Die Frak
tion der Freien Demokraten begrüßt das Besoldungs
gesetz als ein gutes Werk, als einen wicllt.igen Fort
schritt in dei:- Besoldungspolitik und in der Beamten
politik, das den Namen „Reform" durchaus verdient. 
Dieses Ges.etz beseitigt mit einem Schlage zahlreiche 
berechtigte Klagen und Forderungen der letzten Jahre. 
Ich ednnere zum Beispiel an die Forderung, daß auch 
die Versorgungsempfänger an den Verbesserungen teil
nehmen müssen, die für die aktiven Beamten ge
schaffen werden. Ich erinnere an die Forderung, daß 
jeder Beamte im Laufe seiner Laufbahn einmal be
fördert werden sollte; beispielsweise bei den Philolo
gen. 

!eh denke an den Wunsch, daß ganze Beamtengruppen 
höhergestuft werden, weil sich die Amtsinhalte und 
die Tätigkeitsmerkmale dieser Gruppen im Laufe der 
Entwicklung geändert haben. kh erinn>-'l'e auch daran, 
daß die Verbessernngen besoidungsrechtiicher Art nicht 
allein über den Stellenplan, sondern in gewissen Ab
ständen auch auf gesetzlichem Weg überprüft wer·den 
sollten. Wir sind der Auffassung - das kommt bel die
sem Gesetz deutlich zum Ausdruck -, daß Stellenplan
verbesserungen als eine HonoriC>rung für die Verände
rungen des Berufsbildes immer nur vnrübe1·gehenden 
Wert haben können, daß also eine Verankerung im 
Gesetz notwendig ist, wenn man feststellt, daß sich die 
Amtsinhalte und Tätigkeitsmerkmale dauernd geändert 
haben. 

Wir sind uns darüber im klaren, daß gerade solche 
Neuordnungen innerhalb der Besoldungsstruktur na
türlich Grund geben für neue Kritik und für neue 
Wünsche aus anderen Gruppen. Deshalb hatten der 
t:.andtag· und der H'.aushalts- und Finanzausschuß ge
rade an dlesem Punkt eine besondere Verantwortung, 
die einzelnen Probleme der vielen Beamtengruppen 

1

. ·~tif~Itlg' ''Ght~r dfo Lupe zu nehmen. Ich glaube, es 
'wi:tr""gulf:'; "ifä.ß "wir uns so intensi V mit diesen Dingen 

l beschäitigt h~bcn~ denn v.rir alle, di~ v..rir nicht unbe-
i din~t Fachleute auf diesem Gebiete 8ind, haben im 

Laufe der Beratungen doch eine Fülle von Prublemen 
kennengelernt. die wir vorher nicht in dieser F-0rm 
gesehen haben. 

Ich will nur einzelne Gruppen herausgreifen, mit de
nen wir uns intensiv beschäftigt h;;ib('n: die Be~mten 
des Strafvollzu.l!:sdien~tPR. die Gerichtsvol l7.if'hP1', dit> 
Arbeitsrichter, die Sozialrichter, dif' D1lmPn 1m<i Her
ren d~r Betr!ebsprüfung bei den Finanzämtern. die 
Archivbeamtf'n und nieht zuletzt natürlich die ~roße 
Gruppe der Lehrer. der päda~ogischen Berufe vum 
Volksschu!l('hrer bis 7.urn UniversiH\t!'pl'nfE>s~or und de n 
Dozenten an den Pädagogischen Hochschulen. 
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Meine Damen und Herren! Ich bin sehr glücklich über 
das, was wir hier als H-Besoldung im Lande Rhein
land-Pfalz für die Hochschullehrer geschaffen haben. 
kh bin der Auffassung, daß diese H-Besoldung, 
die vor allem den akademischen Mittelbau in so her
vorragender Weise stützt, vorbildlich für viele andere 
Länder sein wird. Es war das Ziel des Ausschusses 
und des Landtages, die Besoldung der Lehrer aller Art 
einmal an die gewachsenen Bildungsanforderungen, die 
ja die Lehrer zu erfüllen haben, anzupassen, aber auch 
zum anderen die pädagogischen Berufe, die echte 
Mangelberufe sind, attraktiver zu gestalten, und zwar 
durch eine Höherstufung der pädagogischen Berufe 
im Rahmen der gesamten Besoldungshie!'archie, aber 
auch durch eine weseniiiche Verbesserung der Be
förderungschancen In diesen Berufen. Wir hoffen, daß 
beide Ziele mit diesem Gesetz, das wir heute verab
schieden, erreicht sind. Der öffentliche Dienst steht 
immer in Konkurrenz zu den Verhältnissen in der 
fllcien Wirtschaft. Wir als Gesetzgeber haben die 
Pflicht, dafür zu sorgen, daß auch künftig gute und 
erstklassige Kräfte in den öffentlichen Dienst gelan
gen. Nur so können wir die differenzierten Aufgaben, 
die wir heute der modernen Verwaltung stellen, in 
qualifizierter Weise erfüllt sehen. Deshalb hat der Ge
setzgeber aber auch zugleich eine Fürsorgepflicht für 
seine Bediensteten. Er hat für eine gerechte Besoldung 
zu sorgen und dafür, daß die Relationen einmal zwi
schen den verschiedenen Beamtengruppen, aber auch 
zwischen den einzelnen Ländern, gewahrt werden und 
auch die Relationen der Einkommensverhältnisse des 
öffentlichen Dienstes zu den übrigen Einkommensemp
fängern in unserem Leben. Der Föderalismus, meine 
Damen und Herren - da beziehe ich mich auf etwas, 
was mein Kollege Dr. Kohl sagte - bewährt sich nur 
dann , wenn siCl~ die Länder, besonders auf dem Besol
dungsgebiet, nicht zu weit voneinander unterscheiden 
und sich nicht gegenseitig durch die verschiedenen For
derungen hochstacheln lassen, sondern wenn sie ge
meinschaftlich eine Besoldungsregelung finden, die im 
gesamten Bundesgebiet gilt. Und das muß in der Tat 
auch das Ziel künftiger Besoldungsüberlegungen sein. 

Unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten, die ich 
jetzt aufgezeigt habe, meine Damen und Herren, sind 
die Landesregierung und der Landtag an die Bera
tung dieses Besoldungsgesetzes herangegangen. Ich 
möchte besonders hervorheben, daß fiskalische Ge
sichtspunkte gegenüber dem Prinzip der Besoldungsge
rechtigkeit bei allen Beteiligten immer im Hintergrund 
gestanden haben. Gerechtigkeit war der Leitsatz für 
diese Besoldungsreform. So wie aber auch der Land
tag seine Verpflichtung gegenüber dem öffentlichen 
Dienst sah, so muß natürlich auf der anderen Seite 
auch der Beamte die Interessen der Gemeinschaft ein
mal innerhalb des öf!enllichen Dienstes, zum anderen 
~ber auch gegenüber der Allgemeinheit sehen. Ich darf 
noch einmal darauf hinweisen, daß unter diesem Ge
sichtspunkt auch die Relationen zu den übrigen Ein
kommensgruppen des Volkes gesehen werden mußten. 
So sind natürlich - auch das müssen wir zugeben -
nicht alle Wünsche, die von den Verbänden vorge
bracht wurden, erfüllt worden. Sie hörten heute mor
gen, daß wir 66 verschiedene Eingaben zu bearbeiten 
hatten. In den letzten Wochen sind noch zahlreiche 
neue Eingaben von Gruppen gekommen, die bereits 
vorher gehört worden waren. Diese Eingaben erneut 
zu prüfen und vielleicht erneut einzubauen, h,iitte b e
deutet, daß die Beratungen von neuem hätten aufge
nommen werden müssen, was natürlich eine Verzöge
rung in der Verabschiedung um Monate gebracht hä.tte . 

·Das, meine Damen· und Herren .., das. sage ich auch 

nach außen hin zu den Verbänden - konnte man den 
Beamten nicht zumuten. So ist dieses Gesetz eine 
echte Reform, die möglicherweise hier und da noch 
einige Unebenheiten enthält, die sich in der Praxis 
vielleicht besonders deutlich herausstellen werden 
oder aber auch a ls unbedeutend erweisen, unbe
deutender vielleicht als wir heute denken. Ich möchte 
sagen - das ist ja ein allgemeiner Lebensgrundsatz -: 
Eine vollkommene Befriedigung aller Interessen läßt 
sich nirgendwo, auch nicht bei einer Besoldungsord
nung, erreichen. Wir s ind jedenfalls der Überzeugung, 
daß wir hier ein modernes und gerechtes Gesetz ge
schaffen haben, das den öffentlichen Dienst, und hier 
die Beamten, an den richtigen Platz im Rahmen der 
Einkommensstruktur der gesamten Bevüikct·u11g llt•ingt. 
Wir Freien Demokraten sind stolz darauf, an v ielen 
Punkten dieses Gesetzes im positiven Sinne mitgewirkt 
und unseren Einfluß geltend gemacht zu haben. 

Ich möchte hier daran erinnern, wenn ich von und spe
ziell von der Beamtenbesoldung spreche, daß die Be
amten ja nur ein Teil des öffentlichen Dienstes sind. 
Die Gerechtigkeit fordert, das nunmehr auch die Ein
kommensverhältnisse der Angestellten und Arbeiter 
geprüft werden, daß auch hier untersucht wird, ob die 
alten Relationen noch gewahrt sind oder neue 'Ober
l egungen angestellt werden müssen. Ich weiß, daß das 
nicht die Angelegenheit des Gesetzgebers an dieser 
Stelle ist ; es ist die Angelegenheit der Tarifpartner. Ich 
möchte hier nur für meine Fraktion erklären, daß in 
absehbat'er Zelt auch die Angestellten und Arbeiter des 
öfentlichen Dienstes in den Genuß dieser Verbesserun
gen kommen sollten, die wir hier jetzt für die Beamten 
beschließen. 

(Abg. Fuchs: Verhält sich die Landesregierung in 
dieser Frage bei den Arbeitgeberverbänden auch 
so? - Abg. Thorwirth: Denkt der Finanzminister 

auch so?) 

- Der Finanzminister denkt auch so! 

(Abg. Fuchs: Gut! - Beifall bei der SPD.) 

Ich bin aber nicht berechtigt, für ihn zu sprechen! 

(Abg. Dr. Kohl: Herr Kollege Storch, der Herr 
Fuchs zieht jetzt am gleichen Ende !) 

- Ja, ja, er ist jetzt auch zu den Arbe itgebern im 
öffentlichen Dienst übergewechselt! 

Meine Damen und Herren! zusammenfassend darf ich 
sagen: Wir betrachten das Gesetz als einen besoldungs
pol!tlschen Fortschritt, der unserer Auff~sung ent
spricht und zu dessen Gestaltung - das m öchte ich am 
Schlusse betonen - alle Parteien ihren positiven Anteil 
geleistet haben. Wir stimmen diesem Gesetz zu. 

(Beifall im Hause.) 

Präßldent Van Volxem: 

Das Wort hat der Herr Finanzminister. 

Finanzminister Glahn: 
~ . ' • . J ' 

. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Dam~n und Her
re!J.! Ich habe leider die D,~patte vorhin nicht ganz mit-
b.ekommcn. ~. . · . . ~ 1 •• 
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(~'lnirn?,mintster Glalrn) 

(Heiterkeit bei der SPD. - Abg. Dr. Skopp: Das 
ist eine Ausrede, Herr Minister! - Abg. 

Thorwirth; Das ist das Vorbauen!) 

- Nein, nein. ich baue nicht vor! Ich darf mindestens 
!eststell~n. daß ich als Vorsib:endE>r der Tarifgemein
~d1<1Ct deutscher Länder am 27. Jull in Bonn eine Ver
handlung über diese Fragen mit den Gewerkschaften, 
eine Spitzenverhandlung, habe und daß mein Partei
freund Dr. Storch vielleicht den Dingen etwas voraus
geeilt ist. 

(Abg. Dr. Skopp; Hört, hört!) 
l 

Jedenfalls mö.chte ich mir für diese Verhan<;Uµng ajl~s _J 
vorbehalten. 1 

<Abg. Munzinger: Eile mit Weile!) 

Zweife!loi:: wNden die heutigen Besclilüsse und di'l 
Verabschiedung der verschiedenen B~oldungsgesetze 
nuch für die Angestellten und die Arbeiter im öffent
lichen Dienst ihre Auswirkung haben. 

Meine s1:-hr VE't'ehrten Damen und Herren! In meiner 
letztJährigen Haushaltsrede habe ich bei der Erörte
rung de:> Personalaufwandes darauf hingewiesen, daß 
dil.s ßei;ol<lungsrecht der Teil des Beamtenrechtes ist, 
der den stärksten Einwirkungen unterliegt und von 
der allgemeinen Entwicklung am unmittelbarsten be
rührt wird. Wenn ich weiter ausgeführt habe, daß die Be_ 
Hlldung auch für die Lösung des Nachwud!.sproblems von 
erh<:-blicher Bedeutung ist, und daß der Beamtenberuf 
auch für qualifizierte Kräfte im Hinblick auf Besol
dung und Aufstiegsmöglid!.keiten interessant sein 
müsse, so hatte ich damit schon das gleiche gesagt, was 
zu diesem Thema kurze Zeit darauf auch in dem Sach
verständigengutachten über die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklttnl'( zum Ausdruck kam. In Abschnitt 138 die
ses Gutachtens heißt es unter anderem, daß bei einer 
rein ökonomischen Betrachtungsweise auch der Staat 
die Möglichkeit haben müsse, seine Nachfrage nach 
faehlich geeigneten Kräften mit solchen Gehaltsange
boten zu verbinden, die ihm im Wettbewerb mit dem 
Arbeitsmarkt erlauben, die relative Dringlichkeit seines 
Be darfs geltend zu machen. Über die relative Dring
lichkeit des Staatsbedarfs aber muß in erster Linie 
politisch ent.'ldlieden werden. Diese Entscheidung ist 
auch als eine Entscheidung über die Qualität unserer 
Verwaltung und unseres Bildungsweges bedeutungs
voll. 

Die Landesregierung hat sich, wie in der Regierungs
erklärung des Herrn Ministerpräsidenten klar zum 
Ausdruck gekommen ist, den Landesbediensteten ge
genüber im Hinblick auf BesoldUDg und Stellenplan 
stets auch zu jener Fürsorge bc;kannt, die von dem 
öfientli.cben Dienstherrn r~ch bergebrau11ten Grund
sätzen und nadl seiner sozialen Einstellung füglich er
wartet werden kann. Daß es dabei a,ngesi.chts der 
laufend in Bewegung befindlichen G€setzgebung inner
halb der Bundesrepublik außerordentlich schwi~rjgJ~\. __ 
ständig den Anschluß nach allen Seiten zu halten, wis
sen Sie so gut wie ich. 

Die im Oktober des vergangenen Jahres von der Lan
desreii,erung dem Hohen Hause unterbreitete aegie- __ 
rungsvorlage eines Vierten Besoldungsänderungsgeset
zes war unter dem leitenden Gesichtspunkt eines mög
lichst ausgewogenen Gesamtbesoldungsgefüges erarbei
tet worden. Fiskalische Erwägungen haben dabel keine 
entscheidende Rolle gespielt; ich habe das wiederholt 

betont. Die LandesregterWlg hatte sich vielmehr aus 
rein .sachlichen Gründen im Rahmen der Maßstäbe an
derer Länder gehalten und wie diese als Schwerpunkt 
.der strukturellen .Änderungen die Neuordnung der 
Lehrffbeso1dun.g vorg~eht:n. Für die übrige Beamten
schaft hatte die Landesregierung als Ausgleich im 
Haushaltsplan 1965 eine erhebliche VerbesBerung der 
Stellenschlüssel vorgenommen. 

Nun, der Haushalts- und Finanzausschuß des Hohen 
Hause.s hat es. nach Prü!ung der Vorlage mit der Lan
desregierung für richtig befunden, sie um Regelungen 
zu erweitern, dle in der Berichtersl,;ittung im einzelnen 
vorgetragen wurden.. Wenn ich mich in1 Verlauf der 
~~beraty,p.gim g~_i:p.anche Änderungen der 

· ~~vwlage ausge$prnchen habe, so ist <lies in 
erster Lln.te deshalb geschehen, weil die Landesregie
rung in mancher Hinsicht aus sachlichen Gründen an
derer Auffassung war. kh kann mir in der 1lat ver
schiedene in der Ausschußvorlage enthaltene Regelun
gengen, . ..a.'lWCew:og<mer vorstellen. Ich war auch nkht 
gl,Uc:ll;lich 4acll.ber. d;aß da.s Land Rheinland-P!al?., wie 
es ·nach der Vorlage des Haushalts- un<l Finanzaus
schusses vielfa<'.h der Fall ist - es ist aucll vorhin aus
gesprochen worden -. die Besoldungs~pit1~ in <if"r Bun
desrepublik einnimmt. Die Ausgaben, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, müssen skh bei einer ge
sunden Finanzpolitik nach den Einnahmen t'ichien. Ich 
denke in diesem Zusammenhang auch an die Voran
kündigung über eine Erhöhung der Gehälter der Bun
desbeamten, die ab 1. Januar 1964 4 v. H. und ab l. 
April 1966 weitere 4 v. H. betragen soll und auch auf 
Rheinland-Pfalz nicht ohne Auswirkung bleoiben wird. 
Ii;h scb'neii;l.e hiermit eine Frage an, die nicht nur midi., 
sondern uns .alle angtlit. Daß insbesondere der Finanz
minister die Finan.tlage seines Landes und die sich 
daraus ergebende !inanzpolit.ische P~ition gegenüber 
dem Bund und den anderen Ländern nicht außer Be
trad!.t Lassen ~ann, dafür werden Sie, meine Damen 
und Herren, sicher Verständnis haben. 

leb mcicll.te ihnen nicht verhehlen, daß mir die im 
J!AM~ . J,~l:ie„ ~z eyh$1ich ansteigenden PersonalaW!
gabe;n ,des .Landes ,große Sorge machen. Allein durch die 
.vorliegende Novelle werden Mehrausgaben ausgelöst, 
dte jährlich etwa 56 Millionen DM beh~gen dürften. 
So er!reulich die weitreichenden Verbessen.mgen diE
ser Novelle für die Beamten und Richter sind, die da
von berührt werden, so wenig erfreulich gestaltet sich 
dadurch unsere an sich schon ungünstige Haushaltstage. 
Das Hohe Haus wird ·bei der Beratung des Landes
haushaltes für 1966 vor der sehr ernsten Frage stehen, 
wie Ausgaben in dieser Höhe gedeckt werden sollen. 
Ich möchte dieser Beratung heute nicht vorgrei!en, 
aber daß sie uns vor schwerste finanzpolitische Pro
bleme stellen wird, darüber sollte sich schon heute nie-
mand :im unklaren sein. Ich. kann deshalb meine Aus
führungen nur mit dem W11nsch.e scti.Ueßen, daß es de?,' 
Landesregierung und dem Landtag gelingen möge, diese 
Probleme einer guten Lösung zuzuführen. 

(Beifall bei den Regi_erungsparteien.) 

Pri.tdent. Van Vobr::em: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
Im sdlließe die Besprechung. Wir kommen zur Ab
stimmung in zweiter Beratung. Zunächst lasse idl ab
stimmen über den .Änderungsantrag des Haushalts
und Finanzausschusses Drucksache II/453. Wer der 

-.,.. 
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Drucksache seine Zustimmung .geben will, der möge 
das Handzeichen geben. - Danke! Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen! - Einstimmig angenommen! 

Unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Än
derung lasse ich abstimmen über die Drucksache II/4.40: 
Artikel 1 bis 11, Anla~n 1 bis 3. Wer in zweiter Be
ratung seine Zustimmung geben will, der möge das 
Handzeichen geben. - Danke! - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen! - Einstimmig angenommen! 

Meine Damen und Herren, ich habe in einem Fall fest
gestellt, daß ein r·edaktioneller Fehler vorliegt. Ich 
würde Sie bitten, ganz .allgemein die Verwaltung zu 
ermächtigen, solche eventuell noch weiter festzustel
lende redaktionelle Fehler von sich aus zu berichtigen. 
Sie sind damit einv.erstanden. 

kh eröffne die dritte Beratung. Wortmeldungen liegen 
nicht vm·. Wir kommen zur Abstimmung in dritter Be
ratung. Ich rufe auf die Artikel l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 und 11 sowie die Anlagen 1, 2 und 3. Wer dem Ge
setz in der Fassung der Drucksache II/440 nach der Be
:na tung in zweiter Lesung seine Zustimmung geben 
will, der möge sich. vom Platze erheben. - Ich danke 
Ihnen. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen! - Ich 
stelle die einstimmige Annahme des Gesetzes fest. 

(Beifall des Hauses.) 

Ich rufe auf Punkt 3 der Tagesordnung: 

zweite und dl"ltte Beratung eines Landesgesetzes 
über die Besoldung und die Dienstaufwandsent
sch!l.dlgung der hauptamtlichen Bürgermeister, 
Beigeordneten und Ortsvorsteher (Kommunal-

Besoldungsgesetz) 

- Drucksachen II/400/439 -

Beratungsgrundlage ist die Drucksache Il/439. Die Be
richterstattung erfolgt durch Herrn Abgeordneten Dr. 
Neubauer. 

Abg. Dr. Neubauer: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her
renr Während der Beratungen zum Landesbesoldungs
gesetz wurde von der Regierung auch ein Gesetz über 
die Besoldung und die Dienstaufwandsentschädigung 
der hauptamtlichen Bürgermeister, Beigeordneten und 
Ol'tsvorsteher vorgelegt, kurz Kommunal-Besoldungs
gesetz genannt. Die erste Beratung der Regierungsvor
lage erfolgte in der 64. Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 18. Mai 1965. Beratungsgrundlage 
für den Ausschuß war die Drucksache IV400, die ihn 
an vier Tagen beschäftigte. Das Ergebnis dieser Be
ratungen liegt Ihnen in der Drucksache II/439 vor. 

Die Regierungsvorlage war notwendig geworden, weil 
in der Neufassung des Selbstverwaltungsgesetzes aus 
dem J·ahre 1964 in § 55 festgelegt worden war, daß die 
Besoldung der hauptamtlichen Bürgermeister und Bei
geordneten nach Maßgabe eines besonderen Landes
gesetzes !cstzusetzen sei. Bisher war die Besoldung der 
Bürg.enneister und Beigeordneten in der sogenannten 
Kommunalbesoldungsverordnung aus dem Jahre 1957 
geregelt, einer Rechtsverordnung der Landesregierung, 
die nach Anhörung des Hauptausschusses erlassen 
wurde. In dieser Landesverordnung wiro künftig nur 

noch die Besoldung der Spark.assendirektor.en und 
Werkdirektoren geregelt sein. 

Bei aller Anerkennung der Besonderheiten der Kom
munalbesoldung, bedingt durch den Status der Bür
germeister als politische Wahlbeamte, war sich der 
Ausschuß darüber einig, daß Landesbt:?:;oldungsgesetz 
und Kommunalbesoldung nur im Zusammenhang ge
sehen und geregelt werden können; dies schon deshalb, 
weil auch für die kommunalen Wahlbeamten grund
sätzlich das Landesbesoldungsgesetz gilt. 

Die Vorlage der Landesregierung hat in den Beratun
gen des Haushalts- und Finanzausschusses nicht uner
hebliche Veränderungen erfahren, die Sie bitte aus der 
Ihnen vorliegenden Drucksache II/439, die eine Gegen
überstellung der Regierungsvorlage und der Fassung 
nach Be1'atung im Ausschuß enthält, ersehen wollen. 

Die erste wesentliche Änderung finden Sie in § 2; hier 
wurde der Absatz 4, der eine Art Bewährungsbeför
derung der hauptamtlichen Bürgermeister im Falle 
ihrer Wiederwahl enthielt, ersatzlos gestrichen. 

Dafür wurden aber die Einstufungsmöglichkeiten der 
hauptamtlichen Bürgermeister, wie sie sich aus der 
Tabelle in Absatz 2 des § 2 ergeben, entscheidend ver
bessert. Die nach der Einwohnerzahl gestaffelten Grö
ßenklassen der Gemeinden wurden insofern verändert 
und ergänzt, als in der zweiten Größenklasse der 
Schnitt statt bei 5 000 bei 8 000 Ein wohnem gemacht 
wurde, und :indem die Größenklasse von 20000 bis 
40 000 Einwohner noch einmal bei 30 000 unterteilt 
wurde. Bei den Einstufungsmöglichkeiten, für die eine 
Mindest- und eine Höchstbesoldungsgruppe vorgeschrie
ben ist, wurde den Gemeindevertretungen ein größerer 
Spielraum als bisher eingeräumt, indem für jede Grö
ßenklasse nunmehr drei statt bisher zwei Besoldungs
gruppen zur Verfügung stehen. Diese Änderungen ha
ben dazu geführt, daß künftig die höchstmögliche Ein
stufung eines Bürgermeisters mit B 8 fixiert wurde. 
Damit befinden wir uns mit Niedersachsen insofern in 
übereinstimmung, als auch dort das am höchsten ein
gestufte Amt eines Beamten •auf Zeit mindestens eine 
Besoldungsgruppe niedriger eingestuft werden muß als 
das am höchsten eingestufte Amt eines Landesb~amten. 
Der Absatz 3 des § 2 wurde redaktionell verbessert; 
materiell ist es dabei geblieben, daß auch künfüg eine 
Höherstufung frühestens nach zweijähriger Amtszeit 
vorgenommen werden kann. Dies gilt selbstverstän<l
lich nicht für die nach dem neuen Gesetz erstmals mög
lich gewordenen Höhe!:'Stu!ungen. Letztet·es finden Sie 
in § 13 Abs. 2 der Vorlage. 

In § 3, in dem die Besoldung der Amtsbürgermeister 
·geregelt ist, enthielt schon die Regierungsvorlage, die 
unverändert angenommen worden ist, gegenüber dem 
bisherigen Recht eine Änderung. Während bisher bei 
einem Amtsbürgermeister, der gleichzeitig hauptamt
licher Bürgermeister einer amtsangehörigen oder amts
freien Gemeinde war, die Einwohnerzahl der beiden 
Gebietskörperschaften einfach addiert v.rurde, was in 
der Praxis gelegentlich zu unbefriedigenden Ergebnis
sen geführt hat, wird künftig die Einwohnerzahl der in 
Personalunion mitverwalteten Gemeinde nur noch zur 
Hälfte berücksichtigt. 

Die Vorschrift des § 4, der die Einstufungsmöglichkei't 
für den ersten hauptamtlichen Beigeordneten sowie die 
weiteren hauptamtlichen Beigeordneten enthält, wurde 
entsprechend der für die Bürgermeister getroffenen 
Regelung geä ndert. Dabei war jedoch der Ausschuß d er 
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Auffassung, daß bei den weiteren hauptamtlichen Bei
geordneten die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Besol
dungsgruppen au1>reichend sei. 

In * 5 wurde eine bessel:'e Einstufungsmöglichkeit für 
die hauptamtlichen Ortsvorsteher festgelegt. 

Der neue § 6 befaßt sich mit dem Besoldungsdienst
alter der Bürgermeister und Reigeordnet.en. Der Inhalt 
de~ § 6 ist der, daß bei den Wahlbeamten auf Zeit 
l>nt.go;>g<l··n dem Landesbesoldungsgesetz ein Hin<1u.sschie
ben des Besoldungsdienstalters in den Besoldungsgrup
pen A 11 und A 15 nicht stattfindet. Dabei geht der 
Aussehul3 von der rahmenrechtlichen und verfassungs
r1.~chtlic-hen Zulä.ssigkieit dieser vorn Landesbesoldun.gs
ge~(·iz ·1-!hweichenden BDA-Regelung aus. 

In § 8 werden die monatlichen Dienstaufwandsentschä
digungen der hauptamtlichen Bürgermeh:ter und der 
Amt~hürg„rmeister neu festgeset7,t. Es handelt sich 
hierbei um Höc:h!<1.beträge. Während die Skala bisher 
von 100 DM bis 410 DM reichte, sieht die neuf' Skala 
120 DM bis 500 DM vnr. 

fn ~ 11 h<1t rle:r Ausschuß die für die maßgebliche Ein
W• 1hn{'rzah! von der Regieningsvor1age vorgesehene 
B<'messungsgrundlage. nämlich § 24 des Fin.anzaus
gleichsg~etz~. nicht akzeptiert. Für die Einwohnerzahl 
bt vielmehr - wie bisher - die fortgeschviebene Ein
Wl.1hner1-<1hl am 31. Dezember des Vorj.ahres maß.ge
lwnd. Allerdings wird diese Zahl um 20 v. H. der nicht 
ctcn melderechtlichen Vorschriften unterliegenden Per
llonen - das sind die cleut-,di.:u und alliiertem Streit
kräfte - e11höht. Diese Verbesserung der Einwohner
zahl er;;ciüen dem Ausschuß angesichts der durch die 
<~'4rnison<"n verur<1a<:hten Mehr!)„l;istung gerC'chtf.ertigt. 
Wenn die Zahl der Truppen nicht genau ermittelt wer
den k*lnn, was insbesonder e bei den aHiierten Streit
kriiften 1.>J erwarten ist, wird die Zahl der Stationie
rung:s!;tl'eitkräfte von der Gemeindevertretung ge
schätzt. 

§ rn Abs. l enthält eine Übergangsvorschrift für die in 
A 1:3 a eingeio.tufkn Bürgermeister; .sie werden nrach 
.A, 14 übergeleitet, weil künftig eine Einstufung in die 
a-GruppPn - A 11 a, A 12.a, A 13 a und A 14 a - nicht 
mehr 1.uläsi;ig ist. 

Wie dR~ Landesbe:<o1dungsgesctz, so wurde auch das 
Kommunalb€6oldungsgesetz vom Ausschuß einstimmig 
vt.•rab~ ctliedet. Namens des Haushalts- und Finanzaus
schusses bitte ich um Ihre Zustimmung zur Vorlage 
Drucksache II/439. 

(Beifall des Hauses.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich danke den beiden Herren Berichterstattern, die den 
cchriftlidien Bericht erstellt haben und eröffne die 
Bespl'~C'hung. Das "W' ort w ird nicht ge\viinscht. Ich 
M'hließe die Re:>prechung. 

Wir komnwn zur Abstimmung in zweiter Beratung 
l.ilJf!r die Drucksache W439. Ich rufe auf die §§ 1, 2, 3, 
4 und 5. 

Zu ~ 6 liegt die Änderungsdrucks ache II/452 vor. kh 
la s~e über die~e Drucksache abstimmen . Wer der Dr uck-

saclle !I.14{i2 zustimmen will, der möge das Handzeichen 
geben. - Danke! Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun
gen! - Bei zwei Gegenstimmen angenommen! 

.kh ru!e weiter auf: §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, Einleitung und Überschrift. 

Wer der Drucksache II/439 unter Berückskhligung der 
soeben beschlossenen Änderung zustimmen möchte, der 
möge das Handzeichen gl'ben. - Danke! Die Gegen
probe! - Stimmenthaltungen! - liei zwei Gegenstim
men und zwei Stimmenthaltung€n angenommen! 

Wird das Wort zur dritten Beratung gewünscht? Das 
ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung in 
dritter .Beratung. 

Ich rufe auf die §§ 1 bE:;, 17, Einleitung und Überschrift. 
Wer in dritter Beratung dem Gesetz seine Zustimmung 
geben will, der möge sich vom Platze erh~l>~n. -
Danke! Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen! - Das 
Gesetz ist bei zwei Gegenstimmen und drei Stimment
haltungen angenommen. 

i · Mefne Damen und Herren! Mir wurde eb1:on berichtet. 
j die Fraktionen hätten sich <tuf eine Änderung der Ta-

l
! gesordnung insofern geeinigt, daß der Punkt ß vorge-

7.0gen werden soll! Ist das der Fall? -
1 

1 (Zurufe: Ja!) 

- Jawohl! 

Dann rufe ich auf den Punkt 6 der Tagesordnung: 

Bericht des Parlamentarischen 
Untersucbungsausscltusses V/l 

- Drucksache Il!448 -

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Theisen. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Thefsen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Der Landtag hat in seiner 39. Sitzung am 26. 
Januar 1965 auf Antrag der sozialfü'molualit-;<!hen Frak
tion die Einsetzung eines Parlament11risclwn Unter
suchungsausschusses be::.rhlrn,sen. Der Auftrag lautete, 

ane· Vorgange zu untersuchen. die mit der Ein11tPl
lung und Beförderung des Obcrstaat~anwalts Drach 
und. des Eu.;ten Staatsar1wölt~ ... #iFr1P'(.·ke im Zu.s~rn
menhang stehen. 

Der Auss<'huß hflt in $erhs Sitzungf'n beraten uttd Be
weis erhoben. 

In der Sitzung vom 29. Juni haL der AussC'huß den 
Ihnen in der Druck~ache 111448 vorliegenrlf'n i;;l'.'hriftli
chen Bericht beraten und eim:timmig besmlosscn. kh 
kann daher für die Feststellung im l!:lnveri>t.ändnis der 
Fr;.ktionen, und zwar zu den Ausführungen unter I, 
auf den Inhalt des Schriftlichen Berichts verweisen. 

Die Wertung des Ausschusi;es - unter 1I niedergelegt -
lautet folgendermaßen: 
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Mit der Wiedereinstellung von Drach in den Justiz
dienst des Landes Rheinland-Pfalz als Staatsanwalt 
hat die Landesregierung Grundsätze unbeachtet ge
lassen, die bei der Besetzung von Funktionen der 
Strafrechtspflege Berücksichtigung verlangen. Ein 
Staatsanwalt, der die Anklage vor dem Volksgerichts
hof oder, wie im vorliegenden Fall, vor einem Sonder
gericht in seiner Volksgerichtshofauständigkeit und 
damit in einem Strafverfahren mit politischer Zielset
zung im nationalsozialistischen Staat vertreten hat, ist 
als Anklagevertreter im demokratischen Rechtsstaat im 
allgemeinen ungeeignet. Das gilt jedenfalls für einen 
Staatsanwalt, der als Anklagevertreter in so vielen 
Fällen grausame Entscheidungen herbeigeführt hat, 
wie es durC'h Herrn Drach vor dem Standgericht in 
Luxemburg und vor dem Sondergericht in seiner 
Volksgerichtsho!zu:>tändigkeit geschehen ist. Er ist nicht 
der geeignete Vertreter des staatlichen Strafanspruchs 
im demokratischen Rechtsstaat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Dies hat Drach selbst erkannt. Er hat sich darum be
müht, anderweitig verwendet zu werden. Sein Bemü
hen blieb aber erfolglos, letzllich weil im Gegensatz 
zu ihm die Justizverwaltung des Landes Rheinland
Pfalz der Meinung war, Drach als Anklagevertreter 
noch verwenden zu können. Der Ausschuß bedauert 
diese Entscheidung. 

Der Untersuchungsausschuß läßt die Frage offen, ob 
das Gesuch des Herrn Drach auf Wiederverwendung 
nach den Vorschriften des Gesetzes zu Artikel 131 GG 
hätte abgelehnt werden können. Diese Frage kann of
fen bleiben, weil die pflichtgemäße Wiederverwendung 
des Herrn Drach im Staatsdienst des Landes Rhein
land-Pfalz keineswegs seine Wiederverwendung im Ju
stizdienst, dazu noch in der Strafrechtspflege und 
schließlich noch in seiner vorgerückten Stellung als 
Anklagevertreter zur Folge haben mußte. Das Justiz
ministerium hat die Meinung vertreten, ein Versuch, 
Drach in anderer Funktion im Bereich der Verwaltung 
des Landes Rheinland-Pfalz unterzubringen, sei von 
vornherein aussichtslos gewesen. Deshalb habe es ihn 
nicht unternommen. 

Der Ausschuß ist anderer Auffassung. Er vertritt die 
Meinung, daß auf entsprechenden Vortrag des damali
gen Justizministers es hätte möglich sein müssen, den 
Bewerber Drach in irgendeinem Ressort des Landes 
Rheinland-Pfalz \liUf Entscheidung des Ministerrats 
zu verwenden, so daß eine Wiederverwendung im 
Bereich der Justizverwaltung hätte unterbleiben kön
nen. 

Der Ausschuß beanstandet sodann die Art und Weise, 
wie der Antrag auf Wiederverwendung durch das Ju
stizministerium behandelt worden ist. Er sieht es als 
unverständlich an, daß 'der Antrag auf Wiedereinstel
lung dem Ministerpräsidenten ohne Darlegung der vol
len Bedenken und ohne Bekanntgabe der vollständigen 
Unterlagen zugeleitet worden ist mit Bezugnahme auf 
einen Fall, der sich in den entscheidenden vorstehend 
geschilderten Fragen von den Voraussetzungen abhebt, 
auf die es im Falle Drach ankam. 

Die Ursache für die personalpolitische Fehlentschei
dung der Landesregierung ist daher beim Justizmini
sterium zu suchen. 

Die Beförderung des Herrn Drach kann jedoch nicht 
in gleicher Weise be urteilt we rden. Da er die Funk-

tion eines stellvertretenden Behördenleiters versah und 
die entsprechende Planstelle im Haushaltsplan 1960 
höher eingestuft wurde, sieht sich der Ausschuß außer
stande, den Vorgang der Beförderung einer besonderen 
Kritik zu unterziehen. 

Die grundsätzlichen Bedenken, die der Ausschuß gegen 
die Verwendbarkeit des Herrn Drach erhebt, lassen 
sich auf Herrn Wieneckc nicht übertragen. Aus den 
Feststellungen zur Tätigkeit des Herrn Wienccke in 
Luxemburg el'gibi sich seine Beschränkung auf die 
Sondergerichtszuständigkeit im allgemeinen. Entgegen 
der Venvendung des Herrn Drach war also Wienccke 
als Staatsanwalt ausschließlich in solchen Sachen ein
gesetzt, die nicht zur Zuständigkeit des Volksgerichts
hofs gehörten. 

Es kann auch nicht festgestellt werden, daß die auf 
Antrag von Wienecke erlassenen Todesurteile unter 
Berücksichtigung der damaligen Rechtsprechung als 
exzessiv ang~hen werden müssen. Aus diesem Grunde 
hatte das Luxemburger Gericht für Kriegsverbrechen 
schon davon abgesehen, gegen Wienecke wegen dieser 
Todesurteile auf Strafe zu erkennen. Soweit Wienecke 
durch den Luxemburgischen Gerichtshof für Kriegs
verbrechen verurteilt worden ist, sah sich der Ausschuß 
außerstande, die Feststellungen zu überprüfen. 

Es folgen die Unterschriften aller Ausschußmitglieder. 

(Beifall im Hause.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und Vorsitzen
den des Untersuchungsausschusses. Wird das Wort ge
wünscht? - Das Wort hat der Herr Dr. Kohl {CDU). 

Abg. Dr. Kohl: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
~en! Ich habe die Ehre und den Auftrag, namens der 
drei Fraktionen des Landtages von Rheinland-Pfalz zu 
erklären, daß der Landtag den Bericht des Unter
suchungsa usschusses billigt, und zwar in der vorlie
genden Fassung. 

Ich darf gleichzeitig bei dieser Gelegenheit für das 
Hohe Haus zum Ausdruck bringen, wie sehr wir die in 
Luxemburg im deutschen Namen geschehenen Verbre
chen bedauern. Wir verstehen die Gefühle, die die 
Opfer der nationalsozialistischen Blutjustiz oder deren 
Angehörige bei der Erinnerung an jene Zeit empfinden 
müssen. Unrecht, Leid und Trau.er können wir alle 
nicht ungeschehen machen. Aber als frei gewählte Re
präsentanten der Bevölkerung des Landes Rheinland
Pfalz wollen wir unseren Teil dazu beitragen, die 
Schatten der Vergangenheit zu überwinden. Und es 
ist - ich darf d'as doch sicher in Ihrer aller Namen sa
gen - unser herzlicher Wunsch, mit allen Bürgern des 
Großherzogtums Luxemburg in guter Nachbarschaft, 
in Freundschaft und in Frieden in Zukunft zu leben. 

(Beifall des Hauses.) 

Präsident Van Volxem: 

Ich stelle fest, daß d,er Landtag den Bericht des Parla
mentarischen Untersuchungsausschusses zur Kenntnis 
genommen und gebilligt h at. 



1568 Stenographische Berichte des Landtages von Rheinland-Pfalz, V. Wahlperiode 

(Präsident van Volxem} 

Meine Damen und Herren! Sind Sie damit einverstan
den. <l::iß ich jetzt den Punkt 8 der Tagesordnung auf
rufe? Die Landesregierung hat mich gebeten, ihn vor
zuziehen, w~U der Heri: Staatssekretär im Wirtschiafts
rninbtet·ium morgen nicht zur Verfügung steht. - IL:h 
st„lle fe!<t, Sie i_:.ind damit einverstanden. 

Ich rufe auf den Punkt 8 der Tagesordnung: 

Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend 
wirtsehaftlkhc und soziale Lage der Diamant

industrie im Raume Idar-Oberstein 

- Dl"ucksache Il(421 -

Zur Begründung hat der Herr Abgeordnete FüllenbaclJ. 
<sPm das Wort. 

Abg. Füllcnbach: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Große 
Anfrage der Fraktion der SPD - Dmcksache II/421 -
befaßt sich mit der wirtschaftlichen und sozialen Lage 
der Diamantindustrie im Raume Idar-Oberntein. Es 
handelt sich um einen wesentlichen Wirtsd1ö1ftsfaktor 
im Raume Idar-Oberstein mit Ausstrahlung nach Brük
ken (Pfalz). Die Art der Fertigung der Diamantindu
strie besteht überwie~'lld im Lohnschliff. das heißt, 
aus den ausländischen St;i.aten werden Rohdiamanten 
zur Veredelung in den hiesigen Raum gegeben. In die
Eem Industriezweig sind folgende Beschäfügungsarten 
zu v en.ekhnen: Betriebsarbeiter, Zwischenmeister, 
~"lbständige Heimarbeiter, Heimarbeiter, Hausgewed.i.:
treil.Jende und Stuhlmieter. Hie11bei handelt es sich um 
Betriebe, die nur Rohdiamanten bearbeiten. 

Bis wm Jahre 1931 war die Beschäfligung als normal 
z.u bezeichnen und bot für die Arbeitnehmer eine loh
nende Tätigkeit. Anders wurde dle Lage, als im Jahre 
1931 gegenüber der Diamantindustrie ein innerer Boy
kott .ausgesprochen wurde. Erst im Jahre 1960 wurde 
die~er Boykott aufgehoben. Infolge dieser Boykottmaß
nahmen wurde die Bezahlung äußerst schlecht und 
viele Arbeitnehmer haben den erlernten Beru1 .des 
Diamantsdlleifers mit einer besser bezahlten Tätigkeit 
in der Wirtschaft vertauscht. Die Abwanderung wird 
am deutlichsten, wenn man die Zahlen von 1951 mit 
dem hcutig1m Stand vergleicht. 1951 wurden nocll 261 
Lehdinge in der Diamantindustrie verzeichnet. 1956 
waren es nur noclJ. 76 und in den Jahren 1962 bis 1965 
wurden nur noch drei Lehrlinge bei der Berufs.schule ge
führt. Seit Ostern 1964 ist die Stuhlwerkstatt der Dia
mantindustrie geschlossen. Diese Zahlen beweisen den 
Niedergang der Diamantindustrie im Raume IdarM 
Oberstein. Erwähnenswert -ist audi., daß die Arbeitneh
mer keine Stundenlöhne erhalten, sondern ihre Bezah
lung erfolgt nach Stückpreis. Des weiteren wird in die
sem Gewerbe ohne jeden Kündigungsschutz geru:beitet, 
was eine soziale Unsicherheit für die Arbeitnehmer
schaft ·bedeutet. Der Diamantschleifer w.eiß nie, wie 
lange sein Besclläftigungsverhältnis dauei;t. Er kann 
binnen kurzer Zeitabschnitte ent1assen werden. Um 
den Stundenlohn eines Facharbeiters eines and~~·n . 
Wirtsdl.a.ftszweiges zu erreichen, ist er .gezwungen, 50 
bis 60 Stunden wöchentlich zu arbeiten. 

Die unzureichende Bezahlung dst dadurcll zu erklären, 
daß von den Auslandsauftraggebern rür den Lohn
schliff schlechte Ware geliefert wird. Auf dem Welt-

markt ist durch das Hinzukommen neuer Schleifzen
tren in Isvael und Japan der Existenzkampf sehr hart 
gev.rordcn, zumal diese Staaten Subventionen zahlen 
oder den staatlichen Einkauf von Rohdiamanten be
werkstelligen. 

Hier sei ganz klar her.ausgestellt, daß die Diamant
industrie im Raume Idar-Oberstein keine staatlichen 
Sub\"Cntionen zur Besserst.ellung anstrebt In den ver
gangenen Jahren sind verschiedene Maßnahmen wohl 
durchgeführt worden, die aber nicht das Ziel erreicht 
haben, das unbedingt erforderlich ist, um diesen In
dustriezweig unabhängig zu gestalten. So wurde von 
d~l' Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung ein kleiner 
Teil von Diamantschleifern .auf einen Spezialschliff 
umgescllult. 

Die heutige Gr-oße Anfrage be\vei:;t ganz klar, daß die 
bisherigen Maßnahmen unzureiclJ.end waren. In mehre
ren Ausliprachen mit Arbeitnehmern, Arbeib~ebern und 
sonstigen zuständigen Stellen der Wirtschaft ergab es 
sich, daß Möglichkeiten zur ~estigung der Diamant
indu.strie in Maßnahmen gesehen werden, die ich jetzt 
bei der Fragestellung an die Landesregierung näher er
läutern werde: 

1. Wir fragen die Landesregierung, ob ihr die wirt
sdrnflliche Lage der Diamantindustrie bekannt ist. 

Die gemachten Ausführungen beweisen die kritische' 
Lage der Diamantindustrie. Es stimmt nicht, <laß die 
Löhne in Deutschland höher liegen als in Belgien. Hier 
ist eine Ausgeglichenheit festzustellen. Höhere Löhne 
werden in Israel und in Japan gezalllt. In Israel wer
den dafür Subventionen gewährt und vom Staat her 
der Kauf von Rohdiamanten getälLgt. Tatsacl\e ist, daß 
im Jahre 1964 bei uns 30 v . H. UmsaLzrückgang !est
gestellt wurde. Dagegen ist der: Umsatz in Belgien 
gleichgeblieben, weil dort das Lohnveredelungsgesmä!t 
angezogen hat. 

2. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, gegebenen
falls unter Einschaltung der Bundesregierung ode~· 
anderer zuständiger Institutionen, um die Diamant
industrie und den Berufs;;tand der Diamantschleifer 
existenzfähig :zu erhalten? 

Dazu schlägt die SPD-Landtagsfraktion vor: 

1. der Diamantindust.rie zum Selbsteinkauf von Roh
dLamanten beim Syndikat und bei der Börse einen 
Kredit in Höhe von 10 bi::: Hi Millionen DM zu ge
währen mit einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahl:'en. Um 
wirkliche Hilfe zu leisten, darf der Zinssatz höeh
stens 2 b!s 21 /i v. H. betragen, 

2. Obernahme von Landesbürgschaften für die auf dem 
freien Kapitalmarkt aufzunehmenden Kredite, 

3. Zinsverbilligungen für auf dem freien Kapitalmarkt 
ohne Inanspruchnahme einer Landesbürgschaft auf
zwiehmende Kredite, 

4. ZinsverbilligUngen für landesverbürgte Kredite. 

Für diese Stlitzun.gs.aktion kommt nach unserer Au!
!~g an erster Stelle die Bundesanstalt für Arbeits
vennittlung und Arbeitslosenversicherung in Frage. 
Der Bundesanstalt kann es nicht gleichgültig sein, 
wenn .ein booenständiger WirtsclJ.aftszweig ausstirbt 
und dadurch Arbeitslosigkeit auf die Dauer eintritL 
Durch die Erfüllung der angesprochenen Maßnahme 
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wird es möglich, die Industrie unabhängiger zu machen 
und ein bessel'es Sortiment von Steinen zu erwel'bcn. 
Dies bewirkt wiederum eine Steigerung des Einkom
mens der Diamantschlcifel'. Zur Dul'chfilhrung dieser 
Maßnahme soll geprüft we1·den, ob nicht eine Ein- und 
Verkaufsgemeinschaft gegründet werden ~ann. Diese 
könnte dann die Kredite an die in Frage kommenden 
Betriebe weitergeben. 

Weiterhin wird .angeregt, die ernste Lage der Diamant
industrie mit den Unternehmern und Arbeitnehmer
organisationen zu besprechen. Eine geschickte Werbung 
füt· den deutscllen Diamanten mit seinem vorzüglichen 
Schliff sollte stärker untersützt werden. 

Ferner rege ich an, wie in den vorhergehenden Jahren 
eine techni:::che Untersuchung zur Verbesserung der 
maschinellen Ausstattung und des Arbeitsablaufes 
durchzuführen. 

Die SPD-Fraktion will mit der Darstellung der Pro
bleme und mit einigen aufgezeigten Maßnahmen der 
Industrie und ihren Arbeitnehmern eine Hilfestellung 
leisten und schlägt. vor, die Große Anfrage dem Sozial
politischen Ausschuß zu überweisen. 

Prä.sldent Van Volxem: 

Die Große Anfrage wird durch Herrn Staatssekretär 
Dr. Eicher beantwortet. 

Staat1ssekretär Dr. Eicher: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Seit Jahren beschäftigt sich das Ministerium für 
Wirtscllaft und Verkehr mit der wirtschaftlichen Lage 
der Diamantindustrie Idar-Oberstein. Allein im letzten 
Jahr sind mehrere Besprechungen mit Vertretern der 
Diamantindustrie geführt worden. Ich kann daher die 
erste Frage der Großen Anfrage, ob der Landesregie
rung die wirtscllaftliche Lage der Diamantindutsrie be
kannt sei, mit einem klaren und eindeutigen Ja beant
worten. 

Bevor ich zur zweiten Frage Stellung nehme, erlauben 
Sie mir, meine Damen und Herren, einen kurzen Über
blick in Ergänzung der Ausführungen des Herrn Ab
geordneten Füllenbach über die Entwicklung der 
Diamantindustrie in den letzten dreißig Jahren, die ja 
maßgeblich waren für die heutige Lage und für die 
Schwierigkeiten in diesem Raum. Die Diamantindustrie 
beschäftigte im Jahre 1933 im Bundesgebiet über 6 000 
Arbeitnehmer, die sowohl im Lohnschliff als auch in 
der Eigenverarbeitung tätig waren. Da der Unterschied 
in diesen Bearbeitungsmethoden gerade für die.heutige 
Situation besonders bedeutungsvoll ist, sei er hier kurz 
erläutert. 

Der Lohnsc.:hlif! ist jene Schlei!ertätigkeit der einzelnen, 
vornehmlich kleineren Betriebe, die ihre Rohsteine von 
deutschen und ausländischen Händlern und nach Ablie
ferung der geschliJ'fenen Steine den vereinbarten Be
arbeitungslohn erhalten. Die auftraggebenden Händler 
waren und sind sowohl am Londoner Syndikat als auch 
im der Antwcrpener Börse zum Einkauf zugelassen. 

Neben dem Lohnschliff waren auch Diamantschleif
bt.'triebe, vornehmlich größere Unternehmen, zum 
Direktbcwg von Diamanten in London und Antwerpen 

zugelassen und somit in der Lage, das sogenannte 
Eigengesclläft durchzuführen, das heißt, die selb:;t ein
gekauften Diamanten zu sortieren, zu bearbeiten und 
zu handeln. Da die deutsche Diamantschleifindustrie 
früher eine fast monopolartige Stellung in der Welt 
besaß, waren Lohnschliff und Eigenverarbeitung ein
trägliche Geschäfte. Im Laufe der 30er Jahre und ver
stärkt mit Kriegsbeginn wurden die deutscllcn Ein
käufer sowohl vom Bezug beim Syndikat in London 
als auch von der Antwerpencr Börse ausgeschlossen. 
Es entstand, wie bereits vorhin hervorgehoben wurde, 
der sogenannte Boykott der deutschen Diamantindu
strie, die sich in der Folgezeit ausschlientich auf den 
Lohnschliff verlegen mußte. 

Um die deutsclle Diamantindustrie nach 1945 überhaupt 
existenzfähig zu erhalten, wurde der Import von Roh
diamanten zum Lohnschliff unter schwierigsten Umstän
den ermöglicht. Es handelte sich wohl um das aben
teuerlichste Stück Wirtschaftsgeschichte in der Nach
kriegszeit. Aber nicht nur die Schwierigkeit überhaupt, 
an Rohdiamanten zu gelangen, sondern auch das in 
Israel nach dem Kriege neugebildete Diamantschleifer
zentrum führte zu einer rückläufigen Entwicklung der 
deutschen Diamantindustrie, da der Lohnschliff, nun 
auch unter scharfer Konkurrenz stehend, immer weni
ger einti·äglich wurde. So wurden die Bemühungen, 
wieder Zugang zum Eigengeschäft zu erhalten, immer 
größer. Erst nach langwierigen Verhandlungen der 
Landes- und Bundesregierung gelang es, daß 1959 
sieben Firmen, darunter vier aus dem Raume ldar
Oberstein, zum Direktbezug beim Londoner Syndikat 
wieder zugelassen wurden. Weitere Bemühungen, die 
Zahl der Direktbezieher zu vergrößern, sind bisher 
erfolglos geblieben. Den Bemühungen der Bundesregie
rung war es schließlich zu verdanken, daß ab Januar 
l962 auch die belgischen Boykottmaßnahmen aufgeho
ben wurden. Die Antwerpener Börse wird von Verkäu
fern bestritten, die ihre Rohwaren im Direktbezug vom 
Londoner Syndikat erhalten, sie sortieren und an 
Händler und Schleif~r weiterveräußern. Da die zum 
Einkauf zugelassenen Personen an der Antwerpener 
Börse vornehmlich Händler sind, werden die von ihnen 
weitergegebenen Rohdiamanten nach wie vor im we
sentlichen im Lohnschliff bearbeitet. 

Die Landesregierung hat frühzeitig erkannt, daß der 
Wettbewerb unter den internationalen Diamantschlei
fern immer schärfer und. die neuerrichteten Diamant
schleiferzentren im Ausland - es wurde schon davon 
gesprochen, sie liegen in Israel und Japan - mit ihren 
modernsten Einrichtungen zunehmende Marktbedeu
tung erlangen würden. Bereits im Jahre 1955 hat daher 
das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr einen 
Auftrag für eine umfassende Untersuchung der rhein
land-pfälzischen Diamantindustrie und unter Einsatz 
beachtlicher Mittel in den Jahren 1961 und 1962 Ent
wicklungs- und Forschungsarbeiten in Auftrag gege
ben, die u. a. durch Änderung an den Diamantsäge
maschinen eine Einsparung der Scllnittdauer um 30 
v. H. bewirken. 

Immer stärker wurde nun aber bei de1· schwieriger 
gewordenen Lage jedocll das Bestreben der Diamant
industrie - in der heute nicht, wie in der schriftlichen 
Begründung zu der Großen Anfrage vorgetragen wurd<>, 
5 000, sondern nur noch l 700 Arbeitnehmer beschäftigt 
sind -, von den weniger gewinnbringenden Lohnschlei
ferarbeiten mehr und mehr abzugehen und verstärkt 
ins Eigengeschäft zu kommen. Das ist nul' möglich 
über eine Vergrößerung des Einkaufs der sieben Fir
men, die beim Syndikat in London zugelassen sind. 
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Möglichkeiten zur Ausweitung des Einkaufs zeichrum 
sich ab. Zur Zeit erhalten die zugelassenen Betriebe 
prn Monat eine sogenannte Sicht von Rohdimanten zu
geteilt. die jeweils einen Wert von 12 000 bis 18 000 
Pfund 1·epräsentiert. Unter Hinzureclmung eines Be
arbeitungslohnes von 30 000 bis 40 000 DM pro Sicht 
b<>trägt der Kapitalaufwand 200 000 DM oder rund 2,4 
Millionen DM im Jahr. Den wenigen Direkteinkäufern 
geht es einmal darum, mehr Kapital zum verstärkten 
Sichteinkauf zu erhalten, zum anderen dieses Kapital 
zu möglichst günstigen Bedingungen zu bekommen. 
Das kam auch in den Anregungen des Herrn Abgeord
neten Füllenbadt wm Ausdruck. 

DiPse Wünsche waren Gegenstand mehrerer eingehen
der Besprechungen, die zwischen Vertretern der Dia
man1 i n(111striP und dem Wirtscl1aftsministerium im 
letzten .Jahr geführt wurden. Bei diesen Verhandlungen 
wurde auch geprüft ob eine in Hessen im Jahre 19G4 
durchgeführte - jedoch das· muß kh einschränkend 
sag<>n - wenig wirksame Zinsverbilligungsaktion in 
unsPrem Lande eingeleitet werden sollte, Wir haben 
damals unsere Bcrc>itiiochaft dazu zu erkennen gegeben. 
Die Vertreter der Diamantindustrie stimmten jedoch 
mit uns übe1·ein, daß eine Aktion in dem Umfange, 
wie :>it> in Hes:o:en dur<'hgeführt wurde, die überdies -
das ~ei "ingefügt - einen völligen Bruch mit rmseren 
bisherigen Richtlinien bedeutet hätte, für die rhein
hind-pfälztSt'hC Diamantindustrie kein geeignetes Mit
tel zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage seL 
Dagegen ""'Urde in den Verhandlungen wegen der Ge
wÄhrun~ einer Landesbürgschaft zur Erlangung der 
().(•lrl1n1fnahme bei den Banken ein Weg gesehen - auch 
dieser WPf!, wurde vorhin aufgezeigt -, um die Ei.gen
gesc:häfte zu stärken. Nach einer Besprechung bd mir 
J\nfang Sept~mbei- 196•1 wurde am 28. September in 
Idar-Oberstein unter Beteiligung unseres Finanzmini
~kriums ii;erade diese Möglichkeit der Übernahme einer 
Betrif'bi;mit.tf>lhlirgS<'haft eingehend untersucht. Man 
wurde Ekh einig, daß eine Firma einen Bürgschaftsan
trag s tellen soll und in einem solchen Musterfall di.e 
Probleme vertieft werden sollten. Dabei waren die Ver
lr.eter der Landesregierung und der FINAG bereit, zu 
prüfen, ob die Bürgschaftskosten im Hinblick auf die 
b~·~<mdere Situation der Diamantindustde gesenkt wer
den bzw. entfallen könnten. Bis heute ist ein solcher 
Antrag nicht voq~elegt worden, so daß angenommen 
\Verden kann, daß die Hausbank selbst Wege einer aus
reichendPn Kreditversorgung gefunden hat. 

Ich darf daher unter Hinweis auf die Bemühungen in 
der Veri~angenheit und die soeben geschilderten Be
sprechungen im letzten Jahr die Frage Nr. 2 dahin 
beantworten, daß die Landesregierung bereit ist, auch 
in Zukunft in enger Fühlung mit dem Bundeswirt
;;chaftsministerium alle Bestrebungen zu fördern, die 
zur Erhaltung der Existenzgrundlage der heimischen 
Diamantindu1'trie führen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Van Volxem: 

D:.i~ W'lrt hat Herr Abgeordneter Dr. Brenner (CDU). 

Abg. Dr. ßrenner: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Dia
tn<intindustrie ist der jüngste Zweig der Edelstein
indui;trit> im Raume Idar-Oberstein. Laut Auskunft des 

Facb.v.erbandes,, dieser Industrie betrug die Zahl der 
Diamantschleifer im Jahre 1955 2500; sie ist im laufen
den Japr zurfickgegangen au.C rund 1000. Auf meine 
Frage a,n c;l.en Fac;b,yerband, was aus den 1 500 gewor
den sei, die nicht mehr als Diamantsehlelfer tätig sind, 
ist mir gesagt worden: Der überwiegende Teil hat den 
SchleifeÄ·b~ruE aufgegeben und ist bei der deutschen 
oder amerikanischen Wehrmacht untergekommen; nur 
em1ge wenige sind i,ibergewechselt in einen anderen 
Zweig der Edelsteinindushie. 

Etwa 90 Prozent der Diarnantschleif€r sind noch heute 
im Lohnschliff beschäftigt. Was Lohnschliff bedeutet, 
hat der Herr Staatssekr"t~r in :'\Pinf'l' Beantwortung 
gesagt. Die Lohaschliffaufträge für ausländische Rech
nung sind infolge starker ausländischer Konkurrenz 
erheblich zurückgegangen. Der größte Konkurrent ist 
Israel. Dort ist mit staatlicher Förderung in fünf Jah
ren eine Industrie aufgebaut worden, die heute .a '700 
Diamantschleifer beschäftigt. Hinzu kommt - als wei
tere Folge der Konkurrenz -, daß die Rohdiamanten. 
die h~ute nach Tdar zum J.ohmchliff gegeben werden, 
minderer Qualität sind. Ihre Bearbeitung ist so zeit
raubend, daß viele Schleifer darauf verzichten, weil sie 
unrentabel ist. 

So erklärt sich das Bestreben, das der Herr Slaats
sekretär schon angedeutet hat, vum Lohnschliff abzu
gehen und in das Eigengeschäft zu lwmmcn, das heißt, 
bei · ~ei;n · DiaJ;riax:itensyndikat in London odcr bei der 

·· Bfü1~~·"fü""UfWerpHt Rohdiamanten selbst einzukaufen. 
Oie ~inkaufskapazität der vier Idarer Firmen, die in 
London und Antwerpen zugelassen sind, ist aber bei 
weitem nicht groß genug, um wieder so vielen Schlei
fern Beschäftigung zu geben wie früher. In London 
und AA ... nt\x:erpen herrscht ein strenget'" Ko1nn1ent. Efn ... 
kaufen kann nur ein kleiner Kreis Zugelassener. Und 
Rohdiamante<n kann man nur in Lond•m und Antwer
pen einkaufen. Die ·w::ire wird dort in unsortierten 
Portionen, sogenannten Sichten, abgeg(~ben. Die Preise 
hat der Herr Staatssekretär genannt. Die Ware ist im 
voraus zu be7..ahlen. Wer nicht frlstgernäß zahlt, wird 
aus der Einkäuferliste gestrichen. 

Den wenigen Direkthändlern in Idar geht es zur Ver
stärkung des Sichteneinkaufs erstens um mehr Kapital 
und zweitens wn günstige Bedingungen zur Erlangung 
dies.es Kapitals. Eine Lande!>llürgsdu1ft wäre zwar ein 
Weg, höhere Kredite zu erlangen. Das allein hilft aber 
nicht, wie man mix beim Fachverband gesagt hat, 
wenn nicht eine Zinsverbilligung, allerdings in grö
ßerem Umfange als in Hessen, hinzukäme. Das ist 
offenbar der Grund, warum von dem diesbezüglichen 
Angebot einer Landesbürgschaft bis jetzt kein Ge
brauch gemacht worden ist. Die Ge\vährung von Zins
verbilligung würde zwar einen Bruch mit den bisheri
gen' "R.ic.hÜ.inien der Landesregierung bedeuten, die 
offenbar in der Bewilligung von Zinszuschü~i:E"n für 
Betriebsmittel eine Wettbewerbsvl:'lt.t:>l'i'ung sieht. 

Hier taucht die Frage auf: Kann mit Investitionszu
schüssen geholfen werden'/ Vielleicht wäre angesichts 
der besonderen Situation an eine Änderung der Richt
linien oder an eine Ausnahme von den Richtlinien zu 
denken. 

Meine Damen und Herren! Es geht hier immC'rhin 
darum. eine Indui:tri~. diP in gu1en Zeiten ein~m Jah
resexport von 100 Millionen Mark hatte, am Leben zu 
erhalten. Da hier auch - und meines Erachtens vot·
wiegend - wirtschaftliche Probleme ange8pt·ochen sind, 



45. Sitzung, 6. Juli 1965 1571 

CPr. Brenner) 
beantrage ich Überweisung auch an den Wirtschafts
ausschuß, 

(Abg. Dr. Neubauer: Federführend!) 

und zwar federführend an den Wirtschaftsausschuß. 

(Beifall im Hause.) 

Präsident Van Volxem: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es ist bean
tragt, die Große Anfrage an den Wirtschafü;ausschuß 
und an den Soziaipolitischcn Ausschuß zu überweisen. 
Feder!ührend soll der Wirtschaftsausschuß sein. Sie 
sind damit einverstanden. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend 
Bildu·ng von MaschinenrJngen in Rheinland-Pfalz 

- Drucksache ll/ 398 -

Die Begründung erfolgt durch Herrn Abgeordneten Dr. 
Haas (SPD}. 

Abg. Dr. llaaii;: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wer die 
wirtscha!llichen und geistigen Kräfte, die sich heute 
auf dem einzelnen Bauernhof treffen und oft über
schneiden, beobachtet, der weiß sehr bald, daß die 
derzeit ige Situation der deutschen Landwirtschaft nicht 
auf einen einzigen Grund zurückzuführen und nicht 
aus einer einzigen Ursache heraus zu erklären ist. Der 
umfassende gesellschaftspolitische und technische 
Wandlungsprozeß, den wir seit Jahren erleben, findet 
au! der Grundlage einer weltweiten politischen Neu
orientierung unserer Zeit statt. Wenn aber die der
zeitige Lage unserer Landwirtschaft so vielseitige Ur
sachen und Veranlassungen hat, dann darf niemand 
hoffen und erwarten, daß es für die Lösung der akuten 
Fragen und Aufgaben ein einziges Allheilmittel geben 
könnte. 

Diesen Eindruck erwed<.te allerdings vielfach die Pro
paganda, die zu Beginn dieses Jahres um die Maschinen
ringe und füt· die Maschinenringe gemacht wurde. Die 
Schaffung wertgleicher Lebensvoraussetzungen in allen 
Bereichen des ländlichen Daseins kann nicht durch 
billige Einzelrezepte, sondern nur durch eine Fülle 
sich ergänzender Maßnahmen auf allen Gebieten er
!olgen. 

Der oben angedeutete Wandlungsprozeß in unserer 
Landwirtschaft tritt nirgends so deutlich und zahlen
mäßig erfaßbar in Erscheinung wie in der Tatsache, 
daß die dcutsdie Landwirtschaft in zunehmendem Maße 
menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzen 
mußte. Der Anteil der in der Landwirtschaft Beschä f
tigten an der Gesamtzahl der Beschäftigten in der 
Bundesrepublik ist von 24,7 Prozent im Jahre 1950 auf 
12,7 Prozent im Jahre 1963 zurückgegangen. Die Zahl 
der landwirtschaftlichen Familienarbeitskräfte betrug 
im Jahre 1950/51 noch 4 380 000, im Jahre 1963/64 nur 
noch 2,7 Millionen. Die Zahl der ständigen Arbeits
kräfte in der Landwirtschaft verringerte sich von 766 000 
im Jahre 1950/51 auf 257 000 im Jahre 1963/64, die Zahl 

der nichtständigen Arbeitskräfte von 360000 auf 185000. 
Damit hat die deutsche Landwirtschaft in ungefähr 
zehn Jahren weit über 2 Millionen Arbeitskräfte an 
die übrige Wirtschaft abgegeben. 

Im Jahre 1945 verfügte die Landwirtschaft der Bundes
republik über 60 000 Schlepper. Heute sind es übe1· eine 
Million geworden. Die Zahl der Mähdrescher ist auf 
über 100 000 angestiegen. Ein Ende dieser Entwicklung 
ist noch nicht abzusehen. Die Gesamtbetriebsausgaben 
der Landwirtschaft sind nach dem Kriege von J ahr zu 
Jahr gestiegen und nähern sich einem Betrage von 20 
Milliarden. Ich glaube, der letzte Grüne Bericht weist 
18,6 Milliarden aus. Der größte Teil dieser Ausgaben, 
vor allem der Ausgaben für !viascltinen, iließt der ge
werblichen Wirtschaft zu, die damit die Grundkosten 
ihrer Produktion und damit auch ihres Exportes deckt. 
Auf diese Leistung der deutschen Landwirtscha!l für 
die gesamte Volkswirtschaft wird viel zu selten auf
merksam gemacht. Für die Landwirtschaft selbst hat 
allerdings die Ersetzung der menschlichen Arbeitskraft 
durch die Maschine nicht die gleich erfreulichen Folgen 
wie für die gewerbliche Wirtschaft. 

Der Maschineneinsatz in der Landwirtsc.:haft erfolgt 
unter ganz anderen Bedingungen. Die Maschine führt 
hier nicht zu einer solchen Produktionssteigerung und 
damit auch nicht zu einer solchen Kostensenkung, daß 
ihre Amortisation unter allen Umständen gewährleistet 
und gesichert ist; denn die in der Landwirtschaft ein
gesetzten Maschinen arbeiten zum großen Teil nur eine 
kurze Zeitspanne. Bei der Struktur unserer Betriebe 
können sie sogar im einzelnen Betrieb nicht immer 
voll ausgenutzt werden. 

Je begrenzter jedoch die Nutzungsmöglichkeit einer 
Maschine ist, desto geringer wird ihre Rentabiltät. Das 
führt bei dem Tempo der technischen Entwicklung sehr 
oft dazu, daß viele Maschinen bereits veraltet sind, ehe 
sie abgenutzt werden konnten. 

Diese Situation, meine Damen und Herren, legt den 
Gedanken des gemeinschaftlichen Maschineneinsatzes 
mit dem Ziel der Kostensenkung nahe. Dieser Gemein
schaftseinsatz kann erfolgen 

1. im Lohnverfahren, bei dem der Unternehmer die 
ihm gehörenden MasChinen gegen Bezahlung ein
setzt, 

2. durch eine Maschinengenossenschaft, bei der Be
Sch!ilffung und Einsatz der Maschine n gemeinschaft
lich er folgen, und 

3. durch Maschinenringe, bei denen das einzelne Mit
glied nur eine oder wenige Maschinen selbst be
schafft, diese aber auch den anderen Mitgliedern 7.Ur 
Verfügung stellt. Das Geben und Nehmen von Ma
schinenleistungen wird dabei durch eine Verwal
tungsstelle verrechnet. 

Wer die Gründung des Bundes landwirtschaitlicher 
Maschinenringe, die im Januar dieses J ahres in Kassel 
stattfand, in der Presse verfolgte und dabei jene Vor
schußlorbecren zur Kenntnis nahm, mit denen die 
Gründer sich selbst bedachten, konnte leicht zu der 
Meinung kommen, hier sei nun endlich die allein selig
machende Form des Maschineneinsatzes gefunden 
worden. 

Auf dieser ersten Bundestagung der Arbeitsgemein
schaft der Maschinenringe führte zum Beispiel der Prä-
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sidcnt des Deutschen Bauernverbandes, Herr Rehwin
ke-1, aus: Wir haben alle bei der Mechanisierung unserer 
Betriebe Lehrgeld bezahlen müssen, aber wir glauben, 
jetzt eine .Form des Maschineneinsatzes gefunden zu 
haben, die eine bestmögliche Verwendung dieses 
teuer~n Betriebsmittels erreicht. 

In der Nr. 48 der Rhein-Zeitung vom 8. April 1965 
konnte man folgendes lesen: 

Zwischen 600 Millionen und zwei Milliarden DM 
könnten jährlich durch einen rationelleren Einsatz 
von M('nsmen und Maschinen im Bundesgebiet ge
spart werden, erklärte Leopold Gmf Rotkirch, Vor
sitzender der Eundesarbeitsgemeinscha!t der Ma
schinenringe. So sehr sel die deutsche Landwirtschaft 
bereits über-mechanisiert, obwohl sie noch nicht voll
mechanisiert sei. Graf Rotkirch wandte sich in die
sem Zusammenhang gegen jede Form von Subven
tionen für Maschinenanschaffungen von Maschtnen
gemt>imchaften der Landwirtschaft. Sie verführten 
nur zu unüberlegten Käufen. Die Bundesarbeitsge
meinschaft cier Maschinenringe und der Zentralver
band der Lulrnunternehmer trafen sich am Mittwoch 
in Bad Godesberg zu Überlegungen, wie Lohnuntel'
nehm~'n und Maschinenringe, von denen es bisher 
im Bundesgebiet über 300 mit mehr als 17 000 Mit
gliedern gibt, ihren Maschineneinsatz am zweck
mäßigstf'n koordinieren könnten. 

Meine D;imen und Herren! Ich glaube, hier wird eine 
Tromp•·1e geblasen, der man doch ein klein wenig Luft 
atlassen müßte; denn sicherlich kann man so allgemein 
nicht übt•r diese Neugründungen von Maschinenringen 
~prechen. Sind diese Maschinenringe gut, werden sie 
.~ich v•m ;;l:'lbst durchset.J:en. Dann müssen sie aber auch 
den Vv'"'~ttbew·erb nüt den anderen Formc.&J. des üher
bdrieblichen Maschinene1nsatzes ohne einseitige Bc
~ün:;tigun~ durch die Bundesregierung bestehen. 

Selbst W'Önn man in Niedersachsen nur gute Erfahrun
gen mit den Maschinenringen gemacht hat, darf man 
die~e Erfahrungen nicht ohne weiteres auf Gebiete mit 
Piner ganz anderen Agrarstruktur, mit anderen Anbau
und Klimaverhältnissen übertragen wollen. Der reine 
Ackcrb11ubetrieb mit wenig Klimarisiko bietet für den 
Ma:>ehinenring sicherlkh mehr Möglichkeiten als Fut
terbctub~'triebe in klimatisch ungünstigen Lagen. 

Man Hollt.e aber auch nicht übersehen, daß bci den 
Maschinenringen nicht. nur die Maschine, sondern auch 
der Maschinenführer g€stellt werden muß. Ist das bei 
Ulll"t'l'Pn Verhältnissen. bei denen der Maschinenführer 
of1 die einzige männliche Vollarbeit.~kraft im Betrieb 
darntellt, überhaupt möglich? 

Dem Bundesernährungsminister schien eine solche Ent
wicklung der Maschinenringe nicht unwillkommen zu 
:i<.>in. Na<'h seiner Ansicht sollt<.> die Förderung der Ma
~chi nenJ'lemeinschaften aus dem Grünen Plan schon mit 
cties~m Haushaltsjahr ablaufen. Die vorgesehenen Zu
schüsse wurden dementsprechend um fünf Millionen DM 
auf zehn Millionen DM herabgesetzt. Da bereits aus 
dem vergangenen Jahr Anträge in einer Höhe von neun 
Mntionen DM vorlieJten, bedeutet die vorgesehene 
Mittelverkürzung die Einstellung der bisher durchge
führten Förderungsmaßnahmen, die nunmehr einzig 
und allein auf die Länder übergehen sollen. 

Gegen ein solche Entwicklung, ganz gleich, ob sie 1963 
oder 1967 wirksam wird, müssen auch die Länder mit 
aller Entschiedenheit Stellung nehmen. Die Meinung 

des Bundesministeriums - und daJ:'auf kommt es hier 
an -. daß die Maschinengemeinschaften übel·holt seien, 
kann nur als eine einseitige und falsche Beurteilung 
der Wirklichkeit gesehen werden. 

(Vizepiäsident Rothley übernimmt den Vorsitz.) 

Diese Fragen, meine Damen und Herren, wollten wir 
mit unserer Großen Anfrage zur Diskussion stellen. Es 
geht uns dabei zunäehst um die Feststellung, in wel
chem Umfang die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
von den verschiedenen Möglichkeiten des gemeinschaft
lichen Maschineneinsatzes bisher Gebrauch gemacht hat 
und wieweit die Landesregierung selbst diese Möglich-

. keiten bisher gefördert hat und ln Zukunft zu för<lern 
gedenkt. Dabei wird auch die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Fonuen des gcmeinscl1aftlicllen Ma
schineneinsatzes nicht übersehen werden dürfen. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Maschinenringe weist zum 
Beispiel auf die Zusammenarbeit mit dem Lohnunter
nehmer hin. Dabei taucht die Frage auf, welche steuer
lichen Auswirkungen beispielsweise dabei die Tatsache 
hat, daß der Unternehmer nun Mitglied eines Maschi
nenringes wird. Ebenso wäre eine Zusammenarbeit 
zwischen Maschinengemeinschaften und Maschinen-

... lini:en m!Sglk.h. 

Unsere Große Anfrage sollte aber auch mit dazu bei
tragen, eine Antwort auf die Frage zu suchen und zu 
finden, welche Form des gemeinschaftlichen Maschinen
einsatzes sich bei unserer Betriebsstruktur bewährt hat 
und welche Folgerungen die Landesregierung aus die
sen Erfahrungen für die .Zukunft zu ziehen gedenkt. 
Wekhe Mittel will sie in den kommenden Jahren zur 
Förderung des gemeinschaftlichen Maschineneinsatze::; 
- seien -es nun 1'„1asc..~inenringe oder lVIaschin~ng~rnein-
scharten - zur Verfügung stellen? 

{Beifall der SPD.) 

Vizepräsident Rotbley: 

Die Beantwortung der Großen Anfrage erfolgt durch 
Herrn Landwirtschaftsminister Stübingt'r. Ich erteile 
ihm das Wort. 

La.ndwirtscha.ftsminister StübingH: 

Hel'r Präs.ident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Unsere landwirtschaftlichen Betriebe wd.sen heute 
eine hohe finanzielle Belastung durch die Kosten für 
MasChinen und Geräte auf, die zum Teil 5 000 bis 6 000 
DM je Hektar betragen. Diese Belastung stellt vielfach 
die Rentabilität der Betriebe in Frage und hat daher 
in den vergangenen Jabxen zur Bildung der verschie
densten Formen von übcrbetrieblicher Maschinennut
zung geführt. 

----------·- ·-· 

In Rheinl;l.nd-Pfälz - und damit komme icl1 zur Be
antwortung der Frage 1 - haben sich die Betriebe sehr 
bal4 an d~El Vlilränderten Ilcdingungen angepaßt und die 
un~chiedll.Wsten Fonnen des übcrbctrieblichen Ma
lii~~4i.l!~tz~ du.i:chgeführt. Diese reichen von de1· 
foi:ml011en .w,(i ni.cbt ve1·rechnett?n Nambarschaftshilfe 
f.j.qep; ~~ 1.l.Ud &fößcre Gemeinschaften bis zum Ma
schl.nentlng und zum Lohnunternehmeu. Ich möchte 
hl~„.hi::~1.m!i:P. :S:err :Or. Haas, daß es sich dabei - und 
ich glaube., daß ich da mit Ihnen einig gehe - um eine 
kontinuierliche Entwicklung handelt, deren Lenkung 
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seitens des Staates aber insofern au! Schwierigkeiten 
stößt, als auch die Mentalität der Beteiligten, das 
heißt der Menschen, eine große Rolle spielt. 

Der in der Frage 2 ang·esprocllene Gedanke des Ma
schinenringes - wir müssen das hier ganz offen und 
ehrlich sagen, Herr Dr. Haas - ist in Rheinland-Pfalz 
bisher nur in drei Fällen aufgegriffen worden - in 
Langmeil, in Altenkirchen und in Marbach - , und zwar 
bedingt - wie Sie auch in der Begründung Ihrer Gro
ßen Anfrage gesagt haben - durch die völlig anderen 
strukturellen Verhältnisse bei uns, gegenüber den Ver
hältnissen in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein. 

(Abg. Dr. Haas: Herr Minister! Auch nur dem 
Namen nach!) 

- Entschuldigen Sie, Herr Dr. Haas, das kommt gleich! 

Es handelt sich dabei ausschließlich um Gründungen 
unter Mitwirkung von Kreditinstituten, die sogar die 
Geschäftsführung der Ringe übernommen haben und 
die aber eigentlich mit dem System des Maschinenrings, 
über das Sie hier berichtet haben, nicht viel zu tun 
haben. Demzufolge sind unsere Ringe nicht unbedingt 
vergleichbar mit den selbständigen Ringen, über die 
aus anderen Bundesländern berichtet wird. 

Es ist übrigens keineswegs etwa so, daß es in den 
anderen Bundesländern nur eine einzige Form des 
überbctrieblichen Maschineneinsatzes gibt, nämlich die 
des sdb.ständigen Ringes. Die Schwierigkeiten der selb
ständigen Ringe liegen vor allem in der Funktion des 
Geschäftsführers, dessen Gesamtkosten bei hauptamt
licher Tätigke it erst dann wirtsclrnftlich tragbar wer
den, wenn ein Jahresumsatz von 300 000 DM erreicht 
wird. 

Die in Rheinland-Pfalz vorhandene Betriebsgrößen
skuktur wird voraussichtlich bis auf weiteres der 
Gründung von großen selbständigen Maschinenringen 
hinderlich im Wege stehen. Die Landesregierung för
dert die Gründung von Masd1inenringen oder ähnlichen 
Institutionen natürlich in jeder Weise, sieht aber in 
diesen Formen nicht e twa - ich gebrauche hier dasselbe 
Wort wie Sie in Ihrer Begründung - eine Patentlösung. 
Die Förderung ist zunächst eine ideelle, unter beson
derer Mitwirkung der landwirtschaftlichen Beratung. 
Eine materielle Förderung erfolgt über die Beihilfen 
für Maschinenanschaffungen - wie bei den kleinen 
Maschinengemeinschaften - und in der Einbeziehung in 
die Zinsverbilligungsaktion. 

Wir bcobat:hten mit größtem Interesse, wie und wo sich 
Maschinenringe bilden und welche Entwicklung sie 
ndHncn. Wir begrüßen es uach, daß sich Kreditinstitute 
helfond einschalten. Die Landesregierung sieht jedoeh 
keine Möglichkeit, von sich aus die Gründung von Ma
schinenringen zu betreiben oder stärker voranzutreiben. 
Der Maschinenring ist sicherlich nur eine Lösung für 
das Problem, welches hier zur Diskussion steht. Nicht 
zu.fällig sind die bisher bekannt gewordenen selbstän
digen Ringe fast ausschließlich in Gegenden mit gün
stigen Betriebsgrößenstrukturen entstanden. In unse
rem Lande werden voraussichtlich auch weiterhin selb
ständige Ringe keine größere Bedeutung erlangen. 

Zur Frage 3: Die Landesregierung fördert seit dem 
Jahre 1956 die Anschaffung von l'andwirtscha!tlichen 
Maschinen und Geräten durch Maschinengemeinschaf
ten mit mindestens fünf Mitgliedern, indem sie ihnen 
Zuschüsse aus Landesmitteln gewährt. Außerdem wird 

der überbetriebliche Maschineneinsatz durch Lohn
unternehmen aus Bundesmitteln des Grünen Plans 
gefördert. Seit dem Jahre 1957 werden die Zuschüsse 
aus Landesmitteln auch Pe1·sonenvereinigungen mit 
drei und mehr Mitgliedern bewilligt. Bis Ende 1964 
wurden aus Landesmitteln Zuschüsse in Höhe von 1,937 
Millionen DM für den überbetrieblichen MaschinE:'n
einsatz verausgabt, der Zuschuß aus Landesmitteln be
trägt 20 Prozent des Anschaffungspreises, höchstens 
jedoch 3 000 DM je Betrieb in drei Rechnungsjahren. 

Für Lohnunternehmen wurden in der gleichen Zeit a us 
Bundesmitteln 2,069 Millionen DM bewilligt. Dieser Zu
schuß aus Bundesmitteln beträgt 15 Prozent des An
schaffungspreises, höchstens jedoch 7 500 DM je Emp
fänger und Rechnungsjahr, in von Natur a us benach
teiligten Gebieten 20 Prozent, höch::;tens jedoch 10 000 
DM je Empfänger und Rechnungsjahl'. Insgesamt wur
den bisher etwa 2000 Gemeinschaften bezuschußt. Wenn 
sichergestellt ist, daß durch die Bildung von Maschi
nenringen der Zweck der rationellen überbetrieblichen 
Maschinennutzung erreicht wird, werden diese selbst
verständlich in die Förderung einbezogen. 

Ich bin der Meinung, Herr Dr. Haas, es wäre gut, 
wenn wir die Anfrage, d ie hier gestellt worden is t, dem 
Agrarpolitischen Ausschuß überweise n würden, und 
wenn wir dort noch einmal genau überlegen, wie wir, 
und zwar in erster Linie den selbständigen, aus der 
Initiative der Bauern sich entwickelnden Zusammen
schlüssen in einer geschickteren Form noch helfen kön
nen als es bisher der Fall war. Wir ~ind in unseren 
Landesrichtlinien schon etwas abgewichen. Es sind nach 
den Bundesrichtlinien ja mindestens fünf Mitglieder, 
aber Sie wissen genau, in de r Praxis sind es meistens 
zwei oder drei Leute, die sich zusammenschiießen 
und gemeinsam ein größeres Aggregat kaufen. Aber 
letzten Endes ist in diesem freiwilligen Zusammen
schluß der drei Landwirte ja doch dasselbe gewollt, 
als in dem großen überbetrieblichen M aschinenring, 
der hier so stark propagiert wird. Und l etzten Endes 
haben die drei Leute genauso gut einen Anspruch dar
auf, wenn schon Hilfe gegeben wird für den gemein
schaftlichen Masch ineneinsatz, auch in diesem Falle 
diese Hilfe zu erhalten. 

Aus diesem Grunde würde ich vorschlagen, den Antrag 
dem Agrarpolitischen Ausschuß zu überweisen. Wir 
stehen gerne zu näheren Erläuterungen dort noch zur 
Verfügung. 

(Beifall im Hause.) 

Vizepräsident Rothley: 

Ich eröffne die Aussprache. - Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dann schließe ich die Besprechung. Es ist 
beantragt, die Große Anfrage dem Agrarpolitischen 
Ausschuß zu überweisen. - Das Haus ist damit einver
standen. 

Ich ru!e auf Punkt 5 der Tagesordnung: 

Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Grotmann 
u. a. (CDU) betreffend Kanincltenpla.ge im Ahrtal 

- Drucksache II/418 -

Die Große Anfrage wird begründet durch den Herrn 
Abgeordneten Dr. Grotmann (CDU). Ich erteil'-' ihm das 
Wort. 
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Abg. Dr. Grotmann: 

Herr Prä~ident! Meine Damen und Herren! Im Laufe 
des venl.imgenen Winters sind in der Gemarkung Bad 
Neuenahr im Kreise Ahrweiler Wildverbißschäden 
durC'h K.mi11d1"'n verursacht worden, die einen solchen 
Umfang angenommen haben, daß sie für einen Teil 
der Grundstückseigner zu einer Existenzgefährdung 
geworden sind. 

Die ersten Beobachtungen stärker auftretender Wild
schäden wurden im Dezember 1964 gern.acht. Am 21. 
Dl'Zl'mber meldete der Außendienst der Stadt Bad 
Neuenahr. daß an den Obstbäumen der städtischen 
(~rund~h1'.~ke- ~tE-rk12'1" Verbiß durc..11 !{aninchen ent
!<l.anden sei und daß zur Verhütung weiterer Sctläden 
Gegenmaßnahmen getroffen werden müßten. Am 8. 
.Januar 1965 gab der Stadtbürgermeister in seine!" 
EiJ?;enschaft als Jagdvor-steher der Jagdgenossenschaft 
Bad Neuenahr den Jagdpächtem in einem Schreiben 
,·on den festge5teJJten Verbißschäden Kenntnis und 
f1_1rdert<" "'"' 1n1f. dRfür 7-U sorgen, daß weitere Schäden 
miJglich;;t vermieden würden. Er schlug einen er-höhten 
Abschuß vor sowie die Ausgabe von Schutzmitteln 
an die Besitzer der gefährdeten Anlagen. 

Zu •:He~er Zeit konnt~~ noch keine Rf'cle von einer 
katastrophalen La~e sein, zumal im Monat Januar 1965 
nur vier :->chadensmeldungen eingingen. Von weiteren 
Schritten nahm man de~halb zunächst Abstand. Im 
1''ebruar gingen 1fünf Schadensmeldungen eio, was 
ebenfalls noch nicht als besorgniserregend angesehen 
>vcrden konnte. 

Sct1Jagartig änderte sich jedoch die Lage im Monat 
März, der insgesamt 42 Schadensmeldungen bracllte. 
Erst jet:lt wurde das ganze Ausmaß der Schäden er
k<>nnbar, und es wurden sofort alle erfordedichen Maß
nahmen eingeleitet. 

GkichzeHig befaßte sich auch die Presse mit diesem 
alrtrmierenden Zustand. Hierdurch erhielt auch ich 
Kenntnis von den großen Wildschäden. Ich i;etzte mich 
deshalb sofort mit dem Ministerium für Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten in Verbindung. Dort er
fuhr ich. daß bereits alle Maßnahmen getroffen waren, 
um die übermäßigen Wildschäden auf ein erträgliches 
Maß herabzumindern. In einem Schreib()n vom 15, 
April dieses Jahres teilte mir das Lanctwirtschaftsmini
st.i?rium mit, daß die nachgeordneten Jagdbehörden an
gewiesen i<eien, .. unverzüglich von§ 27 Abs. 1 und 2 des 
Bund('sjagdgesetzes unter Aufhebung des Abschußver
botes in der Setzzeit Gebrauch zu machen und durch 
Fretti~ren und verstärkten Abschuß den Kauinchen
besatz soweit wie möglich zu vermindern". 

Meine Damc>n und Herren! Welcher Art sind die Scllä.
den. und wer ist davon betroffen? 

Nun, hPtmgesucht wurden Winzer, Obstbauern und 
Landwirte. Ein bisher nicht gekanntes Ausmaß nah
men die Schäden vor allem in den Weinbergen an. 

Die Landeslehr- und Versuchsanstalt in Ahrweiler 
schrieb hicrw unter dem 12. April dieses Jahres in 
einem BeriC'ht. unter anderem: 

An über 10 000 Rebstöcken wurden nicht nur- die 
Stämme geschält, sondern sogar der Holzteil rund
herum teilweise bis zum Mark abgenagt. Diese 
Stück·~ i,:ehen ein und werden im Frühjahr nicht 
m ehr gt'ün. 

Auch das Organ des Deutschen Weinbauverbandes 
„Der DC"utsche Weinbau" nahm in Nr. 11 vom 2. April 
dieses Jahres zu diesem extremen Wildschadensfall 
Stellung. Zu den Schäden an den Rebstöcken wurde 
in einem Aufsatz unter der Überschrift: .,Katastrophale 
Wildverbißschäden durch Kaninchen an der Ahr" unter 
anderem folgendes ausgeführt: 

Während die Stämmchen drei- bis vierjähriger An
lagen nicht nur geschält, sondern sehr häufig bis 
zum Holzmark ringsum angenagt und die ein- bis 
zweijährigen Ruten ganz abgebissen wel·den, wer
den die Stämmchen älterer Anlagen ringsum von 
der Borke und auch von der Rinde bis zu einer 
Höhe von €0 bis 70 cm befreit. Die Folge ist, daß 
die Stämmchen in Längsrichtung aufplatzen und der 
Stock eingeht. 

über die Schäden in den Obstanlagen sa~t die Landes
lehranstalt, daß sie geradezu unglaublich seien. Wört
lich heißt es in dem erwähnten Bericht: 

Hier wurden nicht nur Jungbäume, sondern sogar 
5Ö- bis 60jährige Bäume alter Hochstammanlagen 
r.tlif elhem Stammdurchmesser von 40 bis 50 cm an
gegriffen. An den Bäumen wurden bis in Höhe von 
00 cm 'die Borke und die Rinde rundherum abge
nagt. Bei Buschobst kletterten die Tiere sogar auf 
die Bäume und nagten bis in zwei Meter Höhe !In 
den Ästen. Die meisten der stal·k geschädigten 
Bäume, schätzungsweise über tausend, werden ab
sterben, da der Wasser- und Nährstofrtnmspo!"t 
unterbrochen ist. Ein Verschmieren mit Baumwachs 
oder dergleichen ist zwecklos. 

Schließlicll wurden auch Getreideschläge stark heim
g~mrt:ht. In einem Gutachten der Forsclwngsslelle für 
J~dkunde und Wildschadenverhütung in Beuel vom 
2.: .. J'ti'ii.t" 8i~es .Jahres, das im Auftrage der Stadtver
waltung Bad Neuenahr erstellt wurde, ist zu lesen, 
daß rund 150 ha Roggensaaten geschädigt seien. Bei 
5 ha soll Totalschaden zu verzeichnen sein. 

Meine Damen und Herren! Die Landeslehranstalt in 
Ahrweiler hat die Schäden in der Zeit vom 12. bis 26. 
Mai dieses Jahres im einzelnen festgestellt und sie mit 
insgesamt 18'2 540,45 DM angegeben. 

Wenn Sie berücksichtigen, daß diese Schäden nur in 
der Gemarkung Bad Neuenahr auf einem eng be
grenzten Raum aufgetreten sind, und daß meist kleine 
und kleinste Betriebe davon betrofft!n wm·den, so kön
nen Sie verstehen, daß die unglücklichen E.reig,nisse· 
!ür viele. der Betroffenen ein existen:.1;gefährdendes 
Ausmaß angenommen haben und daß sie einer- Kata
strophe gleichkommen. 

Lassen Sie mich einige Einzelschäden aus det" mir vor
liegenden Liste der geschädigten Winzer, Obstbauern 
und Landwirte nach ihrer Höhe bekanntgeben. Die 
Liste enthält nur die amtlich überprüften und festge
stellten Schäden. 

Es handelt sich um Einzelschäden von 12 B48 DM, 
12 692,50 DM,. 11127,DM, 9 973,20 DM usw. 

Meine Damen und Herren! Das Ausmaß der Schäden 
uuf einem engbegrenztcn Raum ist :tweifellos ein ex
tremer Eim:.elfall. Diese Tatsache fühl'te :tu der Vermu
tung. daß es sich hier nicht wn einheimische Kanin
che.:a, sondern um amel."ikanische handele. 
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(Bewegung und Heiterkeit. - Zuruf von der SPD: 
Wie kommen die hierher? - Abg. Dr. Skopp: Das 

ist ja unerhört!) 

Diese Tiere zerbeißen angeblich Drahtgitter, 

(Abg. Kuhn: Drahtgitter? - Heiterkeit.} 

greifen große Bäume an, zernagen die Rinden und ver
nichten eanze Wälder. 

(Abg. Fuchs: Und bringen Abgeordnete in Ge
fahr! - Heiterkeit. - Abg. Dr. Skopp: Die müssen 

doch zuerst übers Meer hierher kommen!) 

- Das kommt jetzt, Herr Kollege! Man glaubte, dieses 
Wild sei verbotenerweise ausgesetzt worden. Drei le
bend gefangene Tiere wurden aber von der Forschungs
stelle für Jagdkunde eindeutig als einheimische Kanin
chen identifiziert. 

(Starke Heiterkeit. - Abg. Dr. Skopp : Das haben 
wir doch gleich gedacht!) 

Wenn das aber richtig ist, dann können nach Ansicht 
von Herrn Weinbauoberamtmann Müller, der in Nr. 15 
der Zeitschrift „Der Deutsche Weinbau" zu den Wild
verbißschäden an der Ahr Stellung genommen hat, nur 
dann katastrophale Schäden verursacht werden, wenn 
der Bestand des Wildes zu stark übersetzt ist. Der 
gleichen Ansicht ist das jagdkundliche Institut, dessen 
Gutachten ich bereits erwähnt habe. 

Meine Damen und Herren! IdJ. sagte schon, daß es sich 
hier um einen extremen Sonderfall handelt. Wenn Herr 
Weinbauobcramtmann Müller in seinem erwähnten 
Aufsatz auf ähnliche Schäden in einer Gemarkung der 
Unterhardt hinweist und diese mit 30 000 DM beziffert, 
so sehen Sie in der mehr als sedJ.sfadJ.en Höhe des 
Schadens in Bad Neuenahr die Einmaligkeit dieses 
Schadensfalles. AudJ. der Gutachter des jagdkundlichen 
Instituts In Bonn sagt, daß der Schaden in diesem 
Ausmaß noch nicht beobachtet worden sei. Der gefun
dene Nageschaden an den alten Obstbäumen sei zwar 
als möglicher, aber seltener Wildkaninchenschaden an
zusprechen. Alles in allem kann gesagt werden, daß 
hier ein außerordentlicher Fall vorliegt, den man nicht 
leichtfertig übergehen sollte. 

Bemerken mödJ.te ich noch, daß die Schadensfeststel
lung der Landeslehranstalt Ahrweiler als eine vor
läufige im Zeitpunkt der Feststellung anzusehen ist. 
Bei elner Ortsbesichtigung am 1. Juli 1965, an der die 
zuständigen Herren des Landwirtschaftsministeriums, 
der Bezil'ksregierung und des Landratsamtes, sowie der 
Direktor der Landeslehranstalt, der Vorsitzende des 
Kreisbauern- und Winzerverbandes und der Kreis
jagdmeister mit dem Bürgermeister der Stadt Bad 
Neuenahr teilnahmen, wurde festgestellt, daß viele 
Obstbäume wohl noch grün waren und Früchte trugen, 
daß aber noch nicht feststellbar war, wie die Ernte 
sein wird bzw. wie viele dieser Bäume noch absterben 
werden. Bei vielen damals geschädigten, aber noch 
nicht abgestorbenen Rebstöcken war der gleiche Zu
stand zu verzeichnen. 

Zur genauen Ermittlung der Schäden müßte meines 
Erachtens kurz vor der Ernte zusätzlich eine Schätzung 
des diesjährigen Ertragsausfalls und im nächsten Jahre 
eine endgültige AbsdJ.ätzung durch die Landeslehran
stalt erfolgen. 

In dem Bericht der Landeslehranstalt Ahrweiler wird 
zu den SdJ.äden noch allgemein ausgeführt: 

Nach dem derzeitig gültigen Jagdgesetz brauchen 
die Jagdpächter die in nidJ.t eingezäunten Wein
bergen entstandenen Wildschäden nicht zu vergüten. 
Das hieße im vorliegenden Falle, daß die Winzer die 
außergewöhnlich hohen SdJ.äden alleine tragen 
müßten. 

Das aber, meine Damen und Herren, ist vielen Ge
schädigten einfach nicht möglidJ.. Es muß sorgfältig ge
prüft werden, wie und auf welche Weise man ihnen 
helfen kann. Darüber hinaus müssen ü'berlegungcn 
angestellt werden, wie man - jetzt lasse ich wieder die 
Landeslehranstalt in Ahrweiler sprechen -

die weitere Ausbreitung dieser Kaninchenplage im 
übrigen Ahrtal und damit den Ruin des Ahrwein
baus verhindern kann. Die Winzer und Obstbauern 
fordern mit Recht, daß innerhalb kürzester Zeit alle 
erdenklichen Maßnahmen zur totalen Ausrottung 
dieser Kaninchen freigegeben werden, und daß so
gar die Grundstückseigentümer beteiligt werden. 

Inzwischen habe ich persönlich festgestellt, daß ein
zelne hart betroffene Winzer jetzt begonnen haben, mit 
großem finamdellem Aufwand ihre Weinberge einzu
frieden. Sie wollen retten, was noch zu retten ist. Ob 
aber die Einfriedung - auf die Dauer gesehen - ein 
wirksamer Schutz sein wird, bleibt abzuwarten. 

Fachleute sind der Ansicht, daß eine wesentliche Vor
aussetzung gegen eine mögliche Wiederholung soldJ.er 
Schäden die seit langem geforderte Flurbereinigung in 
diesem Gebiet ist. Sie scheiterte bislang an der end
gültigen Planung und Festlegung der Trasse für die 
B 400 und ihrer Auf- und Abfahrten im dortigen 
Rawn. Nun, da diese Planung so gut wie abgeschlossen 
ist, bitte ich den Herrn Landwirtschaftsminister, die 
dringend notwendige Flurbereinigung baldmöglichst 
voranzutreiben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Aus meinen 
Ausführungen ersehen Sie den Umfang und die Schwie
rigkeit der mit diesen Wildverbißschäden zu behan
delnden Fragen. Da auch aus anderen Teilen unseres 
Landes Klagen laut geworden sind über ein verstärk
tes Auftreten von Wildkaninchen und über größere 
Wildschäden, scheint mir eine eingehende Beratung 
dringend erforderlich. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, die Große Anfrage 
Drucksache II/418 zur weiteren Beratung dem Agrar
politischen Ausschuß zu überweisen. Das Landwirt
schaftsministerium bitte ich, die weitere Entwicklung 
der Angelegenheit im Auge zu behalten, rechtzeitig die 
jeweils erforderlichen Maßnahmen zu treffen und vor 
allem dafür zu sorgen, daß existenzgefährdeten Be
trieben sdJ.nellstens angemessene Hilfe zuteil wird. Des 
weiteren bitte ich das Ministerium, zu gegebener Zeit 
über den Stand der Angelegenheit und über das Ver
anlaßte dem Agrarpolitischen Ausschuß zu berichten. 

(Beifall im Hause.) 

Vizepräsident Rotbley: 

Die Beantwortung erfolgt durch Herrn Landwirt
schaftsminister Stübinger. Ich erteile ihm das Wort. 
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Landwirtschaftsmini>tcr Stübinger: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren1 Es ist rich
tig. dali un letzten Winter, und zwar hauptsächlich in 
der Zeit Ende Dezember 1964 bis Ende Februar 1965 
im unteren Ahrtal ü'bl'.'r mäßige Wildschäden an Wein
,;Wekt>n und Ob;;;tbih1m1?n iiurch Verbiß von Wildkanin
('ht:'tt ent:o;t<1nden sind. Die Kaninchen haben Rinde und 
Burke der Weinstöcke und Ob::;tbäume angenagt, ja 
zum !l,nJßen Teil diese sogar rundherum abgeschält. 

Nach cit:'n ersten Ermittlungen der Landeslehr- und 
Forschungsanstalt in Ahrweiler betrugen die Schäden, 
wie Herr Abgeordneter Dr. Grotrnann bereits sagte, 
lm Jahre 1965 schätzungsweise 187 000 DM. Nunmehr 
ist lwi den neuesten Ermittlungen, Herr Kollege Dr. 
Grotmann, jedoch f€stgestellt worden, daß die Schäden 
gt•ring~r sind, als man zunächst angenommen hat. Die 
überwi€'gende Zahl der Weinstöcke hat wieder ausge-
tr•ieben. Die Reben zeigten eine gute Belaubung und 
beginn~n zu blühen. Auch die Obstanlagen zeigen teil
\WisP bt>friedigcnden Fruc:htansatz. Die endgültige 
Feststellung der Schäden kann erst kurz vor der Ernte 
Prfolgen, wie Ste ja auch selbst in lhrer Begründung 
ausgeführt haben. Wenn die Erholung der geschädig
ten Anlagen in dem bisherigen Umfange anhält, so ist 
~u h<Jffen. daß der Schaden unter dem von der Landes
lehr- und Fors<:'hungsanstall in Ahrweiler zunächi;t an
~egcbenen Uetrag liegen wird. 

J >ie außPrgewöhn!ichen Schäden wurden dem Land
rat~amt Ahrweiler als unterer Jagdbehöroe erstmalig 
im Laufe dE>S Monats März gemeldet. Mein Ministerium 
ii;t vom Landratsamt Ahrweiler erst Ende März in 
Kenntnis .'(esetzt worden.. Seitens meiner Forstabtei
lun~ wurden daraufhin Maßnahmen getroffen, um 
wcite1·e Schäden, insbesondere für die Zukunft, zu 
vermeid~m. Der unteren Jagdbehfü·de in Ahrweiler 
wurd(' sofort die Genehmigung erteilt, von § 27 des 
Bundesjagdgesetzes Gebrauch :c:u machen und die Ka
ninchen auch während der Setz:teit, in der der Abschuß 
d"'r fiir die Aufzucht notwendigen Elterntiere an und 
für si<'h verboten ist, abzusehießen. Insbesondere wurde 
vernnlat~t. daß zur Unterstützung der Jagdpächter des 
in r•niue stehenden Jagdbezirkfi zahlreiche Ja.gdschein
inhaber zum Teil aus den benachbarten Jagdbezirken 
7nrn miehh}(ltigen Kaninchenabschuß angesetzt wur
den. Jm:wiscllen wird das betroffene Gebiet, in dem 
diP R<tlifrlen aufgetreten ~ind, von etwa zusätzlich wei
t<.>1·en 50 ,Jagdscheininhabl'l'l1 bejagt. Durch die einge
leitele Abschußaktion konnten seit dem l. April bis 
jetzt in dem belroffenen Gebiet rund 900 Wildkanin
chen erlegt werden. 

Nach diesem kurzen. ÜberbliC'k. darf ich zu den einzel
nen F1·a~t:!n Sh:llung nehmen. Also 900 .Kaninchen sind 
<lhgeschos~sen, Herr D.r. Grotmann. Der Abschuß wird 
;rnch weiterhin mit aller Intensität durchgeführt, bis 
ksb•:ht. d<if3 der Besat7. an Wildkaninchen in dem ge
fährdeten Gebiet auf ein normales Maß vermindert ist. 

NaC'h neuei;.ten Feststellungen - und zwar ist das erst 
~Pil ~inigen Tagen bekannt, Herr Dr. Grotmann - ist 
die Kaninchem•euc:he, und zwar die Myxomatose, im 
Schadensgebiet aufgetreten. Damit wird vermutlich der 
K<ininchenbe~at:r. in Kürze so stark dezimiert werden, 
daß künftig mit nennenswerten Schäde.n nicht mehr zu 
reumen ist. 

(Ahg. Thorwirth: Das ist ein toller F.rfolg!) 

1. 

1 

J 
1 

1 

Für die Schadensregelung ist § 32 Abs. 2 des Bundes
jagdgesetz maßgebend. der bestimmt, daß der Wild
schaden, der an Weinbergen, Gärten, Obstanlagen, 
Bawns.chulen und an eim:elstehenden Bäumen usw. 
entsteht, nicht ersetzt wird, wenn die Herstellung von 
üblichen Schutzvorrichtungen unterblieben ist, die un
ter „ gew01inlichen Umständen zur Abwehr des Scha
dens ausreichen. Zum Teil sind die erforderlichen 
Sdrntz.rnaßnahmen nicht beachtet worden. Abel", Herr 
Dr. Grotmann, auf der anderen Seite bestimmt das 
Bundesjagdgesetz, daß die Jagdam:ilbungsbe!"echtigten, 
das heißt die Jagdpächter, verpflichtet sind, den Ab
schuß des Wildes so zu regeln, daß die berechtigten 
Ansprüche der Land- und Forstwirtschaft auf Scll.utz 
gegen„ Wildschäden gewahrt bleiben. Dabei soll jedoch 
ein ln $einen einzelnen Stücken gesunder Wildbestand 
in angemessener Zahl erhalten bleiben. 

„ (Ab( .Fud;is: ~ie sll).d doch jelzt alle krank!) 

Es bleibt infolgedessen zunächst. wenn wir einmal 
diese Dinge betrachten, doch ein~ Angelegenheit der 
Beteiligten, daß heißt der Jagdgenossenschaften, der 
Jagdpächter und der Geschädigten, die Schadensrege
lung vorerst einmal untereinander zu reg<;>ln. In un
serem Landeshaushalt sind für den Ausgleich von 
Wildschäden keine Mittel vorhanden. Die Landesregie
rung wird abschließend prüfen, ob und in welchem 
Umfange wirklich den durch Wildschäden in ihrer 
Existenz /gefährdeten i3et1,iel.Jc11 finanziell ~-.eholfen 
werden kann. Wir werden Ihnen dann im Agrarpoli
tischen Ausschuß zu näheren Angaben zur Verfü~ung 
stehen. .. 

(Beifall im Hause.) 

Vizepräsident Rothley: 

Meine Damen und Herren! Bevor ich die Aussprache 
eriiffne, darf kh dem Hause mitteilen. daß der Sozial
politi.s.cb.e Ausschuß in 5 Minuten im Fraktionszimmer 
de.i .. :<;:!füJ .'iq ... ein~r: kurzen Sit:r.11ng zus11mmenlritt . 

Ich eröffne die Aussprache zur Drucksache 11!418. 
Wnrtmeldungen liegen nicht vor. E.s ist der Antrag ge
stellt worden, die Große Anfrage dem AgrarpQlitischen 
Ausschuß zu überweisen. Wer diesem Antrag zustimmt, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Das Haus ist damit 
einverstanden. 

Im Einvernehmen zwischen den drei Fraktionen d~~ 
Hauses rufe ich nun au! Punkt 10: 

a) Antrag der Fra.Jdion der SPD betr. Hilfs
maßnahmen für Weinbau und Weinwirtschaft 

lo :Rheinland-Pfalz 

- Drucksache IIi24lJ -

·· b~ Antrag der Fraktion der CDU betr. Absatz
krise im Weinbau 

- Drucksache II/257 -

Dazu die Drucksachen Il/324, 326, 410 und 428. 
Die Berichterstattung für den Weinbau- und Weinwirt
schaftsausschuß erfolgt durch Herrn Abgeordneten 
Hoos. Idt erteile ihm das Wort. 
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Abg. lloos: 

Herr P1·äsident! Meine Damen und Herren! Die Frak
tionen der CDU und der SPD haben Ende Juli/Anfang 
August 1964 Anträge im Landtag eingebracht, welche 
die Ab.satzkrise im Weinbau und die Hilfsmaßnahmen 
zur Unterbringung der 1964er Ernte betrafen. Der 
Weinbau- und Weinwirtschaftsausschuß hat sich in meh
reren Sitzungen mit den Anträgen befaßt. Ich darf Sie 
nun über das Ergebnis der Beratungen unterrichten. 

Seit der Stellung der Anträge ist bald ein Jahr ver
gangen. Doch ich glaube nicht, daß das Problem durch 
Zeitablauf an Aktualität verloren hat. Inzwischen 
wächst nämlich ein neuer Weinjahrgang heran. Nach 
dem Stand der Reben ist anzunehmen, daß es zumin
dest im Hinblick auf die Menge ein großer Jahrgang 
werden wird. 

Wenn ich nun zum Gegenstand der Verhandlungen im 
Weinbau- und Weinwirtschaftsausschuß kommen darf, 
so muß ich sagen, daß die Arbeit des Stabilisierungs
fonds für Wein stark im Mittelpunkt aller Erörterun
gen gestanden hat. In der Sitzung am 11. No\rember 
1964 hat der Stabilisierungsfonds dem Ausschuß ein
gehend über seine Bemühungen zur Unterbringung der 
1964er Ernte bc.richtet. Es soll hier nicht verschwiegen 
werden, daß die Arbeit des Fonds im Herbst 1964 an
fangs aus den verschiedensten Gründen zum Teil einer 
erheblichen Kritik unterzogen wurde. Auch im Aus
schuß selbst waren bezüglich der Durchführung der 
Maßnahmen die Meinungen nicht einhellig. Es wurden 
am Anfang Bedenken erhoben. Hierzu ist jedoch fest
zustellen, daß die Maßnahmen zur Unterbringung der 
1964er Ernte in dieser Größenordnung erstmalig in der 
Geschichte des deutschen Weinbaues waren. 

Auf Erfahrungen konnte nicht zurückgegriffen werden. 
Man hat aber auf diesem Gebiet gelernt; es wurde ja 
Neuland betreten. Man hat in diesem Jahr gelernt und 
wird auch für die Zukunft gewisse Konsequenzen zu 
ziehen haben. Es ist sicher, daß sich seinerzeit unter 
den Beteiligten Differenzen ergaben, die auch von den 
Herren des Stabilisierungsfonds nicht bestritten werden. 

Ent~cheidend für die Beurteilung der im Herbst durch
geführten Stabilisierungsmaßnahmen war für den Aus
schuß jedoch der erzielte Erfolg. Der Ausschuß hat 
deshalb die Arbeit des Stabilisierungsfonds zur Un
terbringung d er 1964er Ernte gebilligt und ihm Dank 
und Anerkennung für seine Arbeit ausgesprochen. 

Nun, daß mit der Unterbringung einer Ernte nicht alle 
Probleme gelöst sind, \.vurde in diesem Hohen Hause 
bereits anläßlich der Aussprache über die beiden An
träge zum Ausdruck gebracht. Alle Maßnahmen müs
sen au! eine Absatz- und Verbrauchssteigerung hinaus
laufen. Bei den Beratungen im Ausschuß kam man 
dabei zu dem Ergebnis, daß neben der Verbesserung 
und dem weiteren Ausbau der Absatzstruktur der 
Werbung für den deutschen Wein die größte Bedeu
tung zuzumessen sei. 

Im Hinblick au( die notwendige weitere Steigerung 
der Qualitä t wurde das Fehlen eines neuen deutschen 
Weingesetzes immer wieder bedauert. Icfi glaube, meine 
Damen und Herren, das muß in diesem Hause gesagt 
werden; das ist im Ausschuß öfters zum Ausdruck ge
bracht worden. 

Lassen Sie mich nun bitte zu den Maßnahmen kom
men, die für eine Absatzsteigerung erforderlich sind, 
und damit gleichzeitig die Finanzierungsfragen an
schneiden, die sich wie ein roter Faden durch die Be
ratungen des Ausschusses zogen. Zunächst hat der 
Stabilisierungsfonds sehr eingehend über seine ge
planten Werbemaßnahmen für 1965 berichtet und die 
Unterstützung des Ausschusses dahingehend gefunden, 
daß die Werbung stark intensiviert fwerden ~uß. 
Selbstverständlich erfordert das weitaus größere finan
zielle Anstrengungen, als das bisher der Fall gewesen 
ist. 

In diesem Zusammenhang ist dann im Ausschuß die 
Frage aufgetaucht, ob es denn nun richtig sei, daß, 
wenn schon der Stabilisierungsfonds in dieser finan
ziellen Größenordnung Werbung betreibt, daneben noch 
die Deutsche Weinwerbung besteht. Der Deutschen 
Weinwerbung war dann Gelegenheit gegeb<.•n worden, 
auch ihrerseits dem Ausschuß über ihre Tätigkeit zu 
b erichten. Dieser Bericht wurde gebilligt und zum 
Ausdruck gebracht, daß die Deutsche Weinwerbung in 
der Vergangenheit ganz Beachtliches geleistet ha t und an 
dem Fortbestehen dieser Einrichtung ein großes Inter
esse besteht. Diese Leistung ist um so höher zu bl!
werten, als die Deutsche Weinwerbung in der Ver
gangenheit mit einem verhältnismäßig geringen Auf
wand an finanziellen Mitteln gearbeitet hat. Zur Ver
meidung von Überschneidungen in der Arbeit der bei
den Institutionen wurde jedoch angeregt, die Landesre
gierung zu ersuchen, Bemühungen anzustellen, um 
diese Arbeit noch enger als bisher au!einander abzu
stimmen. 

Zur Finanzierung der Stabilisierungs- und Werbemaß
nahmen für den Weinbau sind seitens des Weinbau
ausschusses im Laufe der letzten Monate a n den Land
tag verschiedene Anträge gestellt worden, die jedoch 
durch die Entwicklung zum Teil überholt sind. Zu
nächst handelt es sich um die zwei Millionen an Dar
lehen, die das Land dem Stabilisierungsfonds zur Ver
fügung gestellt hat. Trotz des Antrages des Ausschus
ses k onnte sich der Finanzausschuß in seiner Mehr
heit bei den letzte n Etatberatungen nicht entschließen, 
dem Landtag zu empfehlen, dieses Darlehen in einen 
verlorenen Zuschuß umzuwandeln. Es wurde im Fi
nanzausschuß zwar zum Ausdruck gebracht, daß zu
nächst niemand daran denke, dieses Darlehen zurück
zufordern, aber der Weinbau- und Weinwirtscha!tsaus
schuß würde es dennoch begrüßen, we nn eine Umwand
lung in einen Zuschuß erfolgen könnte. 

Ein weiterer Antrag des Ausschusses wegen der Be
reitstellung von 4 Millionen DM als Zuschußmittel für 
den Stabilisierungsfonds scheint mir desha lb übcrhult, 
weil mittlerweile der Bund sich bereit erklärt hat, 
dem Stabilisierungsfonds 9,3 Millionen DM für die Er
füllung seiner ihm gesetzlich übertragenen Au!gabl'n 
zur Verfügung zu stellen. Nun, diese Bereitschaft des 
Bundes ist zu begrüßen. Es muß aber in diesem Zu
sammenhang auch darau! hingewiesen werden, daß die 
Absatzkrise im Weinbau, mindestens zum Teil, das Er
gebnis der vom Bund eingegangenen EWG-Verpflich
tungen ist. 

Soweit, meine Damen und Herren, der Bericht über 
das Ergebnis der Beratungen der beiden Anträge. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, da ß die letzten 
Befürchtungen, die wir bei der Stellung der Anträge 
hatten, nicht eingetreten sind. 

. (Abg. Fuchs: Gott sei Dank!) 
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(Hoos) 

Die Unterbringung der Ernte konnte gesichert werden; 
der totale Preisverfall wurde in jedem Fall verhin
dert. Die Entwicklung auf dem Weinmarkt in den letz
ten Monaten läßt sogar eine Tendenz erkennen, die 
wir im letzten Herbst nicht für möglich gehalten hät
ten. 

Die Ursachen für diese relativ günstige Entwicklung 
sind in einem verhältnismäßig niedrigen Weinpreis bei 
guter bis bester Weinqualität des 1964er Jahrgangs 
zu such<'n. Und gerade die Nachfrage nach guten Quali
tätsweinen sollte alle Beteiligten eirunal mehr aul die 
N0twendigkeit ~r Erzeugung von Qualitätsw'einen 
hinweisen. 

(Landwirtschaftsminister Stübinger: Sehr richtlg!) 

Daß die intensive Werbung in der letzten Zeit zu dem 
Vt'.'rstärkten Absatz beigetragen hat, steht ganz außer 
Frage, und es sollte keinem Zwcifel unterliege!'J.. daß 
diese Werbung auf recht lange Zeit fortgesetzt werden 
muß, w~nn sie einen nachhaltigen Erfolg haben soll. 

Ml"ine D~men und Herren! Zur weiteren parlamentari
schen Behandlung der vorliegenden Anträge darf ich 
folgendes sagen. In meinen Ausführungen habe ich 
bereits zum Ausdruck gebracht, daß einige dieser 
Anträge durch die Entwicklung, wenigstens zum Teil, 
überholt sind. Nach Rücksprache mit dem Ausschuß
vorsilzenden, Herrn Kollegen Wetzel, und mit den Kol
legen Bet.:kenbach und Piedmont darf ich Ihnen emp
fehlen, über die vorliegenden Anträge nicht abzustim
men. Der Weinbau- und Weinwirtst.:haftsausschuß wird 
vielmehr die vorliegenden Anträge in seiner nächsten 
Sitzung überprüfen und, soweit erforderlich, dem Par
lament einen neuen Antrag zuleiten. Ich danke Ihnen. 

(Beifall im Hause.) 

Vizepräsident Rothley: 

Ich danke dem Herrn Berichters tatter und erö!!ne die 
Aussprache. - Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann 
haben wir abzustimmen über die Anträge Drucksachen 
II/410 und II/428. 

UU>g. Völker; Es soll doch keine Abstimmung 
erfolgen. - Abg. Dr. Neubauer; Rücküberwei-

sung an die Ausschüsse!) 

- Auch diese Anträge sollen rücki.ilit:1· wle::1en werden, 
obwohl die mit den ursprünglichen Anträgen nicht in 
erigem Zusammenhang stehen? 

(Zustimmung im Hause.) 

Also: Rücküberweisung des gesamten Materials. Das 
Haus ist damit einverstanden. 

Ich rufe au! Punkt 13 der Tagesordnung : 

Antrag des PetitioD1Sausscbusses betreffend be
ratene Eingaben 

- Drucksache II/438 -

Ich eröffne die Aussprache. - Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wer dem Antrag des Petitionsausschusses 
seine Zustimmung geben möchte, den dar! ich um ein 
Handzeichen bitten. - Danke schön! Die Gegenprobe! -
Ich darf feststellen, daß der Antrag einstimmig ange
nommen wurde. 

Wir sind damit am Ende unserer heutigen Beratungen 
angekommen. Die nächste Sitzung wird einberufen für 
m~.~~en? .~:~O Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 16.48 Uhr. 


